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1 Anlass der Planung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Bahrenfeld 73 liegt im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld 

im Bezirk Hamburg-Altona (Ortsteil 216) und umfasst im Wesentlichen das Grundstück Von-

Hutten-Straße 45 (Flurstück 2815). Dieses liegt seit dem Brand des ehemaligen Ausfluglokals 

„Bahrenfelder Forsthaus“ im März 2015 und dessen Abriss sowie der Entsiegelung der Fläche 

im Sommer 2016 brach. Nun soll dem brachliegenden Grundstück eine neue Nutzung 

zugeführt werden. 

Aufgrund des in Hamburg bestehenden großen Wohnraumbedarfs sollen die planerischen 

Voraussetzungen für die Schaffung von Wohnnutzungen im Plangebiet geschaffen werden. 

Die Schaffung eines Wohnraumangebots im Plangebiet soll dazu beitragen, das Ziel des 

Senats der Freien und Hansestadt Hamburg zu erreichen, jährlich mindestens 10.000 neue 

Wohnungen bereitzustellen, um dem hohen Wohnungsdruck entgegenzuwirken und verstärkt 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aufgrund der zentralen Lage im Stadtteil Hamburg-

Bahrenfeld und der Nähe zu öffentlichen Grün- und Parkanlagen bestehen gute 

Voraussetzungen für die Entwicklung einer attraktiven Wohnnutzung.  

Zudem wird die Entwicklung des Plangebiets durch weitere städtebauliche Entwicklungen in 

direkter Nachbarschaft begünstigt. Mit der Überdeckelung der Bundesautobahn A 7 (BAB A7) 

sowie der Entwicklung der Science City Hamburg-Bahrenfeld, ist im direkten Umfeld des 

Plangebiets eine Qualifizierung von Flächen für den Wohnungsbau, die Errichtung von 

Infrastruktureinrichtungen sowie die Schaffung von Grünflächen und Wegeverbindungen 

geplant.  

Das Plangebiet ist innerhalb der Volkspark-Landschaftsachse gelegen und ist Bestandteil des 

2. Grünen Rings des Grünen Netzes Hamburgs. Nordwestlich an das Plangebiet grenzen die 

Flächen des Lutherparks, südöstlich des Friedhofs Holstenkamp an. Dementsprechend stellt 

das Plangebiet ein wichtiges Bindeglied zur Verknüpfung der umliegenden Grünflächen und 

zur Stärkung des Freiraumverbundsystems dar. Am nordwestlichen Rand und im südlichen 

Teilbereich des Plangebietes soll daher zur Erweiterung des Lutherparks eine neue öffentliche 

Parkanlage hergestellt werden, die über eine Wegeverbindung zukünftig für die Öffentlichkeit 

zugänglich sein wird. Die Planung steht damit auch im Kontext der Qualitätsoffensive Freiraum 

der Stadt Hamburg, da eine Verbesserung der bezirklichen Freiraumversorgung bei 

gleichzeitig steigender Einwohnerzahl ermöglicht und das Freiraumverbundsystem ergänzt 

wird. 

Das bisher geltende Planrecht des Bebauungsplans Bahrenfeld 10, festgestellt am 

01.07.1968, setzt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Bahrenfeld 73 überwiegend 

ein Baugrundstück für besondere bauliche Anlagen, die privatwirtschaftlichen Zwecken 

dienen, hier ein „Ausflugslokal“, fest. Da das Planungsziel, die Schaffung von Wohnraum 

sowie einer öffentlichen Parkanlage, auf Grundlage des bestehenden Planrechts nicht 

umgesetzt werden kann, soll der Bebauungsplan Bahrenfeld 73 im Normalverfahren 

aufgestellt werden.  
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2 Grundlage und Verfahrensablauf 

Grundlage des Bebauungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. 

November 2017 (Bundesgesetzblatt (BGBl) I S. 3635), geändert am 27. Oktober 2025 (BGBl. 

I Nr. 257 S. 1). In Erweiterung der städtebaulichen Festsetzungen enthält der Bebauungsplan 

bauordnungs- und naturschutzrechtliche Festsetzungen. 

Das Bebauungsplanverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss A 01/25 (Amtlicher 

Anzeiger (Amtl. Anz. Nr. 65, S. 1603) eingeleitet. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat 

nach der Bekanntmachung vom 29. Mai 2020 (Amtl. Anz. S. 691) vom 08. Juni 2020 bis 

einschließlich 08. Juli 2020 stattgefunden. Die öffentliche Auslegung des Plans hat nach der 

Bekanntmachung vom XXX (Amtl. Anz. S. XXX) vom __.__.____ bis einschließlich 

__.__.____stattgefunden. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren erfolgten die erforderlichen Änderungen des 

Flächennutzungsplans (siehe Ziffer 3.1.1) und des Landschaftsprogramms (siehe Ziffer 3.1.2). 

3 Planerische Rahmenbedingungen 

3.1 Raumordnung und Landesplanung 

3.1.1 Flächennutzungsplan 

Hinweis zum Entwurf des Bebauungsplanes Bahrenfeld 73 im Verfahren vor Feststellung: 

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan entsprechen für den nördlichen Teilbereich des 

Plangebietes nicht den Planungsabsichten des Bebauungsplanverfahrens Bahrenfeld 73. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren erfolgt daher die erforderliche Änderung des 

Flächennutzungsplans. Der nachfolgende Text beschreibt den Planstand nach Änderung des 

Flächennutzungsplans.  

Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt Hamburg in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 22. Oktober 1997 (HambGVBI. S. 485) stellt für den nördlichen 

Teilbereich des Plangebietes „Wohnbauflächen“ dar. Der südliche Teilbereich wird als 

„Grünflächen“ dargestellt.  

3.1.2 Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und Biotopschutz 

Hinweis zum Entwurf des Bebauungsplanes Bahrenfeld 73 im Verfahren vor Feststellung: 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren Bahrenfeld 73 erfolgt die Änderung des 

Landschaftsprogramms einschließlich Fachkarte Arten- und Biotopschutz. Der nachfolgende 

Text beschreibt den Planstand nach Änderung des Landschaftsprogramms einschließlich 

Fachkarte Arten- und Biotopschutz. 

Das Landschaftsprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 

(HmbGVBl. S. 363) stellt für den nördlichen Teilbereich des Plangebietes das Milieu 

„Etagenwohnen“ sowie die Grenze des Landschaftsschutzgebietes dar. Für den südlichen 

Teilbereich wird das Milieu „Parkanlage“ dargestellt. Für das gesamte Plangebiet wird 

außerdem die milieuübergreifende Funktion „Landschaftsachse“ und „Schutz des 

Landschaftsschutzgebietes“ dargestellt. 
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In der Fachkarte Arten- und Biotopschutz sind für den nördlichen Teilbereich des Plangebietes 

der Biotopentwicklungsraum 12 „Städtisch geprägter Bereiche mit mittlerem bis geringem 

Grünanteil“ sowie die (neue) Grenze des Landschaftsschutzgebietes dargestellt. Der südliche 

Teilbereich wird als Biotopentwicklungsraum 10a „Parkanlage“ dargestellt.  

In der Fachkarte "Grünes Netz Hamburg / Freiraumverbund" ist das Plangebiet ebenfalls als 

„Parkanlage“ dargestellt. Es liegt ferner innerhalb der Landschaftsachse „Volkspark-Achse“, 

die sich von den Großen Wallanlagen in der Hamburger Innenstadt über das Heiligengeistfeld 

zum Bezirk Altona zieht, hinter der BAB 7 bzw. dem zukünftigen Autobahndeckel über den 

Altonaer Volkspark und Lurup bis zur Landesgrenze führt. 

3.2 Rechtlich beachtliche Rahmenbedingungen 

3.2.1 Bestehende Bebauungspläne 

Im Plangebiet gilt der Bebauungsplan Bahrenfeld 10, festgestellt am 01.07.1968 (HmbGVBl. 

S. 178). Dieser setzt für den überwiegenden Teil des Plangebietes ein Baugrundstück für 

besondere bauliche Anlagen, die privatwirtschaftlichen Zwecken dienen, hier ein 

„Ausflugslokal“, fest. Die überbaubare Fläche ist durch eine Baukörperfestsetzung, die einer 

Größe von rund 800 m2 entspricht, gesichert. Die Zahl der Vollgeschosse ist zwingend 

eingeschossig. Es ist eine offene Bauweise festgesetzt. Die Von-Hutten-Straße ist als 

Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

3.2.2 Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine schützenswerten Denkmäler gemäß § 4 

Denkmalschutzgesetz vom 05. April 2013 (HmbGVBl S.142), zuletzt geändert am 19. 

November 2024 (HmbGVBl. S. 594, 600). Der südwestlich an das Plangebiet angrenzende 

Friedhof Holstenkamp ist einschließlich der Kapelle, Nebengebäuden, Einfriedungen und 

Friedhofsflächen mit historischen Grabstätten als Ensemble denkmalrechtlich geschützt. 

Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Dennoch können im Boden unbekannte 

Bodendenkmäler liegen, die im Zuge der Bauarbeiten gefunden werden. Außerhalb von einge-

tragenen Bodendenkmälern gilt § 17 des Hamburgischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

vom 5. April 2013. Sollten im Zuge von Erdarbeiten, Baggerungen oder anderen Gelegenhei-

ten Funde auftreten, bei denen es sich um Bodendenkmäler handeln könnte, sind diese nach 

§ 17 Absatz 1 DSchG unverzüglich anzuzeigen und die zur Sicherung und Erhaltung notwen-

digen Anordnungen zu befolgen. Dieselbe Verpflichtung besteht nach § 17 Absatz 2 DSchG 

für die Leiter:innen der Arbeiten, bei welchen der Fund gemacht wird. 

3.2.3 Altlastenverdächtige Flächen 

Im Geltungsbereich befinden sich aktuell gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt geändert am 25. Februar 2021 

(BGBl. I S. 306, 308), keine bekannten altlastverdächtigen Flächen, Altlasten, schädliche 

Bodenveränderungen, Verdachtsflächen und / oder Grundwasserschäden.  

3.2.4 Kampfmittelverdacht 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt eine Gefahrenerkundung / 

Luftbildauswertung zu Verdachtsflächen des Kampfmittelbelastungskatasters der Behörde für 

Inneres und Sport, Feuerwehr Hamburg vor. Nach heutigem Kenntnisstand kann im 
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Geltungsbereich des Bebauungsplans das Vorhandensein von Bombenblindgängern aus dem 

2. Weltkrieg nicht ausgeschlossen werden. Lediglich für einen westlichen Teilbereich bestehen 

keine Hinweise auf Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg. Nach der Verordnung zur Verhütung 

von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittel-VO) vom 13. Dezember 2005 (HmbGVBl. 

S.557), zuletzt geändert am 8. Juli 2014 (HmbGVBl. S. 289), ist die Grundstückseigentümerin 

oder die Veranlasserin des Eingriffs in den Baugrund verpflichtet, geeignete Maßnahmen 

vorzunehmen, soweit diese zur Verhinderung von Gefahren und Schäden durch Kampfmittel 

bei der Durchführung der Bauarbeiten erforderlich sind (§ 6 Absatz 2 Kampfmittel-VO).  

Vor Baubeginn sind geeignete Schutzmaßnahmen mit dem Kampfmittelräumdienst der 

Feuerwehr Hamburg abzustimmen. 

3.2.5 Störfall-Verordnung 

Östlich des Plangebiets in ca. 555 m Entfernung befindet sich in der Ruhrstraße ein Betrieb, 

der mit Kältemitteln und Spezialgasen handelt. Durch die Lagerung und Abfüllung von 

toxischen und entzündbaren Gasen unterliegt der Betrieb der Störfall-Verordnung (12. 

BImSchV) in der Fassung vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 484, 3527), zuletzt geändert am 3. 

Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225).  

Die Seveso-III-Richtlinie 2012/18/EU vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren 

schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen verpflichtet die Mitgliedsstaaten dafür zu sorgen, 

dass in ihren Politiken der Flächenausweisung oder Flächennutzung das Ziel berücksichtigt 

wird, schwere Unfälle zu verhüten und ihre Folgen zu begrenzen. Konkretisierend führt die 

Richtlinie dazu aus, dass zwischen Betrieben, die unter den Anwendungsbereich der Störfall-

Verordnung fallen und schutzwürdiger Nutzung wie z.B. Wohngebieten ein angemessener 

Abstand gewahrt werden soll. Diese Forderung wurde mit § 50 BImSchG in deutsches Recht 

umgesetzt. Mit dem Leitfaden KAS-18 der Kommission für Anlagensicherheit beim 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sind Konventionen für die 

Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstands festgelegt worden, die bundeseinheitlich 

eingehalten werden.  

Der angemessene Sicherheitsabstand für den Störfallbetrieb im Umfeld des Plangebietes 

wurde im Rahmen eines Gutachtens ermittelt und beträgt demnach 600 m. Somit liegt der 

räumliche Geltungsbereich des Plangebietes anteilig im Osten innerhalb des angemessenen 

Sicherheitsabstands. In dem ca. 1.160 m2 großen Bereich des Plangebietes, der in den 

angemessenen Sicherheitsabstand hineinreicht, sind nur Erschließungsflächen zu den 

Hauseingängen, die Tiefgaragen-Zufahrt sowie Gebäudeteile des nördlichen Wohngebäudes, 

welches parallel zum Holstenkamp ausgerichtet ist, geplant. Nach § 3 Absatz 5d BImSchG, 

der Artikel 13 Absatz 2 der Seveso-III-Richtlinie umsetzt, ist das Abstandsgebot (nur) für 

schutzbedürftige Nutzungen zu beachten, worunter auch Wohnnutzungen fallen. 

Entsprechend des von der Bauministerkonferenz beschlossenen Konzeptes zur Umsetzung 

der Seveso-III-Richtlinie in der Musterbauordnung (MBO) werden Wohngebäude jedoch nur 

dann als Schutzobjekt erfasst, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit 

einer Größe von insgesamt mehr als 5.000 m2 Brutto-Grundfläche geschaffen werden. Da im 

hier vorliegenden Fall jedoch nur rund 840 m2 Brutto-Grundfläche der Wohnnutzung betroffen 

sind, wird die Wohnnutzung nicht vom Abstandsgebot der Seveso-III-Richtlinie erfasst. 

Die Ausführungen in den B-Plan-Unterlagen zum Thema der Störfallbetriebe beziehen sich 

ausschließlich auf die Möglichkeiten zur Errichtung des in Rede stehenden Gebäudes - weil 

auch nur dieses hinsichtlich der Schutzwürdigkeit bewertet wird. Es handelt sich nicht um eine 

wertende Abwägung, die die störfallrechtlichen Belange ganzheitlich berücksichtigt. 
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Zukünftige Vorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes, die im Sinne des 

Störfallrechtes als schutzwürdig einzustufen sind, müssen weiterhin in jedem Einzelfall geprüft 

werden. 

3.2.6 Schutzgebiete 

Hinweis zum Entwurf des Bebauungsplanes Bahrenfeld 73 im Verfahren vor Feststellung: 

Das Plangebiet ist im Bestand vollumfänglich im Landschaftsschutzgebiet Bahrenfeld gelegen. 

Es ist eine Aufhebung des Landschaftsschutzes im Bereich der geplanten Baukörper bzw. die 

Anpassung der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes erforderlich. Beabsichtigt ist, den 

Landschaftsschutz für das allgemeine Wohngebiet und den im Plan dargestellten Teil der Von-

Hutten-Straße aufzuheben. Die Parkanlage soll im Landschaftsschutzgebiet verbleiben. Die 

Grenze des Landschaftsschutzgebiets wird parallel zum Bebauungsplanverfahren im Rahmen 

eines eigenständigen Änderungsverfahrens angepasst. Die Grenze des 

Landschaftsschutzgebiets kann erst nach dem Beschluss der Änderung durch den Senat in 

den Bebauungsplan übernommen werden. In der Planzeichnung zum hier vorliegenden 

Bebauungsplan ist das Landschaftsschutzgebiet bereits in den vorgesehenen zukünftigen 

Grenzen nachrichtlich dargestellt. Auch der nachfolgende Text beschreibt bereits den 

Planstand nach Änderung der Grenze.  

Für das Plangebiet ist durch die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der 

Gemarkung Bahrenfeld vom 13. April 1971 das Landschaftsschutzgebiet Bahrenfeld 

festgesetzt (HmbGVBl. S. 75) zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 2,50, 

255). Die Grenze des Landschaftsschutzgebiets wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren 

im Rahmen eines eigenständigen Änderungsverfahrens angepasst. Das vorgesehene 

Baugebiet wurde aus dem Landschaftsschutz entlassen. 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 23. Oktober 2024 (BGBl. I Nr. 323 S. 

1, 22) in Verbindung mit § 14 Absätze 1 und 2 Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), 

zuletzt geändert am 24. Januar 2020 (HmbGVBl. S. 92) oder andere geschützte 

Landschaftsbestandteile befinden sich nicht im Gebiet.  

3.2.7 Baumschutz 

Für die im Plangebiet vorhandenen Bäume und Hecken gilt die Baumschutzverordnung 

(BaumschutzVO) vom 28. Februar 2023 (HmbGVBl. S. 81, 126). Bei Fäll- und 

Schnittmaßnahmen im Gehölzbestand sind die Regelungen der BaumschutzVO einschließlich 

der üblichen Ersatzregelungen maßgeblich. 

3.2.8 Artenschutz  

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind bei der Umsetzung von Vorhaben die 

Vorschriften für besonders und streng geschützte Arten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten. 

Die artenschutzrechtliche Untersuchung relevanter Arten befindet sich im Umweltbericht (Kap. 

4.2.7). 
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3.2.9 Besondere Bodenschutzbestimmungen 

Im Plangebiet befinden sich keine schutzwürdigen Böden im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 

2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 

geändert am 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306). 

3.2.10 Bauschutzbereich 

Das Plangebiet liegt gemäß § 12 Absatz 3 Nummer 1b Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der 

Fassung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 699), zuletzt geändert am 23. Oktober 2024 (BGBl. 

2024 I Nr. 327), im Bau- und Anlagenschutzbereich des Verkehrsflughafens Hamburg.  

Der für den Flughafen Hamburg existierende Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG definiert 

einen Genehmigungsvorbehalt für Gebäude sowie temporäre Bauwerke wie einzusetzendes 

Baugerät (z.B. Baukräne) ab einer Höhe von 12,2 Meter über Normal Null. Dies bedeutet für 

das Plangebiet, dass die Planung im Rahmen des Bauantragsverfahrens der Behörde für 

Wirtschaft und Innovationen (Referat Luftverkehr) zur Stellungnahme vorzulegen ist.   

Das Plangebiet befindet sich darüber hinaus innerhalb des beschränkten Bauschutzbereiches 

gemäß § 17 LuftVG des Sonderlandeplatzes Hamburg-Finkenwerder. Demnach kann eine 

Baugenehmigung nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde erteilt werden. 

Die sich aus dem LuftVG ergebenden Beschränkungen hinsichtlich der Bauhöhe von 

Bauwerken werden durch die getroffenen planerischen Festsetzungen zur Zahl der maximal 

zulässigen Vollgeschosse bzw. maximalen Höhe baulicher Anlagen berücksichtigt (siehe Ziffer 

5.1.2). 

3.2.11 Städtebaulicher Vertrag 

Zu dem Bebauungsplan Bahrenfeld 73 existiert ein städtebaulicher Vertrag, der Regelungen 
zur Umsetzung des geplanten Wohnbauvorhabens trifft. Der Vertrag enthält unter anderem 
Vereinbarungen zur Realisierung des Entwässerungskonzeptes, zur Durchführung von 
Artenschutzmaßnahmen sowie zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für die durch das 
Vorhaben bedingten Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 
Der städtebauliche Vertrag wurde am __.__.____ geschlossen. 
 
Der städtebauliche Vertrag ist im Transparenzportal der Freien- und Hansestadt Hamburg, 

online abrufbar unter der Internetadresse: http://transparenz.hamburg.de . 

3.3 Planerisch beachtliche Rahmenbedingungen 

3.3.1 Vertrag für Hamburg – Wohnungsbauprogramm 

Im Jahr 2011 haben der Senat und die sieben Hamburger Bezirke sich erstmals mit dem 

„Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau“ zu einer erheblichen Verstärkung des 

Wohnungsbaus in Hamburg verpflichtet. Senat und Bezirke streben seitdem an, die Zahl der 

genehmigten Wohnungen pro Jahr deutlich zu steigern. Zuletzt im Jahr 2021 wurde in einer 

Fortführung des Vertrags die damalige Zielvereinbarung von 6.000 Wohnungen auf 10.000 

Wohnungen erhöht. Zusätzlich sieht das „Bündnis für das Wohnen“ zwischen der FHH und 

den wohnungswirtschaftlichen Verbänden Hamburgs seit 2021 vor, 35% dieser neuen 

Wohnungen als geförderte Wohnungen zu errichten, darunter auch solche für Haushalte mit 

mittlerem Einkommen.  

http://transparenz.hamburg.de/
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Um die Wohnungsbauziele zu konkretisieren, erarbeiten die Bezirke jährlich jeweils ein 

Wohnungsbauprogramm. Der Bezirk Altona strebt mit einem mit der Politik und den 

Fachbehörden diskutierten und in der Bezirksversammlung beschlossenen 

„Wohnungsbauprogramm Altona 2024“ an (Beschluss der Bezirksversammlung am 

25.04.2024), der vertraglichen Verpflichtung von jährlich 1.500 genehmigten Wohnungen 

nachzukommen. Das Wohnungsbauprogramm soll die weitergehende wohnbauliche 

Entwicklung des Bezirks gerade auch im Zusammenhang mit der Magistralen-Entwicklung 

unterstützen. 

Das Plangebiet wird im Wohnungsbauprogramm Altona unter der Bezeichnung „Von-Hutten-

Straße 45“ im Stadtteil Bahrenfeld als gesichertes Potenzial ermittelt. Die Fortschreibung und 

Weiterentwicklung des „Wohnungsbauprogramms Altona 2024“ charakterisiert die Flächen 

des Plangebietes mit einem „mittleren Realisierungszeitraum“ für eine Wohnnutzung mit ca. 

60 Wohneinheiten (Wohnungsbauprogramm Altona 2024, Fläche A33, S. 79). 

In einer Wohnungsmarktanalyse zum überholten Wohnungsbauprogramm Altona 2020 wurde 

dargestellt, dass die Stadtteile Bahrenfeld und Othmarschen die stärksten 

Bevölkerungsanstiege aufweisen (Wohnungsmarktanalyse zum Wohnungsbauprogramm 

Altona 2020, S. 9), insbesondere die Zahl von Haushalten junger Menschen und von Familien 

steigt (ebd., S. 16, S. 20). 

Das hochbauliche Konzept sieht die Schaffung von ca. 60 Wohneinheiten vor. Die Planung 

trägt mit einer Mischung aus geförderten und freifinanzierten Mietwohnungen zur Entstehung 

verschiedener nachgefragter Wohnraumtypologien bei. Die Anordnung verschiedener 

Wohnungsgrößen im Quartier befördert dabei die soziale Durchmischung in begehrten 

Marktsegmenten. 

3.3.2 Hamburger Maß- „Leitlinien zur lebenswerten kompakten Stadt“ 

(Senko-Drs.190912/8) 

Grundsätzlich ist zu prüfen, wie bei der Umsetzung von städtebaulichen Lösungen 

angemessen mit Dichte und Höhe der Bebauung umzugehen ist und welche Instrumente und 

Maßnahmen hierfür im Sinne der Leitlinie ergriffen werden können. Eine Berücksichtigung 

erfolgt insbesondere im Rahmen der Festsetzungen zur Dichte- und Höhenentwicklung (vgl. 

Kapitel 5.1.2). 

3.3.3 Gründachstrategie für Hamburg  

Im Rahmen des Planverfahrens ist die „Gründachstrategie für Hamburg“ (Drucksache 

20/11432) zu berücksichtigen, wonach mindestens 70 Prozent sowohl der Neubauten als auch 

der geeigneten zu sanierenden, flachen oder flach geneigten Dächer begrünt werden sollen. 

Damit soll insbesondere das Wassermanagement verbessert und eine Anpassung an den 

Klimawandel gewährleistet werden. 

3.3.4 Vertrag für Hamburgs Stadtgrün  

Mit dem Vertrag für Hamburgs Stadtgrün hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

am 22. Juni 2021 die Grundlagen für eine Siedlungsentwicklung bei gleichzeitigem Schutz des 

Stadtgrüns beschlossen. Von Relevanz in Bezug auf das Bebauungsplanverfahren ist das 

Petitum I.5, wonach vorhandene Parkanlagen zu erhalten sind und ab einer im Rahmen von 

Planungen realisierbaren Wohnungszahl von 500 Wohneinheiten eine Schaffung von neuen 
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Parkanlagen erforderlich wird. Ferner müssen für Eingriffe in das bestehende so genannte 

Grüne Netz ab einer Größe von 250 m2 neu festgesetzter überbaubarer Grundstücksfläche 

Kompensationen erbracht werden. 

3.3.5 Integriertes Klimaschutzkonzept Altona 

Das Klimaschutzkonzept für den Bezirk Altona dient als Arbeitsgrundlage für die zukünftigen 

bezirklichen Klimaschutzaktivitäten, deren Umsetzung dazu beitragen soll, Altona sukzessive 

klimafreundlicher zu gestalten. 

Einen Baustein bildet die Maßnahme M08 im „Altonaer StadtKlima-Standard“ bezogen auf 

Bebauungsplanverfahren ab. Hierzu führt das Klimaschutzkonzept aus, dass im Rahmen von 

Bebauungsplanverfahren die Möglichkeit besteht, klimarelevante Festsetzungen 

vorzunehmen, wie zum Beispiel Art und Maß der baulichen Nutzung, Aussagen zur 

Bepflanzung und Regenwassermanagement. Zudem könne die Erstellung von Wärme- und 

Energiekonzepten in die Voruntersuchungen aufgenommen und bei Sinnhaftigkeit ein 

Anschluss- und Benutzungsgebot für Wärmenetze in die Festsetzungen aufgenommen 

werden. Weiterhin bestehe die Möglichkeit, Bereiche für besondere Nutzungen wie 

MobilityHubs und Radverbindungen aufzunehmen. 

Im zugehörigen Maßnahmenkonzept wird weitergehend ausgeführt, dass auch Festsetzungen 

zur Sicherung von Frei- und Grünflächen sowie der Förderung von Dach- und 

Fassadenbegrünung im Rahmen von Bebauungsplanverfahren eine Möglichkeit zur 

Umsetzung des Altonaer StadtKlima-Standards darstellen. Die Umsetzung demgemäß 

klimarelevanter Festsetzungen erfolgt unter anderem in Kapitel 5.1.2 zum Maß der baulichen 

Nutzung, in Kapitel Error! Reference source not found. zur Entwässerung und Kapitel 5.8 

zu Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

3.3.6 Hamburger A7-Deckel 

Im Zuge der Erweiterung der Bundesautobahn (BAB) A 7 um zwei Fahrstreifen nördlich des 

Elbtunnels wird ein umfassender Lärmschutz aus Tunneln und Wänden in Altona und 

Eimsbüttel geschaffen. So ermöglicht die Überdeckelung Wohnungsbau auf Flächen, die 

wegen des starken Lärms der Autobahn bislang einer Wohnnutzung nicht zugeführt werden 

konnten. Darüber hinaus können durch die Überdeckelung die Trennwirkung der Autobahn 

aufgehoben, bestehende Grünflächen wieder verbunden und neue Wegeverbindungen sowie 

Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten entstehen. Unter anderem soll die Altonaer 

Landschaftsachse gestärkt werden, innerhalb derer das Plangebiet gelegen ist. 

3.3.7 Freiraumplanerisches Entwicklungskonzept Volkspark-

Landschaftsachse 

Das Plangebiet ist innerhalb der Volkspark-Landschaftsachse gelegen und ist Bestandteil des 

2. Grünen Rings gemäß der Karte "Grünes Netz Hamburg / Freiraumverbund", die Teil des 

Landschaftsprogramms ist (siehe Ziffer 3.1.2). Für die sogenannte „Volksparkachse“ wurde im 

Jahr 2019 ein Freiraumkonzept entwickelt. Das Plangebiet gilt im Rahmen dieses 

Freiraumkonzepts als „Entwicklungsfläche“ und bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen dem 

westlich gelegenen Lutherpark und dem südöstlich gelegenen Friedhof Holstenkamp. Das 

Entwicklungskonzept berücksichtigt bereits das Wohnungsbauvorhaben, für welches mit dem 

Bebauungsplan Bahrenfeld 73 Planrecht geschaffen wird. Das Freiraumkonzept stellt darüber 
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hinaus drei weitere Entwicklungsflächen für Wohnungsbau auf der Nordseite des 

Holstenkamps nordwestlich des Plangebietes dar. 

Das Entwicklungskonzept stellt im südlichen Teilbereich des Plangebietes eine Parkanlage mit 

Wegeverbindung dar. Die geplante Wegeverbindung („Hauptwegeverbindung Süd“) führt 

durch das Plangebiet weiter über den Friedhof Holstenkamp und die Kleingartenanlage „Am 

Bornkamp“.  

Des Weiteren sind im Freiraumkonzept entlang des Holstenkamps eine Hauptwegeverbindung 

und entlang der Von-Hutten-Straße eine weitere Wegeverbindung mit dem Ziel vorgesehen, 

Verknüpfungen von dem Stadtteil Othmarschen bis zum Bezirk Eimsbüttel über den Volkspark 

Altona sowie der zukünftigen Überdeckelung der BAB 7 herzustellen.  

3.3.8 Planung Radroute Plus 

Die Planungsvarianten der Radroute Plus von Hamburg nach Elmshorn (ehem. 

Radschnellweg) sehen eine Führung über den Holstenkamp entlang des Plangebietes vor. 

Der Zielpunkt der Radroute Plus stadteinwärts liegt am Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-

Altona (Diebsteich). Von diesem Punkt können weitere städtische Ziele über das Radnetz 

sicher und komfortabel erreicht werden. In Richtung Elmshorn verläuft die Radroute Plus durch 

den Altonaer Volkspark, am Volksparkstadion entlang und überwiegend parallel zur 

Bahntrasse über Pinneberg nach Elmshorn.  

Mit Planung der Radroute Plus soll eine besonders komfortable und leistungsfähige 

Verbindung für den Radverkehr geschaffen werden. 

3.3.9 Science City Hamburg Bahrenfeld 

Mit der Science City Hamburg Bahrenfeld verfolgt die Stadt Hamburg das Konzept einer 

integrierten Entwicklung von Wissenschaft, Forschung, Lehre, Arbeiten, Wohnen, Freizeit und 

Erholung, bei der die von wissenschaftlichen Einrichtungen ausgehenden 

Entwicklungsimpulse für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung genutzt und durch die 

integrierte Entwicklung verstärkt werden sollen. Das stadtentwicklungspolitische Konzept 

umfasst über 125 Hektar auf denen Forschung und Lehre sowie urbanes Leben verwoben 

werden sollen. Der Bau zahlreicher neuer und bezahlbarer Wohnungen auf der Trabrennbahn 

Bahrenfeld ist dabei ebenso Teil des übergeordneten Zukunftsbildes, wie die Umsetzung 

innovativer Arbeitsstätten und Neubauten der Hamburger Universität und anderer 

wissenschaftlicher Einrichtungen. Zur Detaillierung der Planungen für eine Umsetzung der 

Science City Hamburg Bahrenfeld bis zum Jahr 2040 wurde in den Jahren 2023 und 2024 ein 

über den wettbewerblichen Dialog „Quartiere am Volkspark“ ein städtebaulich-

freiraumplanerisches Konzept erarbeitet. 

Das Plangebiet der Science City Hamburg Bahrenfeld grenzt unmittelbar nördlich an das 

Plangebiet des Bebauungsplanes Bahrenfeld 73. Für das Plangebiet von besonderer 

Bedeutung ist, dass direkt nördlich angrenzend ein urbanes Wohnquartier mit sozialen 

Einrichtungen (u.a. Kita) und innovativen Mobilitätsangeboten (u.a. Mobility-Hubs) entstehen 

soll. Zudem ist vorgesehen die Straße Holstenkamp auszubauen, wobei die Straße als 

Kommunaltrasse allein für den durch Bus- und Radverkehr über den A7-Deckel geführt wird. 

Es ist weiter vorgesehen neue Wegeverbindungen zu den Frei- und Grünräumen der neuen 
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Wohnquartiere und der Landschaftsachse anzulegen. Mit der Entwicklung der Science City 

Hamburg Bahrenfeld wird die integrierte Lage des Plangebietes und die infrastrukturelle 

Ausstattung des Umfeldes deutlich gestärkt.  

3.3.10 Städtebaulich und freiraumplanerischer Wettbewerb 

Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurde im Sommer 2018 ein einstufiger 

Architektenwettbewerb mit fünf geladenen Architekturbüros ausgelobt, um ein hochwertiges 

Bebauungs- und Freiflächenkonzept zu erhalten. Der durch eine unabhängige Jury 

ausgewählte und prämierte Entwurf bildet die Grundlage für den Bebauungsplan. 

Das Wettbewerbsergebnis beziehungsweise die diesem Bebauungsplan zu Grunde liegende 

städtebaulich-freiraumplanerische Konzeption ist in Kapitel 5 der Begründung dargestellt. 

3.3.11 Fachtechnische Untersuchungen und Gutachten 

Folgende Untersuchungen, Gutachten und Fachplanungen wurden zum Bebauungsplan  

Bahrenfeld 73 erstellt beziehungsweise als fachliche Grundlagen herangezogen: 

Artenschutz  

▪ Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzuntersuchung von September 2019 

▪ Ergänzungsgutachten der faunistischen Bestandserfassung und 

Artenschutzuntersuchung Januar 2025  

Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen, Kampfmittel 

▪ Auskunft Altlasten-Register von Januar 2016 

▪ Prüfung des Kampfmittelbelastungskatasters von März 2016 

Baum- und Biotopbestand 

▪ Biotoptypenkartierung inkl. Baumbestand von April 2020 

▪ Baumgutachterliche Kurzstellungnahme inkl. Baumbestandsaufnahme und Bewertung 

von Juni 2019 

▪ Aktualisierung Baumbestandsaufnahme und Bewertung von Dezember 2024 

Entwässerung 

▪ Wasserwirtschaftlicher Funktionsplan - Oberflächenentwässerung und 

Schmutzwasserentsorgung (Entwässerungskonzept) von Dezember 2024  

Lärm und Schall 

▪ Schalltechnische Untersuchung von November 2024 

Verkehr 

▪ Verkehrstechnische Kurzstellungnahme von Januar 2025 

Störfallbetrieb 

▪ Stellungnahme der Behörde für Umwelt und Energie, Amt für Immissionsschutz und 

Betriebe, Grundsatz Störfallvorsorge von Mai 2020 

▪ Karte zum Sicherheitsabstand des Störfallbetriebs von November 2019 

▪ Emailkorrespondenz zum Sicherheitsabstand des Störfallbetriebs von November 2019 
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Die umweltrelevanten Fachgutachten und Informationen sind in Kapitel 4.1.5 benannt. 
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3.4 Angaben zum Bestand 

3.4.1 Lage und Größe des Plangebietes 

Das ca. 0,6 Hektar (ha) große Plangebiet liegt zwischen der Straße Holstenkamp, der Von-

Hutten-Straße, östlich des Flurstücks 1839 (Von-Hutten-Straße 43) sowie östlich des 

Lutherparks  im Stadtteil Bahrenfeld (Ortsteil 216) im Bezirk Hamburg-Altona. Das Plangebiet 

umfasst das Flurstück 2815 der Gemarkung Bahrenfeld sowie die an der Südostgrenze des 

Flurstücks 2815 angrenzenden Straßenverkehrsflächen der Von-Hutten-Straße bis zur 

Straßenmitte.  

3.4.2 Nutzung und Gebäude im Plangebiet 

Das Grundstück liegt seit dem Brand des ehemaligen Ausfluglokals „Bahrenfelder Forsthaus“ 

im März 2015 und dessen Abriss sowie der Entsiegelung der Fläche im Sommer 2016 mit 

Ausnahme einer Garage mit Zufahrt zum Holstenkamp im Norden des Plangebietes brach. 

Demnach ist im Bestand überwiegend keine bauliche oder sonstige Nutzung vorhanden.  

3.4.3 Landschaftsplanerischer Bestand 

Im Plangebiet haben sich nach Abbruch des Bestandsgebäudes im Jahr 2016 überwiegend 

Ruderalflächen mit artenreichen Gras- und Krautfluren ausgebildet. Gehölzsämlinge deuten 

den Sukzessionsverlauf zu einem Robinienforst bzw. Birken-Pionierwald an. Besonders im 

Norden des Plangebietes gibt es einen vermehrten Aufwuchs von Robinien. 

Ortsbildprägend ist der bestehende Baumbestand entlang der Straßen. An den Böschungen 

zum Holstenkamp und zur Von-Hutten-Straße befinden sich viele Einzelbäume und 

Gehölzgruppen. An der Ostspitze des Plangebietes haben sich eine Baumgruppe aus Stiel-

Eichen, Berg-Ahorn, Birken und eine ältere Rot-Buche raumwirksam entwickelt. 

Das Geländeniveau ist zu den angrenzenden Straßenverkehrsflächen ca. 50 cm, im Süden 

des Flurstücks teilweise bis zu 1 m erhöht. Der Bereich ehemaliger Bebauung im Süden des 

Plangebietes ist aufgrund der Fundamententfernung ca. 1 m tiefer als die restliche Fläche. 

3.4.4 Erschließungssituation 

Das Plangebiet ist von zwei Seiten durch Straßenverkehrsflächen umschlossen: im Nordosten 

grenzt der Holstenkamp an, im Südwesten die Von-Hutten-Straße. Das im Plangebiet vor dem 

Brand befindliche Ausflugslokal wurde über eine Zufahrt an der Von-Hutten-Straße 

erschlossen.  

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich am Holstenkamp die fußläufig etwa eine 

Gehminute entfernte Bushaltestelle „Friedhof Holstenkamp“. Die Bushaltestelle wird von der 

Buslinie 288 bedient, welche unter anderem den Bahnhof Altona mit Anschluss an den 

Fernverkehr, das S-Bahnnetz und weitere Busverbindungen anfährt. 

Im direkten Umfeld des Plangebiets verläuft auf der Südseite der Straße Holstenkamp ein 

Hochspannungskabel für die überörtliche elektrische Energieversorgung (110-kV-Kabel 50), 

welches erneuert und in seiner Lage verändert wird. Die neue Kabelleitungstrasse wird 

zukünftig im Plangebiet innerhalb der Verkehrsflächen der Von-Hutten-Straße verlaufen. Zur 

Vermeidung von Versorgungsausfällen durch Wurzelwuchs sind Bepflanzung mit Bäumen und 
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Sträuchern entlang der Von-Hutten-Straße im Bereich der 110-kV-Kabelleitungstrasse mit der 

Hamburger Energienetze GmbH abzustimmen. 

Für die gesicherte Stromversorgung im Plangebiet ist die Errichtung einer Netzstation 

erforderlich, die über eine Leitungstrasse an das Stromverteilungsnetz in der öffentlich 

gewidmeten Straßenverkehrsfläche angebunden wird. Im Zuge der Planung einer 

Stromnetzstation, besteht die Notwendigkeit zur Vereinbarung eines Geh-, Fahr- und 

Leistungsrechtes für die Leitungstrasse mit dem Netzbetreiber. Die Leitungstrasse darf nicht 

überbaut und durch Bäume und Sträucher überpflanzt werden. Die Festsetzungen dieses 

Bebauungsplanes stehen der Errichtung einer Versorgungsstation für die gesicherte 

Stromversorgung im Plangebiet nicht entgegen.  

Im Westen grenzt das Plangebiet an den Lutherpark, im Nord-Westen schließen ein 

Wohngebiet und Seniorenpflegeheim mit bis zu viergeschossigem Geschosswohnungsbau 

an. Im Nord-Osten flankiert der Holstenkamp das Plangebiet. Nördlich davon befindet sich 

eine Kleingartensiedlung, deren (Teil-)Aufgabe zur Entwicklung weiterer Wohnbauflächen 

vorgesehen ist. Südöstlich grenzt die Von-Hutten-Straße an. Jenseits davon befindet sich der 

Friedhof Holstenkamp. Im Süden und Süd-Westen schließt außerdem ein Wohngebiet mit 

sowohl kleinteiliger überwiegend eingeschossiger Einfamilienhausbebauung als auch bis zu 

viergeschossigem Geschosswohnungsbau an. Durch die unterschiedlichen 

Bebauungstypologien wirkt die Umgebung aufgelockert. Eingebettet in das Wohnquartier ist 

die Stadtteilschule Bahrenfeld. Zwei fußläufig zu erreichende Lebensmitteleinzelhändler liegen 

südlich in einer Entfernung von ca. 750 Metern an der Ecke Bahrenfelder Kirchweg / Von-

Sauer-Straße. 

Die Umgebung ist sowohl durch den angrenzenden Lutherpark und den Friedhof Holstenkamp 

als auch durch straßenbegleitende Baumstrukturen durch die Grünstrukturen geprägt. 
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4 Umweltbericht 

4.1 Einleitung 

Grundsätzlich sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB 

insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, zu berücksichtigen. Für diese Belange ist nach § 2 Absatz 4 BauGB eine 

Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Der Umweltbericht dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung des 

gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf Grundlage geeigneter Daten und 

Untersuchungen. Im Rahmen des Umweltberichtes werden die Bestimmungen der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 14ff BNatSchG behandelt. 

4.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 

Bebauungsplans 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, vor dem Hintergrund des großen Wohnraumbedarfs in 

Hamburg, der hohen Lagegunst des Plangebietes zentral im Bezirk Altona sowie aktueller und 

zukünftiger städtebaulicher Entwicklungen im Zusammenhang mit der Überdeckelung der BAB 

A 7 das bisher brachliegende Flurstück 2815 im nördlichen Teilbereich einer Wohnnutzung 

zuzuführen. Es ist die Realisierung von ca. 60 Wohneinheiten beabsichtigt.  

Darüber hinaus soll, mit dem Ziel der Erweiterung des westlich angrenzenden Lutherparks und 

der damit einhergehenden weiteren Ausgestaltung und Aufwertung der Volkspark-

Landschaftsachse, der südliche Teilbereich des Flurstücks 2815 sowie ein Streifen am 

westlichen Plangebietsrand als öffentliche Parkanlage hergestellt werden. 

4.1.2 Beschreibung der Festsetzungen mit Angaben über Standorte, Art 

und Umfang 

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet im Norden sowie zwei Öffentliche 

Grünflächen (Parkanlage FHH) im Westen und Süden fest. Das allgemeine Wohngebiet wird 

mit einer GRZ von 0,4 festgesetzt. Es werden drei Baufelder ausgewiesen sowie parallel zum 

Straßenverlauf des Holstenkamps und der Von-Hutten-Straße Flächen um Erhalt und zur 

Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern. Darüber hinaus wird ein Teil der Von-Hutten-Straße 

als Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Hinzu kommen textliche Festsetzungen im 

Verordnungstext mit Regelungen unter anderem zur Überschreitung von Baugrenzen, 

Zulässigkeit von Tiefgaragen, zur Gestaltung und Anpflanzungen sowie Entwässerung. 

Folgende Festsetzungen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie 

zur Lärmminderung sind vorgesehen: 

Natur- und Landschaftsschutz: 

1. Erhalt und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern: Keine Geländeänderungen und 

Abgrabungen im Wurzelbereich (Ausnahmen möglich); Pflanzpflicht für kleinkronige 

oder großkronige Bäume je nach Grundstücksgröße. 

2. Einheimische Baumarten: Vorgeschriebene Mindestgrößen, dauerhafter Erhalt und 

Ersatz bei Verlust; Vegetationsflächen um die Bäume verpflichtend. 
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3. Grünflächen und Begrünung: 

• Dachbegrünung (70 % der Flächen) mit durchwurzelbarem Substrat und 

standortgerechten Pflanzen. 

• Innenhofflächen mit mindestens 80 cm Substrataufbau begrünen (Ausnahmen 

für Wege, Terrassen etc.). 

4. Wege und Außenbereiche: Geh- und Fahrwege müssen wasser- und luftdurchlässig 

sein. 

5. Nist- und Fledermauskästen: Vorgaben zur Anzahl und Anbringung von Nisthilfen und 

Fledermauskästen. 

6. Lichtschutz: Einschränkungen für Außenbeleuchtung (warmweiß, insektenfreundlich, 

keine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen). 

7. Ausgleichsflächen: Pflanzung einheimischer Gehölze und lineare Heckenstrukturen 

sowie externe Ausgleichsfläche für Eingriffe in Natur und Landschaft. 

8. Parkanlagen: Flächen im Süden und Nordwesten des Gebiets festgelegt. 

Lärmminderung: 

• Wohn- und Schlafräume müssen bevorzugt an lärmabgewandten Seiten liegen. 

• Wenn dies nicht möglich ist, ist baulicher Schallschutz (an Fenstern, Türen, Wänden, 

Dächern) für die Räume erforderlich. 

 

4.1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

In dem 6.818 m² großen Plangebiet entfallen 4.636 m² auf das allgemeine Wohngebiet, 

1.231 m² auf öffentliche Parkanlage, 276 m² auf öffentliche Parkanlage/Maßnahmenfläche 

und 675 m² auf Straßenverkehrsflächen. Im allgemeinen Wohngebiet wird eine GRZ von 0,4 

festgesetzt. Gegenüber dem geltenden Planrecht ist eine zusätzliche Überbauung um 677 m2 

zulässig. Im allgemeinen Wohngebiet wird eine Dachbegrünung mit einer Substratstärke von 

mind. 15 cm auf einer Fläche von 70 % der Dachflächen realisiert. 

4.1.4 Darstellung der fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele des  

Umweltschutzes 

Die in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den 

Bebauungsplan von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und Umweltbelange 

berücksichtigt werden, sind in der folgenden Tabelle festgehalten. 
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Tabelle 1: In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Schutzgut/Thema Fachgesetz/ Fachplanung Art der Berücksichtigung 

Verkehrslärm/Gewerbel

ärm 

BImSchG 

(Bundesimmissionsschutzgesetz) 

16. BImSchV 

(Verkehrslärmschutzverordnung), 

TA Lärm (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm) 

Hamburger Leitfaden Lärm in der 

Bauleitplanung 

Schalltechnische Untersuchung 

Festsetzung Lärmschutz (passive 

Maßnahmen) 

Mensch, Gesundheit BImSchG (Bundesimmissions-

schutzgesetz) 

BauGB (Baugesetzbuch)  

Hamburger Leitfaden Lärm in der 

Bauleitplanung  

weitere Fachgesetze und Art der 

Berücksichtigung siehe insbes. 

Verkehrslärm/Gewerbelärm, Boden und 

Luft 

 

Schalltechnische Untersuchung 

Festsetzung Lärmschutz (passive 

Maßnahmen) 

Festsetzung Grünfläche 

Luft 39. BImSchV (Verordnung über 

Luftqualitätsstandards und 

Emissionshöchstmengen) 

Luftreinhalteplan für Hamburg (3. 

Fortschreibung) 

Festsetzung Grünfläche 

Erhalt-, Anpflanzungs- und Ersatzgebot 

von Bäumen und Sträuchern 

Festsetzung Grünfläche 

Festsetzung Dach- und 

Tiefgaragenbegrünung 

Klima KSG (Bundes-Klimaschutzgesetz)  

HmbKliSchG (Hamburgisches 

Klimaschutzgesetz) 

Klimaschutzkonzept Altona (IKK Altona) 

BaumSchV (Hamburgische 

Baumschutzverordnung) 

LaPro 

(Landschaftsprogramm Hamburg) 

einschließlich Fachkarten  

„Grün Vernetzen“  

und „Stadtklimaanalyse“ 

Festsetzung Grünfläche 

Erhalt-, Anpflanzungs- und Ersatzgebot 

von Bäumen und Sträuchern 

Festsetzung wasser- und 

luftdurchlässiger Aufbau für Fahr- und 

Gehwege 

Festsetzung Dach- und 

Tiefgaragenbegrünung 

Boden, Fläche BBodSchG (Bundesbodenschutzgesetz) 

BBodSchV 

(Bundesbodenschutzverordnung) 

Kampfmittelverordnung 

LaPro 

(Landschaftsprogramm Hamburg) 

BauGB (Baugesetzbuch) 

Festsetzungen Grünfläche 

Begrenzung der Bodenversiegelung 

Festsetzung wasser- und 

luftdurchlässiger Aufbau für Fahr- und 

Gehwege  

Festsetzung Dach- und 

Tiefgaragenbegrünung  

Festsetzungen zum Bodenschutz 

Wasser WHG (Wasserhaushaltsgesetz) 

WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) 

HWaG  

(Hamburgisches Wassergesetz) 

RISA Hamburg 

(Regenwasserinfrastrukturanpassung) 

Wasserschutzgebiet  

LaPro  

(Landschaftsprogramm Hamburg) 

Entwässerungstechnischer 

Funktionsplan 

Begrenzung der Bodenversiegelung 

Festsetzung wasser- und 

luftdurchlässiger Aufbau für Fahr- und 

Gehwege 

Festsetzung Dach- und 

Tiefgaragenbegrünung 
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Tiere und Pflanzen,  

Artenschtz 

BauGB (Baugesetzbuch) 

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz),  

HmbBNatSchAG 

(Hamburgisches Gesetz zur Ausführung 

des Bundesnaturschutzgesetzes) 

FFH-RL  

(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) 

EU-VRL  

(Europäische Vogelschutzrichtlinie) 

BArtSchV  

(Bundesartenschutzverordnung) 

BaumSchV (Hamburgische 

Baumschutzverordnung) 

Lapro (Landschaftsprogramm Hamburg)  

AuBS (Fachkarte Arten-/ Biotopschutz) 

 

Faunistische Bestandserfassung und 

Artenschutzuntersuchung  

Biotopkartierung sowie 

Baumbestandserfassung und -

bewertung 

Festsetzung öffentliche Grünfläche 

Erhaltungs-, Anpflanzungs- und 

Ersatzgebote für Bäume 

Festsetzungen von Einfriedigungen 

durch Hecken 

Festsetzung Dach- und 

Tiefgaragenbegrünung 

Artenschutzrechtliche Festsetzungen 

Landschaft und 

Stadtbild 

BauGB (Baugesetzbuch) 

BNatSchG  

(Bundesnaturschutzgesetz) 

LaPro  

(Landschaftsprogramm Hamburg) 

einschließlich Fachkarten „Grün 

Vernetzen“ und 

Erholung/Landschaftsbild) 

Festsetzung öffentliche Grünfläche 

Erhaltungs-, Anpflanzungs- und 

Ersatzgebote für Bäume 

Festsetzungen von Einfriedigungen 

durch Hecken 

 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

BauGB (Baugesetzbuch) 

HmbDSchG (Hamburgisches 

Denkmalschutzgesetz) 

Überprüfung der Auswirkungen 

 

4.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 

Folgende umweltrelevante Fachgutachten und Informationen wurden im Hinblick auf den 

Bebauungsplan erstellt beziehungsweise als fachliche Grundlagen für die Umweltprüfung und 

die planungsrechtliche Abwägung herangezogen (zu sonstigen Fachgutachten und 

Informationen siehe Kapitel 3.3.7): 

Artenschutz: 

▪ Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzuntersuchung von September 2019 

▪ Ergänzungsgutachten der faunistischen Bestandserfassung und 

Artenschutzuntersuchung Januar 2025 

Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen: 

▪ Auskunft Altlasten-Register von Januar 2016 

Baum- und Biotopbestand: 

▪ Biotoptypenkartierung inkl. Baumbestand von April 2020 

▪ Baumgutachterliche Kurzstellungnahme inkl. Baumbestandsaufnahme und Bewertung 

von Juni 2019 

▪ Aktualisierung Baumbestandsaufnahme und Bewertung von Dezember 2024 
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Entwässerung: 

▪ Wasserwirtschaftlicher Funktionsplan - Oberflächenentwässerung und 

Schmutzwasserentsorgung (Entwässerungskonzept) von Dezember 2024 

Lärm und Schall: 

▪ Schalltechnische Untersuchung von November 2024 

Störfallbetrieb: 

▪ Stellungnahme der Behörde für Umwelt und Energie, Amt für Immissionsschutz und 

Betriebe, Grundsatz Störfallvorsorge von Mai 2020 

▪ Karte zum Sicherheitsabstand des Störfallbetriebs von November 2019 

▪ Emailkorrespondenz zum Sicherheitsabstand des Störfallbetriebs von November 2019 

 

4.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

4.2.1 Schutzgut Mensch 

4.2.1.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Siedlungs- und Verkehrsstruktur 

Das Plangebiet ist derzeit mit Ausnahme einer Garage unbebaut. Es finden keine Wohn- oder 

sonstigen Nutzungen statt. Innerhalb des Planungsgebietes gibt es keine öffentlichen 

Freiflächen. Ursprünglich war das Grundstück mit einem Ausflugslokal nebst großem 

Parkplatz bebaut und wurde privatwirtschaftlich genutzt. Das Ausflugslokal ist jedoch in 2015 

abgebrannt und kurz darauf wurde das Grundstück geräumt. Seitdem liegt es brach. Im 

Südwesten liegt außerhalb des Plangebiets ein Mehrfamilienhaus an der Von-Hutten-Straße. 

Das Planungsgebiet wird im Norden von der Straße Holstenkamp und im Süden von der Von-

Hutten-Straße begrenzt. Westlich an das Planungsgebiet schließt sich die öffentliche 

Parkanlage Lutherpark an, welche direkt angrenzend an das Planungsgebiet mit dichtem 

Gehölz bestanden ist. Nördlich des Holstenkamps befinden sich Dauerkleingärten der 

Gartengemeinschaft Kiesgrube e.V., südöstlich liegt der Friedhof Holstenkamp. Außerhalb des 

Plangebietes befinden sich einige gewerblich genutzte Flächen (Parkcafé, Pflegeeinrichtung, 

Rehabilitationseinrichtung). 

Lärm, Licht und Erschütterungen 

Aufgrund der Verkehrsberuhigung auf 30 km/h entlang des Holstenkamps und der Von-

Hutten-Straße bestehen nur geringe Lärmbelastungen. Eine Überschreitung der in der Recht-

sprechung definierten Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefährdung nicht mehr 

ausgeschlossen werden kann, wird nicht festgestellt. Von den in der weitläufigeren Umgebung 

befindlichen gewerblich genutzten Flächen gehen keine Schallemissionen aus, die die 

geltenden Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) 

nachts überschreiten. Auf das Plangebiet wirkt im Bestand kein maßgeblicher Freizeit- oder 

Sportlärm ein. In Bezug auf Auswirkungen auf die Umwelt können keine weiteren relevanten 

Licht-, Geruchs- oder Erschütterungsimmissionen oder Luftschall festgestellt werden. 
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Freiraum und Erholung 

Das Plangebiet ist zwar zugänglich, steht der öffentlichen Erholungsnutzung allerdings derzeit 

nicht zur Verfügung. Außerhalb des Plangebiets schließt sich nach Westen der Lutherpark an, 

südöstlich der Von-Hutten-Straße liegt der Friedhof Holstenkamp. Im Norden außerhalb des 

Plangebietes befinden sich eine Kleingartenanlage. In rund 500 m Luftlinie entfernt befindet 

sich nordwestlich der Volkspark Altona. Entlang des Holstenkamps verläuft die Freizeitroute 9 

Klövensteenradweg, welcher von der Binnenalster bis zum Klövensteener Wald in Rissen zur 

Landesgrenze nach Schleswig-Holstein führt. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Landschaftsachse Volkspark des 

Freiraumverbundes sowie an einer Hauptwegeverbindung der Fachkarte zum 

Landschaftsprogramm „Grün vernetzen“. Das Landschaftsprogramm stellt das 

Planungsgebiet als Parkanlage integriert als Teil des Lutherparks dar. Als Entwicklungsziel 

definiert das Landschaftsprogramm die Sicherung und Entwicklung von Parkanlagen in 

angemessener Zuordnung und Größe. Die Themenkarte Erholung/Landschaftsbild spezifiziert 

hier als Entwicklungsziel die Sicherung und Förderung des Bestandes in seiner Vielfältigkeit 

mit freier und kostenloser Zugänglichkeit. 

Die Gesamtstädtische Freiraumbedarfsanalyse stellt für das Planungsgebiet einen mittleren 

Anteil an privaten bzw. gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen in Wohngebieten dar. Der 

Freiraumversorgungsgrad mit öffentlichen Parkanlagen wird mit >=6 m2/Einwohner 

angegeben. Es liegt somit nicht in einem Bereich, der nach der Freiraumbedarfsanalyse mit 

einem prioritären Handlungsbedarf gekennzeichnet ist. Nichtsdestotrotz besitzt das Plangebiet 

aufgrund der Lage innerhalb der Landschaftsachse Volkspark eine hohe Bedeutung für die 

Erholung, da das Potenzial für die Entwicklung als Teil des Grünen Netzes als hoch eingestuft 

wird. 

Vertrag für Hamburgs Stadtgrün 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Flächenkulisse des Vertrags für Hamburgs Stadtgrün. Der 

Vertrag regelt den Erhalt und die Entwicklung von Grün- und Freiflächen innerhalb einer 

abgestimmten Flächenkulisse in Hamburg. Diese Flächen sind möglichst von Bebauung 

freizuhalten und unterliegen bei Inanspruchnahme einer Kompensationspflicht. Bei der 

Entwicklung neuer Quartiere sollen zudem regelhaft weitere öffentliche Grünanlagen 

geschaffen werden, soweit sie nicht direkt an vorhandenen großen öffentlichen Parkanlagen 

liegen. Dies ist vorliegend der Fall; das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft 

zum Lutherpark und in der Nähe des Altonaer Volksparks. 

Störfallbetrieb 

In ca. 550 m vom Plangebiet liegt ein Betriebsbereich nach § 3 (5a) BImSchG (Störfallbetrieb). 

Es befinden sich keine Bauwerke oder Nutzungen im Planungsgebiet oder unmittelbarem 

Umfeld, das elektromagnetische oder radioaktive Strahlungen hervorruft, welche 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch erwarten ließen. 

Kampfmittel 

Auf den Flächen des Plangebiets kann das Vorhandensein von Bombenblindgängern aus dem 

2. Weltkrieg nicht ausgeschlossen (siehe Kap. 3.2.4). 
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4.2.1.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Siedlungs- und Verkehrsstruktur 

Die Siedlungsstruktur verändert sich von einer gewerblichen Nutzung in eine Wohnnutzung 

sowie eine öffentlich zugängliche Nutzung als Parkanlage. Die vorgesehene 

Bebauungsplanung kommt der städtebaulichen Entwicklung zugute, da sowohl dem 

Wohnraumbedarf als auch dem damit einhergehenden Freiraumbedarf begegnet wird. Im 

allgemeinen Wohngebiet werden Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. 

Störungen, die von diesen Nutzungen ausgehen können, werden somit vermieden. Die 

Verkehrsstruktur wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine Veränderung erfahren. 

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht erwartet. 

Lärm, Licht und Erschütterung 

Für den B-Plan-induzierten Zusatzverkehr wurde eine Verkehrserzeugung unter 

Berücksichtigung von 62 geplanten Wohneinheiten von 170 Kfz/24 h angesetzt. Die Zu- und 

Abfahrten zu einer möglichen Tiefgarage erfolgen über die Von-Hutten-Straße. Dabei werden 

die Zufahrten von Südwesten über die Einbahnstraße und die Abfahrten nach Nordosten zum 

Holstenkamp angenommen. 

Für die Wohnnutzung im Umfeld des Plangebietes ist festzustellen, dass an dem 

maßgebenden Immissionsort teilweise Zunahmen von mehr als 1 dB(A) durch den B-Plan-

induzierten Zusatzverkehr zu erwarten sind. Die Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A) wird 

jedoch nicht erreicht. Die Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) 

tags und 49 dB(A) nachts werden an allen Immissionsorten eingehalten. Damit ist die 

Zunahme durch den B-Plan-induzierten Zusatzverkehr im vorliegenden Fall nicht als erheblich 

einzustufen. 

Im Hinblick auf die Lärmbelastung der geplanten Wohnnutzung im Plangebiet ist entsprechend 

der Prognoseverkehrsbelastung mit folgenden Beurteilungspegeln zu rechnen: 

Die Immissionsgrenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts für allgemeine 

Wohngebiete werden lediglich an zum Holstenkamp ausgerichteten Fassaden der beiden 

nördlichen Gebäude und teilweise der nahezu im rechten Winkel zum Holstenkamp 

ausgerichteten Fassaden dieser Gebäude überschritten. Die Anhaltswerte für 

Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden an der geplanten 

Bebauung allerdings nicht erreicht. Alle Baukörper weisen lärmabgewandte Fassaden auf, an 

denen die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. In den derzeit geplanten 

Außenwohnbereichen wird der Schwellenwert des Hamburger Leitfadens von 65 dB(A) nicht 

überschritten.  

Im allgemeinen Wohngebiet sind deshalb die Wohn- und Schlafräume durch geeignete 

Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten bzw. vorrangig die Schlafräume 

den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Für die Räume an den lärmzugewandten 

Gebäudeseiten muss ein ausreichender Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an 

Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Wohn-

/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu 

beurteilen. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen in Form von Lärmbelastung wird somit 

wirksam vermieden. 
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Mit der Herstellung der Wohngebäude ist baubedingt kurzfristig mit erhöhten 

Baustellenverkehren und einhergehend mit lokal begrenztem Baustellenlärm sowie 

Erschütterungen zu rechnen. Mit Herstellung der Wohnbebauung sowie der Parkanlage wird 

sowohl auf privaten Flächen als auch auf öffentlicher Fläche Beleuchtung von Wegen zur 

Verkehrssicherung entstehen. Diese tragen insgesamt zur Erhellung des innerstädtischen 

Raumes bei, erheblich negative Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch und die 

menschliche Gesundheit werden allerdings nicht erwartet. 

Freiraum und Erholung 

Kurzfristig ist baubedingt stark lokal begrenzt mit einer Verschlechterung der 

Erholungsnutzung der außerhalb des Plangebietes befindlichen Erholungsangebote durch die 

Bauarbeiten zur Herstellung der Gebäude und der Parkanlage zu rechnen. Spätestens mit 

Abschluss der Bauarbeiten ist die Erholungsfunktion der an das Plangebiet angrenzenden 

Flächen wiederhergestellt. Erhebliche Umweltauswirkungen werden nicht erwartet. 

Mit Schaffung von zusätzlichem Wohnraum entsteht ein erhöhter Freiraumbedarf. Um diesem 

Bedarf zu begegnen, wird im Plangebiet eine öffentliche Parkanlage mit einer Gesamtfläche 

von rd. 1.500 m2 festgesetzt. Mit der Festsetzung öffentliche Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Parkanlage“ wird der im Landschaftsprogramm dargestellte Verlauf der 

Landschaftsachse planungsrechtlich gesichert sowie die gute Freiraumversorgung mit 

öffentlichen Parkanlagen gestärkt. Dies trägt maßgeblich zur positiven Entwicklung der 

Erholungsfunktion im Plangebiet sowie der Landschaftsachse Volkspark und des Grünen 

Netzes insgesamt bei. Ein Gehweg zwischen Lutherpark und Von-Hutten-Straße wird das 

neue Wohngebiet mit dem Park verbinden bzw. anschließen. Auf diese Weise wird das lokale 

Wegenetz des Stadtteils und damit die Nutzungsmöglichkeit für Freizeit und Erholung 

verbessert. Für die Bewohnenden wird die neu entstehende Parkanlage bzw. vor allem der 

voraussichtlich direkte Zugang zur Parkanlage als positive Auswirkung für die 

Erholungseignung des Plangebiets gewertet. Dem im Landschaftsprogramm, insbesondere 

der Themenkarte Erholung/Landschaftsbild, definierten Entwicklungsziel wird im Rahmen der 

planungsrechtlichen Ausweisung einer öffentlichen Parkanlage entsprochen. 

Um Auswirkungen durch die Bebauung mit Wohngebäuden auf die Erholungseignung 

innerhalb des Planungsgebiets und innerhalb der Landschaftsachse Volkspark zu verringern, 

werden landschaftlich prägende Gehölzflächen als Flächen zum Erhalt und zur Anpflanzung 

von Bäumen und Sträuchern dauerhaft festgesetzt, damit die Funktionen, die die Vegetation 

im Planungsgebiet übernimmt, langfristig erhalten werden können. Darüber hinaus wird 

festgesetzt, dass Kfz-Stellplätze ausschließlich in Tiefgaragen zulässig sind, sodass ein 

Maximum an Fläche zur Erholung bereitgestellt wird. 

Vertrag für Hamburgs Stadtgrün 

Die Bebauung innerhalb der Flächenkulisse des Vertrags für Hamburgs Stadtgrün werden mit 

dem Bebauungsplan 677 m2 zusätzliche überbaubare Grundstücksfläche für Wohnbebauung 

ausgewiesen. Dies übersteigt den Schwellenwert von 250 m2 und ist in voller Höhe 

kompensationspflichtig. Mit Ausweisung einer öffentlichen Parkanlage mit 1.506 m2 innerhalb 

des Plangebiets kann nach den Regelungen des Vertrags für Hamburgs Stadtgrün die 

erforderliche Kompensation vollständig erbracht werden. 

Störfallbetrieb 
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Im östlichen Teil des Plangebiets (rund 1.160 m²) wird der „angemessene Sicherheitsabstand“ 

von 600 Metern von der Grundstücksgrenze eines Störfallbetriebs nordöstlich des Plangebiets 

unterschritten. Neben Erschließungsflächen liegt ein Gebäudeteil innerhalb dieses 

Sicherheitsabstands. Es handelt sich dabei um rd. 210 m² Grundfläche eines 4-geschossigen 

Wohngebäudes, entsprechend rd. 1.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) Wohnnutzung (rund 6 

Wohneinheiten). Mit der obersten Bauaufsicht wurde geklärt, dass die geplante 

Wohnbebauung keine schutzwürdige Nutzung darstellt, da sie unterhalb von 5.000 m² BGF 

rangiert.  

Kampfmittel 

Vor Baubeginn müssen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit geeignete Schutzmaßnahmen mit dem 

Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg abgestimmt werden. 

4.2.1.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Bebauungskonzept reagiert auf die von außen 

wirkende Lärmbelastung durch Verkehr auf dem Holstenkamp, in dem eine lärmabgewandte 

Seite ausgebildet wird. Zur Vermeidung von erheblichen Umweltauswirkungen durch Lärm, 

wird festgesetzt, dass Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten 

zuzuordnen sind (vgl. § 2 Nummer 4 der Verordnung). 

Zur Verringerung von Auswirkungen der Wohnbebauung auf die Erholungsnutzung im 

Plangebiet wird auf oberirdische Kfz-Stellplätze verzichtet und festgesetzt, dass diese 

ausschließlich in Tiefgaragen zulässig sind (vgl. § 2 Nr. 3 der Verordnung). Um das 

Erscheinungsbild der entlang des Holstenkamps verlaufenden Hauptwegeverbindung des 

Grünen Netzes zu erhalten, werden als Maßnahme zur Verringerung von Auswirkungen die 

Bäume und Sträucher auf dem Grundstück erhalten und neue angepflanzt (vgl. § 2 Nummer 

5, 6 und 8 der Verordnung). 

Im Rahmen der Ausweisung einer öffentlichen Parkanlage kann der Kompensationsbedarf 

nach dem Vertrag für Hamburgs Stadtgrün vollständig erbracht werden. 

Unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplans sowie den Maßnahmen zur 

Verringerung von Auswirkungen sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch zu erwarten. Im Gegenteil sind mit Festsetzung der öffentlichen 

Parkanlage für die Erholung deutlich positive Auswirkungen zu erwarten. 

4.2.2 Schutzgut Luft 

4.2.2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Die Luftqualität im Bereich bzw. Umfeld des Planungsgebietes ist durch die 

Schadstoffemissionen der BAB A7 vorbelastet. Innerhalb des Planungsgebietes befinden sich 

eine hohe Anzahl an Bäumen und Gehölzstrukturen, die insgesamt zu einer lokalen 

Verbesserung der belasteten Luftqualität beitragen. Durch Bäume, Gehölze und Grünflächen 

werden Stäube und Schadstoffe gebunden, Sauerstoff produziert und gleichzeitig wird 

Kohlendioxid festgelegt. Die Staubbindung und Schadstoffadsorption fördern die Reinhaltung 

der Luft. Die unmittelbare Belastung durch Kfz-Verkehr in der verkehrsberuhigten Zone der 

angrenzenden Straßen Holstenkamp und Von-Hutten-Straße kann als unterdurchschnittlich 

bewertet werden. Vor dem Hintergrund der derzeit durchgeführten Überdeckelung der BAB A7 
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und des hohen Anteils an Gehölz- und Grünflächen im direkten Umfeld des Planungsgebietes 

(Lutherpark, Dauerkleingärten und Friedhof Holstenkamp) sowie der Zugehörigkeit des 

Planungsgebietes zum Teil des Hamburger Westens als lufthygienischer Entlastungsraum 

kann das Planungsgebiet insgesamt als ein lufthygienisch gering belasteter Raum bewertet 

werden. 

4.2.2.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Für den B-Plan-induzierten Zusatzverkehr, der im Zuge der Wohnbebauung mit rund 60 

geplanten Wohneinheiten erwartet werden kann, wird von 170 Kfz/24h ausgegangen. Die Zu- 

und Abfahrten zur Tiefgarage erfolgen über die Von-Hutten-Straße. Dabei werden die 

Zufahrten von Südwesten über die Einbahnstraße und die Abfahrten nach Nordosten in 

Richtung Holstenkamp angenommen. Dieser Zusatzverkehr stellt keine relevante 

Veränderung der heutigen lufthygienischen Situation dar. Hierdurch werden keine erheblichen 

Umweltauswirkungen erwartet. 

Im Rahmen der Bebauung müssen die lokale Luftqualität positiv beeinflussende Bäume gefällt 

werden. Diese stehen zur Filterung von Luftschadstoffen nicht mehr zur Verfügung. Sie sind 

nach der Hamburgischen Baumschutzverordnung geschützt und bei Fällung entsprechend zu 

ersetzen (s. dazu auch Kap. 4.2.7). Der Verlust von voraussichtlich ca. 17 Bäumen vor dem 

Hintergrund der baumreichen Umgebung (Lutherpark) wird nicht als erhebliche Auswirkung 

auf die lokale lufthygienische Situation bewertet, zumal Erhaltungs- und Anpflanzgebote für 

Bäume, Hecken und Dachbegrünungen zur Verbesserung der lufthygienischen Funktionen 

und Minderung von Luftbelastung beitragen. Diese werden die lufthygienische Situation wieder 

positiv beeinflussen. Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die lufthygienische Situation 

werden somit weder im Planungsgebiet noch im übergeordneten lufthygienischen 

Entlastungsraum erwartet. 

Baubedingt davon auszugehen, dass es im Rahmen der Bauarbeiten der Gebäude durch 

erhöhten PKW- und LKW-Verkehr durch Ausstoß von Abgasen zu einer kurzfristigen stark 

lokal wirkenden Verschlechterung der Luftqualität kommt, deren Auswirkungen allerdings als 

unerheblich bewertet werden. 

Die Luftqualität ist im großstädtischen Kontext ein zu betrachtender Aspekt hinsichtlich 

gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. In Hamburg ist verkehrsbedingt die Belastung mit 

Stickstoffdioxid und Feinstaub relevant. Die Schadstoffbelastung setzt sich aus der örtlichen 

Hintergrundbelastung sowie der verkehrsbedingten Zusatzbelastung zusammen. Zur 

Beurteilung wird die 39. BImSchV (Verordnung über Luftqualitätsstandards und 

Emissionshöchstmengen) herangezogen, die die EU-Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität 

und saubere Luft für Europa in nationales Recht umgesetzt hat. Seitens der EU wurde eine 

neue EU-Luftqualitätsrichtlinie beschlossen, die deutlich niedrigere Grenzwerte für 

Luftschadstoffe vorsieht, die ab 2030 einzuhalten sind. Das Plangebiet Bahrenfeld 73 wird 

voraussichtlich nicht von einer Grenzwertüberschreitung betroffen sein: 

Der neue Grenzwert für Stickstoffdioxid liegt bei 20 μg/m³ (Jahresmittelwert). Im Rahmen der 

3. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Hamburg wurde eine flächendeckende  

Berechnung der Hintergrundbelastung vorgenommen. Die Hintergrundbelastung im 

Plangebiet liegt bei 17 μg/m³ im Jahr 2023. Die Hintergrundbelastung ist in Hamburg in den 

letzten Jahren kontinuierlich gesunken und wird unter anderem aufgrund der Verkehrswende 

bis 2030 weiter sinken. Auf Basis des Korrekturfaktors für die Hintergrundbelastung der RLuS 
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(Richtlinien zur Luftqualität an Straßen) für Hamburg ist in 2030 mit einer Hintergrundbelastung 

von 13,4 μg/m³ im Plangebiet zu rechnen. 

 

Nach Informationen des Umweltbundesamtes sind Grenzwertüberschreitungen im Jahr 2030 

zu erwarten, wenn die Stickstoffdioxidbelastung derzeit bei 34 μg/m³ liegt. Im Rahmen der 

3. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Hamburg wurde auch eine Berechnung der 

Stickstoffdioxidgesamtbelastung an Straßenabschnitten mit einem DTV ab 5.000 Kfz/24h 

vorgenommen. Eine Auswertung dieses Datensatzes zeigt, dass Grenzwertüberschreitungen 

erst ab einem DTV von ca. 9.000 Kfz/24h zu erwarten sind. Die Verkehrstechnische 

Untersuchung für die Science City Bahrenfeld, welche auch als Datengrundlage für Gutachten 

für das Bebauungsplanverfahren Bahrenfeld 73 genutzt wurde, prognostiziert für den nördlich 

des Plangebiets verlaufenden Holstenkamp einen DTV von 9.000 Kfz/24h und für die 

südöstlich verlaufende Von-Hutten-Straße einen DTV von 970 Kfz/24h. Die Annahmen setzen 

jedoch eine vollständige Entwicklung der Science City Bahrenfeld voraus, welche mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht bis zum Jahr 2030 abgeschlossen sein wird. D.h. auf dem 

Holstenkamp werden im Jahr 2030 deutlich geringere Verkehrsmengen erwartet als 9.000 

Kfz/24h. Erst nach 2030 wird das Verkehrsaufkommen voraussichtlich sukzessive auf ca. 

9.000 Kfz/24h ansteigen, die verkehrlichen Zusatzimmissionen aber durch die kontinuierliche 

Absenkung der Emissionen aufgrund der Verbesserungen der Fahrzeugtechnik je Fahrzeug 

sinken. Gleichzeitig wird auch nach 2030 die allgemeine Hintergrundbelastung weiter 

zurückgehen. Mit einer straßenverkehrsbedingten Zusatzbelastung, die zu einer 

Grenzwertüberschreitung in 2030 führt, ist daher nicht zu rechen. In Verbindung mit einer 

guten Belüftungssituation und einem hohen Anteil an Grünvolumen im direkten Umfeld kann 

insgesamt von einer Einhaltung des ab 2030 geltenden Grenzwertes ausgegangen werden. 

Die neuen Grenzwerte für Feinstaub liegen bei 20 μg/m³ für PM10 bzw. 10 μg/m³ bei PM2,5. 

Im Jahresbericht 2023 zur Luftqualität in Hamburg wurden an Messstationen mit deutlich 

höherem Verkehrsaufkommen und deutlich dichterer Bebauung Feinstaubwerte ermittelt, die 

bereits jetzt unterhalb der ab 2030 geltenden Grenzwerte liegen. Aufgrund der niedrigen 

Verkehrsmengen und der guten Durchlüftungsbedingungen ist auch hier von einer 

Grenzwerteinhaltung auszugehen. 

4.2.2.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Es besteht keine immissionsschutzrechtliche Erforderlichkeit für Maßnahmen. Zur 

Verringerung der lokal zu erwartenden Auswirkungen auf die Luftqualität durch Verlust von 

Bäumen und Vegetation wirken die Vegetationsstrukturen auf den Flächen, die zum Erhalt, 

zur Anpflanzung und Entwicklung von Bäumen und Sträuchern sowie zum Schutz, zur Pflege 

und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt werden (vgl. § 2 Nr. 5, 6, 7, und 

16 der Verordnung). 

4.2.3 Schutzgut Klima 

4.2.3.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Der Hamburger Raum wird dem warmgemäßigten atlantischen Klimabereich zugeordnet, der 

durch ganzjährige milde Temperaturen aufgrund des Einflusses von Nordsee und Elbe geprägt 

ist. Charakteristisch sind feuchtkühle Sommer und relativ milde Winter. Der gesamte 
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norddeutsche und Hamburger Raum zählt zu den windreichen Gebieten mit der 

Hauptwindrichtung aus Süd-West. Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur beträgt 8 - 

9 °C. Die durchschnittlichen Jahresniederschläge sind innerhalb der Stadt unterschiedlich 

hoch und liegen im Plangeltungsbereich bei ca. 800 mm. Die meisten Niederschläge fallen in 

den Monaten Juli und August, die geringsten im Februar. 

Das Lokalklima ist aufgrund der Lage im innerstädtischen Raum vorbelastet, wird aber auch 

durch die Lage innerhalb der Landschaftsachse Volkspark geprägt. Es wird maßgeblich positiv 

beeinflusst durch den hohen Anteil an Baumbestand auf dem Grundstück sowie durch den 

hohen Anteil an Vegetation der angrenzenden Grundstücke (Dauerkleingärten und Friedhof) 

gepaart mit dem geringen Anteil an Versiegelung und der wenig ausgeprägten 

Siedlungsstruktur. 

Das Plangebiet liegt gemäß Stadtklimaanalyse innerhalb eines Bereiches mit besonderer 

Funktion für den Luftaustausch. Vegetationsbestandene Freiflächen mit Kaltluftproduktion, 

dem das Plangebiet bzw. dem Verbund an Freiflächen (bestehend aus dem Abschnitt der 

Landschaftsachse zwischen Volkspark und Friedhof Holstenkamp) zugeordnet werden kann, 

stellen klimaökologische Ausgleichs- und Entlastungsräume dar und verringern die 

innerstädtische Wärmebelastung. Dem Planungsgebiet wird somit eine verhältnismäßig hohe 

Bedeutung für das Lokalklima und dem übergeordneten, auf städtischer Sicht begrenzten 

Klima beigemessen. Der Kaltluftvolumenstrom wird in der Karte 6: Klimaanalyse von West 

nach Ost dargestellt. 

Insgesamt ist zu erwarten, dass im Zuge des globalen Klimawandels die Anzahl an Tagen mit 

hoher Wärmebelastung steigen wird und die Häufigkeit der Starkregenereignisse sowie 

Dürreperioden zunehmen werden. Vor dem Hintergrund erhält das Plangebiet als derzeit 

überwiegend unversiegelte Fläche mit einem hohen Vegetationsanteil (mit hohem 

Versickerungspotenzial, s. auch Kap. 4.2.6) eine verhältnismäßig hohe Bedeutung für das 

Schutzgut Klima. 

4.2.3.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Klimaschutzrelevante Auswirkungen während der Bauphase können von mit fossilen 

Kraftstoffen betriebenen Baumaschinen verursacht werden, welche unter anderem während 

des Verbrennungsprozesses Kohlenstoffdioxid (CO2) emittieren. Hinzu kommen Emissionen 

durch Transporte von Baumaterialien zum Plangebiet und durch Abtransporte von Abriss- und 

Bodenmaterialien. Darüber hinaus werden in bzw. im Zusammenhang mit der Bauphase 

mittelbar Treibhausgasemissionen durch die Herstellung von Baumaterialien verursacht, da 

für den Herstellungsprozess ein hoher Energieeinsatz erforderlich ist. 

Mit Umsetzung des Bebauungsplans werden unversiegelte Flächen versiegelt und es 

entstehen Gebäude innerhalb bzw. im Querverlauf zum Kaltluftvolumenstrom. Die Gebäude 

werden eine erhöhte Wärmeabstrahlung auslösen, die lokalklimatisch zu einer Erhöhung der 

Temperatur und einer Verringerung der Luftfeuchte im Plangebiet verursachen. Der 

Kaltluftvolumenstrom wird durch die Anordnung der Gebäude geringfügig minimiert. Insgesamt 

sind aufgrund der Kleinflächigkeit des Bebauungsplans keine nachhaltigen, erheblichen 

Verschlechterungen des globalen Klimas zu erwarten. Durch den Bau von Dachbegrünung, 

der Herstellung einer Parkanlage sowie den vorgesehenen Baum- und Strauchpflanzungen im 

Plangebiet, können negative Auswirkungen auf das Lokalklima verringert werden. 
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Im Betrieb der im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen werden Energiebedarfe für Heizung, 

Warmwasserversorgung, Beleuchtung und den Betrieb von technischen Anlagen benötigt 

sowie klimarelevante Emissionen verursacht, insbesondere CO2. Das Ausmaß der in der 

Betriebsphase verursachten Menge an CO2 ist maßgeblich davon abhängig, welche Art der 

Energieerzeugung verwendet wird. 

Entsprechend der bundesweiten Ausbauziele für Erneuerbare Energien gemäß Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) sowie der Ziele zur Gebäudeeffizienz gemäß Gebäudeenergiegesetz 

(GEG) kann von einer schrittweisen Dekarbonisierung der für die Betriebsphase benötigten 

Energie- bzw. Wärmeversorgung ausgegangen werden. Zudem trägt sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans die gesellschaftliche und 

technische Entwicklung auch durch den Ausbau des ÖPNV und der Elektromobilität dazu bei, 

die durch den Verkehr bedingten Treibhausgas-Emissionen weiter zu reduzieren und 

entsprechend der bundesweiten Sektorenziele bis 2045 klimaneutral zu gestalten. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans haben keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Zielerreichung der Hamburger Klimaziele gemäß HmbKliSchG. Erhebliche 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima sind unter Berücksichtigung der Maßnahmen 

zur Vermeidung und Verringerung nicht zu erwarten. 

4.2.3.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Im Süden und Nordwesten des Geltungsbereichs wird eine Parkanlage ausgewiesen, und es 

werden in den Randbereichen des Holstenkamps und der Von-Hutten-Straße Flächen für die 

Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. In diesen Bereichen 

finden keine neuen Versiegelungen und damit nur unwesentliche Veränderungen des 

Lokalklimas statt. Zur Verringerung der zu erwartenden Auswirkungen auf Lokalklima durch 

Verlust von Bäumen und Vegetation wirken die Vegetationsstrukturen auf den Flächen, die 

zum Erhalt, zur Anpflanzung und Entwicklung von Bäumen und Sträuchern sowie zum Schutz, 

zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt werden (vgl. § 2 Nr. 

5, 6, 7 und 16 der Verordnung). Erhebliche Auswirkungen auf die lokalwirksame 

Kaltluftproduktion und die Produktivität des Kaltluftvolumenstroms können somit vermieden 

werden. 

Im allgemeinen Wohngebiet werden die Dächer von Wohngebäuden mit einem mindestens 

15 cm und die Dächer von Tiefgaragen und anderen unterbauten Flächen mit einem 

mindestens 80 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau versehen und begrünt (vgl. § 2 

Nummer 10 und 11 der Verordnung). Das Gründach fördert die lokalklimatische 

Kühlungseffekte durch Verdunstung. Dies verringert die zu erwartenden Auswirkungen durch 

Wärmeabstrahlung auf das Lokalklima. 

Wird das Niederschlagswasser nicht genutzt, soll es vollständig auf dem Grundstück über 

Mulden- und/oder Rigolenanlagen versickert werden. Wird ein Untergeschoss hergestellt, 

muss das anfallende Niederschlagswasser auf den Flächen oberhalb des Untergeschosses 

außerhalb der Wohngebäude über eine Retentionsschicht gesammelt und verzögert abgeleitet 

werden (vgl. § 2 Nr. 13 der Verordnung). Der Aufbau einer begrünten Untergeschossfläche 

(vgl. § 2 Nr. 11 der Verordnung) kann so ausgebildet werden, dass anfallendes 

Niederschlagswasser in der Retentionsschicht planmäßig zurückgehalten und über 

gedrosselte Abläufe verzögert abgeleitet wird.  
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Gründächer verzögern den Abfluss von Regenwasser. Durch die Gründächer sowie die 

vorgesehenen Versickerungsmulden im Randbereich der Wohnbebauung wird das Risiko von 

Überschwemmungen bei Starkregen reduziert, sodass somit auch Vorsorge gegenüber den 

Folgen des globalen Klimawandels geleistet wird und erhebliche Auswirkungen innerhalb des 

Plangebietes verringert werden. 

Dem Integrierten Klimaschutzkonzept Altona (IKK Altona) vom 28.02.2019 (vgl. Kap. 3.3.5) 

wird durch unterschiedliche Einzelmaßnahmen entsprochen. Hierzu gehören z. B. die 

vorgesehenen Maßnahmen der Regenwasserversickerung und Gründächer sowie 

zielgerichtete, versickerungsfähige Oberflächengestaltung. 

Es sind gebäudeenergetisch effiziente Wohnhäuser geplant. Dadurch wird ein relativ geringer 

Ausstoß an klimaschädlichen CO2-Emissionen angestrebt. Auswirkungen auf das Klima 

werden somit auf ein unerhebliches Maß verringert. 

4.2.4 Schutzgut Fläche 

4.2.4.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist die Flächeninanspruchnahme 

auf unter 30 ha/Tag zurückzuschrauben. Siedlungsflächen verursachen den größten Teil der 

heutigen Flächeninanspruchnahme. Das Plangebiet mit seiner Größe von ca. 6 ha befindet 

sich in einer Siedlungsfläche, im innerstätisch liegenden und urban geprägten Bahrenfeld. Die 

ehemals vorhandene Gaststätte wurde nach dem Brand abgerissen und alle wesentlichen 

Versiegelungen bis auf eine Garage wurden entfernt. 

Das Gebiet ist seitdem ungenutzt und hat aufgrund seiner Lage ein hohes Potenzial als noch 

unverbrauchte Flächenressource für die innerstädtische Nachverdichtung. Gleichzeitig liegt 

die Fläche innerhalb der Landschaftsachse Volkspark des Grünen Netzes, welche die 

strategische Planung von Frei- und Erholungsflächen darstellt. 

4.2.4.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Da das Plangebiet vor dem Brand bereits bebaut und zu großen Anteilen versiegelt war, 

handelt es sich um keinen erstmalig neuen Flächenverbrauch. Auf Grundlage des 

bestehenden Planrechts wäre eine Flächenversiegelung von etwa 1.200 m2 zulässig. In Folge 

dieses Bebauungsplans können rund 2.800 m2 überbaut werden. Somit können rund 1.600 m2 

zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme von Fläche an 

diesem Standort in der Stadt (unter Berücksichtigung von Schaffung von Freiraumen) 

entspricht grundsätzlich dem Leitbild der Innenentwicklung. 

Die Umsetzung der Planung verursacht keine Flächenneuinanspruchnahme bzw. keine 

Inanspruchnahme von Fläche, die bisher nicht der Siedlungsfläche zuzurechnen gewesen 

wäre (Ackerfläche, Parkanlage o.ä.). Dem Ziel der flächensparenden Bauweise wird 

Rechnung getragen, indem keine zusätzlichen Kfz-Stellflächen (außerhalb des Hochbaus) 

ausgewiesen werden (vgl. § 2 Nr. 3 der Verordnung), sondern eine Tiefgarage unterhalb der 

Bebauung ermöglicht wird. Ein Teil des Plangebiets wird erstmalig als Parkanlage 

ausgewiesen und somit dauerhaft einer baulichen Nutzung entzogen. In Verbindung mit der 

Verdichtung eines Teils des Plangebietes und der Schaffung von Freiraum, wird hier ein 

Kompromiss zwischen Innenentwicklung, also der Verdichtung von innerstädtischen Flächen 
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zu Wohnbauzwecken, und Schaffung von Freiflächen zur Erholung geschlossen. Es werden 

keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche erwartet. 

4.2.4.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Zur Vermeidung von Neuinanspruchnahme von Fläche wird das innerstädtisch liegende 

Plangebiet zu Wohnungsbauzwecken nachverdichtet. Dies vermeidet eine (Neu-

)Inanspruchnahme für Wohnbauzwecke außerhalb bzw. auf Flächen, die zuvor noch nicht 

versiegelt wurden. Zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme innerhalb des Plangebiets 

für hochbauliche Zwecke wird eine Parkanlage ausgewiesen und damit langfristig gesichert. 

Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind nicht zu erwarten. 

4.2.5 Schutzgut Boden 

4.2.5.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Topographie 

Das Gelände im Planungsgebiet fällt von Westen in Osten um rund 4 m ab und entwickelt 

zusätzlich im Zentrum eine starke ca. 1,5 m tiefe Senke mit einer Ausdehnung von ca. 20 m. 

Im Osten dieser Senke ist eine 80-100 cm steile Geländekante, vermutlich verursacht durch 

die Abräumarbeiten nach Abriss des Gebäudes, ausgeprägt. Entlang des Holstenkamps liegt 

das Gelände 1 bis 1,5 m höher als die Straße, ebenso im Süden des Plangebietes im Vergleich 

zur Straße Von-Hutten-Straße. 

Schutzwürdige Böden 

Nordöstlich an das Planungsgebiet angrenzend befindet sich eine Fläche, die als 

Schutzwürdiger Boden für den Lebensraum gekennzeichnet sind. Hier wurde ein ungestörter 

Profilaufbau des Bodens kartiert. Für das Planungsgebiet gilt dies nicht, hier finden sich keine 

schutzwürdigen Böden. 

Geologie und Bodenfunktionen 

Im Plangebiet liegen gemäß Geologischer Übersichtskarte Flugsande (Fein- bis Mittelsand) 

an, die gut wasserdurchlässig sind. Somit übernehmen sie in hohem Maße die Funktion für 

die Grundwasserneubildung. Der anstehende Boden im Bereich der ehemaligen Bebauung ist 

hochgradig gestört und bildet somit eher eingeschränkt eine Funktion als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen aus, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die seit mittlerweile 

andauernde Sukzession Funktionen rudimentär wiederhergestellt hat. Geringfügig 

höherwertig einzustufen ist diese Funktion in den Bereichen mit Baumbestand, die nicht von 

den Abrissarbeiten beeinflusst wurden. Lebensgemeinschaften vorwiegend der trockenen und 

sandigen Standorte finden im Planungsgebiet Lebensraum. Die Bodenfruchtbarkeit wird 

wegen fehlender Bodenbestandteile als gering beurteilt. Insgesamt ist der Boden als stark 

anthropogen überprägt einzustufen und erfüllt nur noch in geringem Maß die natürlichen 

Funktionen. 

Altlasten 

Wie in Kap. 3.2.3 der Planbegründung ausgeführt, befinden sich keine bekannten 

altlastverdächtigen Flächen, Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen 

und / oder Grundwasserschäden im Plangebiet.  
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4.2.5.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Die Ausweisungen des Bebauungsplans führen zur umfangreichen Versiegelung von im 

derzeitigen Zustand überwiegend unversiegelten Böden. Da das Plangebiet allerdings vor dem 

Brand bereits bebaut und zu großen Anteilen versiegelt war, insoweit größtenteils keine 

gewachsenen Böden vorliegen, sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als gering- 

bis mittelrelevant zu beurteilen.  

Im Vergleich zum Bebauungsplan Bahrenfeld 10 ist nicht relevant, wie weit das Grundstück 

früher einmal bebaut war, sondern es ist die bestehende Baukörperfestsetzung zuzüglich einer 

Versiegelung von Nebenflächen, orientiert an der BauNVO 90, zu berücksichtigen 

(Baukörperfestsetzung ca. 800 m² zuzüglich 50 % für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

= ca.1.200 m²). In Folge des Bebauungsplans Bahrenfeld 73 können bei der festgesetzten 

GRZ von 0,4 etwa 2.800 m² versiegelt werden. Somit können in Folge der Planung etwa 

1.600 m2 Fläche zusätzlich gegenüber der planungsrechtlichen Bestandssituation versiegelt 

werden. Die ohnehin gering ausgeprägten natürlichen Funktionen des Bodens werden durch 

die Versiegelung bzw. Überbauung durch Gebäude und eine Tiefgarage in Gänze zerstört. 

Außerhalb der vorgesehenen Versiegelung werden durch die Ausweisung der öffentlichen 

Parkanlage und Flächen zum Erhalt und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie der 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft allerdings solche Voraussetzungen im Plangebiet geschaffen, dass sich die 

natürlichen Bodenfunktionen dort erhalten bleiben bzw. positiv entwickeln können. In diesen 

Bereichen ist durch Vermeidung von Eingriffen und Förderung der natürlichen Entwicklung zu 

erwarten, dass sich mittel- bis langfristig positive Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

beobachten lassen. 

Die auf Wohngebäuden und der Tiefgarage vorgesehenen Dachbegrünungen erfordern einen 

15 cm bzw. bei Baumpflanzungen auf 18 m2 Fläche einen 80 cm hohen Substratauftrag. Die 

Begrünung der Dach- und Tiefgaragenflächen erzielt einen gewissen kompensatorischen 

Effekt. Zur Maximierung der Flächen im Plangebiet, auf denen die natürlichen 

Bodenfunktionen (insbesondere die der Grundwasserneubildung) aufrechterhalten werden 

kann, trägt die Festsetzung zur Verwendung von wasser- und luftdurchlässigem Aufbau der 

Geh- und Fahrwege bei. 

Mit dem Bebauungsplan werden somit erhebliche Eingriffe in Form von Versiegelung in den 

Boden als Teil des Naturhaushalts im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes erwartet, welche 

allerdings durch die geeigneten Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen in einem 

solchen Umfang kompensiert werden können, dass kein verbleibender Ausgleichsbedarf für 

das Schutzgut Boden nach der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung gemäß Hamburger 

Staaträtemodell ermittelt werden konnte. Insgesamt wurde eine positive Bilanz von rd. 4.000 

Punkten errechnet. Dies begründet sich überwiegend in dem neuausgewiesenen Anteil des 

Planungsgebiets, welcher für Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft sowie mit 

Anpflanzungsgeboten vorgesehen ist sowie der Parkanlage. 

Tabelle 2: Punktwerte für das Schutzgut Boden nach dem Staatsrätemodell (Bestand) 

Biotoptyp / Nutzung 
Biotoptyp-
kürzel 

Fläche in m2 Punktwert Summe 

Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener 
Standorte 

AKT 
2.915 3 8.745 

Ruderalflur trockener Standorte  APT 157 3 471 
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Baumgruppe  HEG 328 3 984 

Gehölz mittlerer Standorte HGM 786 3 2.358 

Ruderalgebüsch HRR 140 3 420 

Gepflanzter Gehölzbestand aus vorwiegend nicht 
heimischen Arten  

ZHF 
494 3 1.482 

Sonstiger nicht oder wenig befestigter Weg OWX 72 1 72 

Sonstige Bebauung, Garage BS 51 0 0 

Straßenverkehrsfläche VSS 675 0 0 

Baugrenze Ausflugslokal nach B-Plan 10, inkl. 
Nebenanlagen 

 
1200 0 0 

Summe 
 

6.818  14.532 

 

Tabelle 3: Punktwerte für das Schutzgut Boden nach dem Staatsrätemodell (Planung) 

Biotoptyp / Nutzung Fläche in m2 Punktwert Summe 

Allgemeines Wohnen WA GRZ 0,4 (1) 
4.636    

Versiegelbare Fläche: 60 % 
2.782 0 0 

Baugrenzen 1.477    

Dachbegrünung 70 % 1.034 3 3.102 

Restgrünfläche: 40 %  
1.854    

Fläche für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern 1.027 4 4.108 

Zu begrünende Flächen außerhalb von Baugrenzen (2) 827 3 2.481 

Öffentliche Parkanlage 
1.231 6 7.386 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 276 6 1.656 

Straßenverkehrsfläche 675 0 0 

Summe 
    18.733,00 

 (1) gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) darf die zulässige Grundfläche um 50 % 
überschritten werden 
(2) Hierin enthalten sind auch Flächen, die von einer Tiefgarage unterbaut werden könnten. 

 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen können erheblichen 

Umweltauswirkungen innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Es verbleiben keine 

erheblichen Umweltauswirkungen. 

4.2.5.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Zur Vermeidung von erheblichen Umweltauswirkungen ist im Süden und Nordwesten des 

Geltungsbereichs eine Parkanlage ausgewiesen und in den Randbereichen des 

Holstenkamps und der Von-Hutten-Straße sind Flächen für die Erhaltung und Anpflanzung 

von Bäumen und Sträuchern vorgesehen sowie westlich, angrenzend an den Lutherpark eine 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft. In diesen Bereichen finden keine Versiegelungen oder Veränderungen des 

Bodenaufbaus statt (vgl. § 2 Nr. 5, 6, 7 und 16 der Verordnung). Die Bodenfunktionen werden 

hier erhalten bzw. durch Neuanpflanzungen von Bäumen und Sträuchern gestärkt. 

Außerdem werden zur Verringerung der Auswirkungen durch Versiegelung im allgemeinen 

Wohngebiet Geh- und Fahrwege sowie Terrassen mit Ausnahme der Tiefgaragenzufahrt in 

wasser- und luftdurchlässigem Aufbau hergestellt (vgl. § 2 Nummer 12 der Verordnung). Der 



31 

 

Aufbau dieser Flächen bewirkt, dass z.B. Niederschlagswasser den Boden durchdringen und 

die Bodenorganismen am Leben erhalten kann. 

Im allgemeinen Wohngebiet werden darüber hinaus die Dächer von Wohngebäuden mit einem 

mindestens 15 cm und die Dächer von Tiefgaragen und anderen unterbauten Flächen mit 

einem mindestens 80 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau versehen und begrünt 

(vgl. § 2 Nummer 10 und 11 der Verordnung). Hier können die durch die Versiegelung 

verlorengegangenen natürlichen Bodenfunktionen zumindest ersatzweise anteilig 

wiederhergestellt werden. Diese sind im Rahmen der Eingriffsbilanzierung berücksichtigt. 

4.2.6 Schutzgut Wasser 

4.2.6.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Alster. Im Plangebiet selbst befinden sich 

keine Oberflächengewässer. 

Der minimale Grundwasserflurabstand des hydrologischen Jahres 2018 zum 

oberflächennahen Grundwasserleiter beträgt 15-20 m im südöstlichen Teil des 

Planungsgebiets und bis zu 25 m im nördlichen und westlichen Teil des Planungsgebietes. 

Die vorhandenen Schmelzwassersande sind wasserdurchlässig. Niederschlagswasser kann 

daher ungehindert bis zum ersten Hauptgrundwasserleiter versickern. Das 

Versickerungspotenzial wird mit „möglich“ angegeben, was als eine gute Voraussetzung für 

das Betreiben von Versickerungsanlagen von Oberflächenwasser eingestuft werden kann. Die 

Grundwasserneubildungsrate des hydrologischen Jahres 2018 wird mit 328 mm/a angegeben. 

Das Plangebiet hat somit eine hohe Bedeutung für die Grundwasserneubildung. Gleichzeitig 

bedeutet es, dass die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber grundwasserschädlichen 

Einträgen wegen fehlender Deckschichten (Grundwasserhemmer) als hoch eingestuft wird. 

Gemäß der Starkregenhinweis- und der Starkregengefahrenkarte der Freien und Hansestadt 

Hamburg befindet sich das Planungsgebiet an einem Standort, der aufgrund der 

Höhenverhältnisse nicht von Außengebietszuflüssen betroffen ist. Innerhalb des Plangebietes 

können sich im Bestand in zwei Bereichen Wasseransammlungen nach Regenereignissen 

bilden, die in die angrenzenden Straßen entwässern können. Diese Senken werden durch den 

Bebauungsplan überplant und eine neue Modellierung ist im Rahmen des Wohnungsbaus 

bzw. der Gestaltung der öffentlichen Parkanlage geplant. Die bestehenden Senken sind somit 

für die weitere Betrachtung unkritisch.  

Bei Starkregen fließt das Oberflächenwasser sowohl nach Süden in Richtung Friedhof als 

auch nach Norden vom Grundstück ab. 

4.2.6.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Die Bebauung führt zur anteiligen Versiegelung des Plangebietes. Es können etwa 2.800 m² 

versiegelt werden. Somit können etwa 1.600 m2 Fläche zusätzlich gegenüber der 

planungsrechtlichen Bestandssituation versiegelt werden. Die Grundwasserneubildungsrate 

wird im Bereich des Plangebiets durch Neuversiegelung verringert und die 

Überflutungsgefährdung bei Starkregenereignissen erhöht sich. 

Bestimmte Bereiche werden allerdings bewusst von Bebauung freigehalten (Parkanlage und 

Fläche für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern), nachteilige 

Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt können somit verringert werden. Die Anlage 
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von Versickerungsmulden und Rigolen oder Retentionsräumen auf der Decke des 

Untergeschosses wirkt sich im Bereich der Bebauung positiv auf die Überflutungsgefährdung 

bei Starkregenereignissen aus. Bei Errichtung eines Untergeschosses wird nicht rückhaltbares 

Niederschlagswasser in das Siel abgeleitete und steht der Grundwasserneubildung im 

Plangebiet somit nicht mehr zur Verfügung. (s. Kap. 5.6 Entwässerungskonzept) 

Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser können unter der 

Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

4.2.6.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Als Maßnahme zur Vermeidung negativen Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt wird 

die sich auf den (Grund-)Wasserhaushalt auswirkende Versiegelung auf ein Minimum 

begrenzt. Im Süden und Nordwesten des Geltungsbereichs ist eine Parkanlage ausgewiesen 

und in den Randbereichen des Holstenkamps und der Von-Hutten-Straße sind Flächen für die 

Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehen (vgl. auch § 2 Nr. 5, 6, 7 

und 16 der Verordnung). Diese Bereiche sind von Versiegelung ausgeschlossen und es finden 

damit keine negativen Veränderungen des lokalen Wasserhaushaltes statt. Der Erhalt dieser 

Flächen sowie die Anlage von Vegetationsflächen in der Parkanlage wirken sich sogar positiv 

auf den Schutz des Grundwassers im Hinblick auf seine Empfindlichkeit gegenüber 

schädlichen Einträgen aus. 

Im allgemeinen Wohngebiet werden Geh- und Fahrwege sowie Terrassen mit Ausnahme einer 

möglichen Tiefgaragenzufahrt in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau hergestellt (vgl. § 2 

Nummer 12 der Verordnung), sodass außerhalb der Flächen, die mit einem Untergeschoss 

(z.B. Tiefgarage) unterbaut werden können, die zu erwartende Reduktion der 

Grundwasserneubildungsrate durch die Bebauung auf ein unerhebliches Maß verringert wird. 

Das Niederschlagswasser kann so dem natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden, 

die zu erwartende Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate durch die Bebauung 

wird somit auf ein Minimum verringert. 

Das Entwässerungskonzept folgt dem Prinzip einer wassersensiblen Stadtentwicklung und 

sieht Maßnahmen vor (u.a. Mulden- und Riogolenanlagen), die das anfallende Regenwasser 

vollständig vor Ort verdunsten oder versickern lassen können, sodass es dem natürlichen 

Wasserkreislauf zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig die Siele entlastet. 

Bei Errichtung eines Untergeschosses wird das anfallende Niederschlagswasser auf den 

Dachflächen  außerhalb der Wohngebäude in einer Retentionsschicht gesammelt. Der Aufbau 

der begrünten Untergeschossflächen kann so ausgebildet werden, dass anfallendes 

Niederschlagswasser in der Retentionsschicht planmäßig zurückgehalten und über 

gedrosselte Abläufe verzögert abgeleitet wird. (s. § 2 Nr. 13 der Verordnung).  

Ferner wird die Entwässerung des anfallenden Niederschlagswassers auf Gründachflächen 

zurückgehalten und soweit nötig gedrosselt in das vorhandene Mischwassersiel im 

Holstenkamp eingeleitet werden (vgl. § 2 Nr. 10 und 11 der Verordnung). Die maximal 

mögliche Einleitmenge 24 l/s (Liter pro Sekunde) kann mit den vorgesehenen Maßnahmen 

eingehalten werden (vgl. Entwässerungskonzept).  
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4.2.7 Schutzgut Tiere, Pflanzen einschließlich Artenschutz 

4.2.7.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

In 2019 wurde eine Biotoptypenkartierung durchgeführt, die in 2024 auf Aktualität überprüft 

wurde. Es wurden keine solchen Veränderungen im Untersuchungsgebiet festgestellt, dass 

angenommen werden müsste, dass die Ergebnisse aus 2019 nicht mehr belastbar sein 

könnten. In 2016 und 2019 wurde der Baumbestand gutachterlich erfasst. Dieser wurde in 

2024 nochmals überprüft und ergänzt. Im entsprechenden Abschnitt werden die aktuellen 

Daten aus 2024 beschrieben. 

Eine Bestandserfassung artenschutzrechtlich relevanter Tierarten wurde 2019 durchgeführt. 

Die Ergebnisse sind im Rahmen einer Plausibilitätsuntersuchung in 2025 gutachterlich 

überprüft und als plausibel bewertet worden. Aufgrund der nur geringfügigen, unerheblichen 

Veränderung im Untersuchungsgebiet gegenüber 2019 konnte gutachterlich bestätigt werden, 

dass sich keine solche Veränderung im Plangebiet eingestellt hat, als dass angenommen 

werden müsste, dass eine erneute Erhebung von Daten wesentlich andere Ergebnisse als die 

in 2019 ermittelten erzielt werden würden. Die Aussagen aus dem Gutachten aus 2019 sind 

nach wie vor als belastbar zu werten. 

Biotoptypen und Baumbestand 

Auf dem größten Teil der Brachfläche (ca. 6.140 m²) zwischen dem Holstenkamp und der Von-

Hutten-Straße hat sich nach dem vorangegangen Gebäudeabriss eine „halbruderale Gras- 

und Staudenflur trockener Standorte (AKT)“ ausgebildet (gemäß „Kartieranleitung und 

Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Hamburg“). Der Standort ist von sandigem, 

nährstoffarmem Boden geprägt, derzeit ist dort eine lückige Vegetationsdecke vorhanden. Das 

Geländeniveau ist unterschiedlich. Zu den angrenzenden Bürgersteigen ist das Gelände ca. 

50 cm erhöht, im Süden teilweise bis zu einem Meter. Der Bereich ehemaliger Bebauung ist 

aufgrund der Fundamententfernung ca. 1 m tiefer als die restliche Fläche. Aufgrund der 

Geländegegebenheiten ist die Verteilung der Arten der Ruderalfläche unterschiedlich. Der 

Pflanzenbestand ist artenreich (63 Arten). Häufiger kommen Gräser, Disteln, Echtes 

Johanniskraut und Robinienaufwuchs vor. Neben einigen typischen Arten der Sand-

Magerrasen prägen kurzlebige ein- und zweijährig wachsende Arten die Vegetation. Es finden 

sich aber auch bereits mehrjährige Arten und Gehölz-Keimlinge, die den weiteren 

Sukzessionsverlauf zu einem Robinienforst bzw. Birken-Pionierwald andeuten. Besonders im 

Norden gibt es einen vermehrten Aufwuchs von Robinie. Mit der Nelken-Haferschmiele (Aira 

caryophyllea) kommt eine in Hamburg gefährdete Art auf der Fläche vor (Rote Liste 2, gemäß 

„Rote Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen Hamburgs“). Auf einem höher gelegenen Bereich 

südlich des Holstenkamps befindet sich eine artenarm ausgeprägte Ruderalflur trockener 

Standorte (APT). Beide Ruderalfluren sind durch die fortgeschrittene Sukzession aus 

naturschutzfachlicher Sicht von mittlerer Wertigkeit. 

An den Straßenböschungen befinden sich Streifen gepflanzter Ziersträucher und Bäume aus 

vorwiegend nicht heimischen Arten (ZHF), in denen zerstreut Holländische Linden, Bergahorn, 

Schneebeere, Mahonie und Eiben gepflanzt wurden. Aufgrund der standortfremden Gehölze 

und der geringen Artenvielfalt haben die Bestände nur eine geringe Wertigkeit. 

Im Westen grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplans an einen Wald. Hier hat sich 

vorgelagert ein Sukzessionsgebüsch aus Echter und Armenischer Brombeere entwickelt 
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(HRR), das aus naturschutzfachlicher Sicht eine mittlere Wertigkeit besitzt. Zwischen diesen 

Flächen wächst ein Gehölz mittlerer Standorte aus Ahorn in die Fläche hinein (HGM). 

An der Ostspitze des Gebietes befindet sich ein Baumbestand (HGM) aus Stieleichen, 

Bergahorn, Birken und eine ältere Rotbuche (Stammdurchmesser ca. 80 cm). Der Unterwuchs 

besteht zum Teil aus der krautigen Vegetation der angrenzenden Ruderalflur (AKT), welche 

jedoch aufgrund der Beschattung sowie des Falllaubs artenarm ausgebildet ist. Der 

Baumbestand hat aufgrund der fehlenden typischen Kraut- und Strauchschicht eine mittlere 

Biotopwertigkeit. 

Am Holstenkamp ist eine Garage (BS) mit breiterer Zufahrt (OWX) vorhanden. Hinter der 

Garage beginnt eine kleine Baumgruppe aus Fichten und Douglasien (HEG) sowie 

Gartenabfall. Die baulichen Einrichtungen sowie der Weg und die Nadelholzbestände haben 

lediglich eine geringe sowie in Bereichen des liegenden Totholzes eine mittlere 

Biotopwertigkeit. 

Bäume 

Im Planungsgebiet befinden sich insgesamt 82 Bäume, die unter die Hamburgische 

Baumschutzverordnung (BaumschutzVO) fallen, mit 18 verschiedenen Arten. Die 

Artenzusammensetzung reicht von heimischen Bäumen wie z. B. Spitz- und Bergahorn, 

Stieleichen oder Hainbuchen bis zu fremdländischen Arten wie Serbische Fichte, Robinie und 

Österreichische Schwarzkiefer. Insgesamt dominieren die Arten Stieleiche, Bergahorn und 

Spitzahorn sowie die Serbische Fichte im Planungsgebiet. Prägend sind vor allem die Bäume 

entlang der Straße des Holstenkamps sowie die Bäume, die sich in der östlichen und südlichen 

„Ecke“ des Planungsgebietes befinden. Diese Bäume sind als wertvoll als 

landschaftsgliederndes Element sowie als Lebensraum für Brutvögel und Fledermäuse zu 

werten. 

Von den 82 untersuchten  Bäumen befindet sich der überwiegende Teil in einem Zustand, der 

mit einer Vitalitätsstufe zwischen 1 und 2 bewertet werden konnte, diese zeigen also kaum bis 

wenige Schäden. Lediglich 11 Bäume befinden sich in einem Vitalitätszustand von 2,5 oder 

schlechter bzw. haben unklare Schäden. Als Ursache für die gesundheitlichen Defizite und 

Vitalitätseinbußen werden vom Gutachter die direkte Folge oder auch indirekten Folgen des 

Brandereignisses im März 2015 sowie der darauffolgenden Abbrucharbeiten (Schädigung von 

Wurzelwerk und Bodenverdichtung durch Baumaschinen) sowie der hohe Konkurrenzdruck 

im teils dichten Bestand genannt. Von insgesamt 82 Bäumen wurden mehr als die Hälfte als 

mindestens erhaltenswürdig bis sehr erhaltenswürdig und nur zwei Bäume als nicht 

erhaltenswürdig eingestuft. 

Der Baumbestand kann insgesamt als überwiegend hochwertig eingeschätzt werden und gilt 

– bis auf wenige Einzelausnahmen – insbesondere als landschaftsbildprägender Teil der 

Landschaftsachse Volkspark und als Lebensraum für Tiere als erhaltenswürdig. 

Biotopverbund 

Das Planungsgebiet grenzt an den Lutherpark, der laut Biotopverbunddarstellung für die 

Waldlebensräume eine Hauptverbundfläche ist. Mit den Hauptverbundachsen werden die 

wichtigsten Verbindungslinien gekennzeichnet, da diese eine herausgehobene Bedeutung für 

die räumlichen Zusammenhänge der einzelnen Biotopverbundflächen haben. Innerhalb des 

Planungsgebietes befinden sich keine Flächen des Biotopverbundes. 
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Fledermäuse 

Im Plangebiet konnten 6 Fledermausarten nachgewiesen werden. Zwei Rufe aus der Gruppe 

der Myotiden (Myotis spec.) konnten nicht auf Artniveau bestimmt werden. Alle 

Fledermausarten sind gemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz „streng geschützt“. In Hamburg 

sind die Breitflügelfledermaus sowie der Große Abendsegler als gefährdet eingestuft. Die 

Rauhautfledermaus befindet sich auf der Vorwarnliste. Eine Gefährdung der 

Mückenfledermaus sowie des Braunen Langohrs ist laut der Roten Liste Hamburg 

anzunehmen. Die Zwergfledermaus ist ungefährdet. 
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Tabelle 4: Fledermausarten 

Art Vorkommen RL-HH RL-D 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

J, häufig * * 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus 

vereinzelt G * 

Rauhautfledermaus 
Eptesicus serotinus 

regelmäßig während der 
Zugzeiten 

V * 

Breitflügelfledermaus 
Eptesicus serotinus 

Durchflüge, unregelmäßig 3 3 

Großer Abendsegler 
Nyxtalus noctula 

Überflüge, regelmäßig 3 V 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus 

regelmäßig mit geringer Dichte G 3 

Myotis sp. vereinzelt k.A. k.A. 

RL D = Rote Liste der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands (MEINIG et al. 2020), RL HH = Atlas der Säugetiere 

Hamburgs (BUE HH 2016); 0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 

3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes. 

Während der Frühjahrszugzeit wurden nur geringe Fledermausaktivitäten festgestellt. 

Wiederholte Jagdrufe sowie Hinweise auf Quartiere oder bedeutende Flugstraßen wurden 

nicht registriert. Während der Lokalpopulationszeit wurde für das gesamte 

Untersuchungsgebiet ein Jagdhabitat von allgemeiner Bedeutung für die Zwergfledermaus 

ermittelt. Wochenstubenquartiere oder größere Quartiere konnten im Untersuchungsgebiet 

sowie im Umfeld nicht festgestellt werden. Jedoch wurde regelmäßig das Braune Langohr 

registriert. Aufgrund der geringen Aktionsradien dieser Art wird ein Quartier im angrenzenden 

Lutherpark vermutet. 

Während der Herbstzugzeit war die Zwergfledermaus die häufigste Art, die das 

Untersuchungsgebiet ausdauernd bejagte. 

Die Mückenfledermaus wurde während der Lokalpopulationszeit sowie der Herbstzugzeit nur 

vereinzelt festgestellt. Die Rauhautfledermaus wurde zur Zugzeit dieser Art im Frühjahr sowie 

im Herbst vermehrt festgestellt. Während der Lokalpopulationszeit konnte diese Art nur 

vereinzelt angetroffen werden. Die Breitflügelfledermaus wurde nur vereinzelt während der 

Lokalpopulationszeit registriert, während der Herbstzugzeit wurde sie unter den häufigsten 

Arten festgestellt. 

Insgesamt kann das Untersuchungsgebiet im Vergleich zu anderen untersuchten Gebieten in 

Hamburg als ein überdurchschnittlich arten- und durchschnittlich individuenreicher 

Fledermauslebensraum charakterisiert werden. 

Brutvögel 

Im Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen der Artenschutzuntersuchung 18 Vogelarten 

ermittelt, von denen 11 Arten Brutreviere im Gebiet hatten. Alle europäischen Vogelarten sind 

nach § 7 BNatSchG besonders geschützt. Alle ermittelten Brutvögel gelten in Hamburg und 

Deutschland als ungefährdet. Zusammenfassend kann das Plangebiet hinsichtlich der 

Brutvögel im Vergleich zu anderen untersuchten Gebieten in Hamburg als ein durchschnittlich 

arten- und individuenreicher Lebensraum charakterisiert werden. 
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Tabelle 5: Brutvogelarten 

Art RL HH RL DE Trend Anzahl 

Amsel, Turdus merula - - > Ng 

Bachstelze, Motacilla alba - - = Ng 

Blaumeise, Parus caeruleus - - > 2 

Buchfink, Fringilla coelebs - - > 4 

Gimpel, Pyrrhula p. - - > 1 

Grünfink, Carduelis chloris - - > Ng 

Heckenbraunelle, Prunella modularis - - > Ng 

Kleiber, Sitta europaea - - > 2 

Kohlmeise, Parus major - - > 4 

Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla - - > 1 

Rotkehlchen, Erithacus rubecula - - > 1 

Singdrossel, Turdus philomelos - - (<) 1 

Zaunkönig, Troglodytes t. - - > Ng 

Zilpzalp, Phylloscopus collybita - - > 2 

     

Arten mit großen Revieren > 5ha     

Buntspecht, Dendrocops major - - > Ng 

Eichelhähler, Motacilla alba - - > 1 

Blaumeise, Parus caeruleus - - > Ng 

Buchfink, Fringilla coelebs - - > 1 

Rote-Liste-Status nach MITSCHKE (2018) und RYSLAVY et al. 2020): 0 = erloschen oder verschossen, 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, - = keine Gefährdung oder Warnstufe; 
Trend = langfristiger Bestandstrend in Hamburg nach MITSCHKE (2018): (<) = deutlicher Bestandsrückgang, = = 
gleichbleibend, > = deutliche Zunahme; Ng = Nahrungsgast 

 

Baumbewohnende Käferarten und Nachtkerzenschwärmer 

Das Untersuchungsgebiet wurde auf ein Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten 

Käferarten Eremit (Osmoderma eremita) sowie Großen Eichenbocks (Cerambyx cerdo) 

untersucht. Von den baumbewohnenden Käferarten, die in Hamburg vorkommen, befinden 

sich nur der Eremit (Osmoderma eremita) und der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo) im 

Anhang IV der FFH-RL.  

Große Baumhöhlen mit ausreichend Mulm (Eremit) oder typische Bohrlöcher und –gänge 

(Großer Eichenbock) wurden während der Begehungen im Plangebiet nicht festgestellt. Ein 

Besatz der Bäume durch diese beiden Käferarten ist somit nicht anzunehmen. 

Der Nachtkerzenschwärmer ist über den Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Richtlinie 

92/43/EWG) streng geschützt. Durch das Vorkommen von geeigneten Futterpflanzen im 

Gebiet war ein Vorkommen nicht auszuschließen. Durch Absuchen der Futterpflanzen 

tagsüber sowie parallel zu den nächtlichen Detektorbegehungen zur Ermittlung des 

Fledermausvorkommens konnte jedoch kein aktueller Besatz durch die Raupe des 
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Nachkerzenschwärmers festgestellt werden. Ein Vorkommen dieser Art ist im Plangebiet somit 

nicht anzunehmen. 

Haselmaus 

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) bevorzugt dichte, besonnte, fruchttragende 

Hecken oder Knicks. Aufgrund fehlender Habitatstrukturen sowie fehlender Hinweise auf diese 

Art ist ein Vorkommen im Plangebiet nicht anzunehmen. 

Amphibien und Reptilien 

Im Untersuchungsgebiet und näheren Umfeld befinden sich keine Gewässer. Aufgrund von 

speziellen Habitatansprüchen der FFH Anhang IV Arten ist ein Vorkommen im Plangebiet 

auszuschließen. Während der Begehungen wurden keine Hinweise (akustisch und visuell) für 

einen aktuellen Besatz festgestellt. Ein Vorkommen dieser Artgruppen ist im Plangebiet nicht 

anzunehmen. 

4.2.7.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Biotoptypen 

Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets führen die Ausweisungen des Bebauungsplans zur 

großflächigen Beseitigung der vorhandenen Vegetationsbestände und entsprechender 

Lebensräume für Tiere. Davon ausgenommen sind die Gehölzbestände am Holstenkamp und 

an der Von-Hutten-Straße. In der südlichen Parkanlage wird der Vegetationsbestand mit 

Altbäumen nicht in Anspruch. 

Die Ausweisungen des Bebauungsplans führen zum Verlust von rd. 2.900 m² halbruderale 

Gras- und Staudenflur trockener Standorte (AKT), rd. 160 m² Ruderalflur trockener Standorte 

(APT) und von rd. 620 m² Gehölzbeständen (HGM und HEG). 

Bei der Ermittlung des Ausgleichbedarfes ist die Baukörperfestsetzung zuzüglich einer 

Versiegelung von Nebenflächen, orientiert an der BauNVO 90, zu berücksichtigen 

(Baukörperfestsetzung ca. 800 m² zuzüglich 50% = ca.1.200 m²). 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass beim Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der 

artenschutzrechtlichen Belange ein Ausgleichserfordernis von 14.723 Wertpunkten gemäß 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nach dem Hamburger Staatsrätemodell ermittelt wurde  

(siehe  
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Tabelle 6 und Tabelle 7). Dieses Defizit wird mittels Ausweisung einer Fläche für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

minimiert sowie durch eine Ersatzmaßnahme außerhalb des Plangebietes vollständig 

kompensiert.  
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Tabelle 6: Biotoptypen und Punktwerte nach dem Staatsrätemodell (Bestand 

Biotoptyp / Nutzung Biotoptyp-
kürzel 

Fläche in m2 Punktwert Summe 

Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener 
Standorte 

AKT 2.915 8 23.320 

Ruderalflur trockener Standorte  APT 157 6 942 

Baumgruppe  HEG 328 8 2.624 

Gehölz mittlerer Standorte HGM 786 8 6.288 

Ruderalgebüsch HRR 140 6 840 

Gepflanzter Gehölzbestand aus vorwiegend 
nicht heimischen Arten  

ZHF 494 4 1.976 

Sonstiger nicht oder wenig befestigter Weg OWX 72 1 72 

Sonstige Bebauung, Garage BS 51 0 0 

Straßenverkehrsfläche VSS 675 0 0 

Baugrenze Ausflugslokal nach B-Plan 10, inkl. 
Nebenanlagen 

 
1200 0 0 

Summe 
 

6.818 36.062 

 

Tabelle 7: Biotoptypen und Punktwerte nach Staatsrätemodell (Planung) 

Biotoptyp / Nutzung Fläche in m2 Punktwert Summe 

Allgemeines Wohnen WA GRZ 0,4 (1) 4.636 
  

Versiegelbare Fläche: 60% 2.782 0 0 

Baugrenzen 1.477 
  

Dachbegrünung 70% 1.034 3 3.102 

Restgrünfläche: 40 %  1.854 
  

Fläche für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern 

1.027 6 6.162 

Zu begrünende Flächen außerhalb von Baugrenzen (2) 827 3 2.481 

Öffentliche Parkanlage 1.231 6 7.386 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

276 8 2.208 

Straßenverkehrsfläche 675 0 
 

Summe 21.339 

(1) gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) darf die zulässige Grundfläche um 50 
% überschritten werden 
(2) Hierin enthalten sind auch Flächen, die von einer Tiefgarage unterbaut werden könnten. 

 

Bäume 

Mit Verwirklichung der Planung entfallen voraussichtlich ca. 17 Bäume. Mit der Fällung dieser 

Gehölze geht Lebensraum für Tiere wie z.B. Vögel, Insekten, Spinnen und Fledermäuse 

verloren. Zur Vermeidung von erheblichen Umweltauswirkungen werden Flächen zum Erhalt 

und zur Anpflanzung sowie Anpflanzungsgebote im allgemeinen Wohngebiet festgesetzt. Für 

die voraussichtlich entfallenden Bäume sind nach den Regelungen der BaumschutzVO im 

Rahmen der Baugenehmigung Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Darüber hinaus sind 

Anpflanzungen vom Bäumen und Sträuchern in den Randbereichen des Grundstücks sowie 

Anpflanzungen innerhalb der Wohnbebauung zwischen den Gebäuden vorgesehen. Der 

Lebensraum für Tiere wird somit mittel- bis langfristig wiederhergestellt werden. 
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Biotopverbund 

Der Biotopverbund wird mit Herstellung der für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gestärkt. Insbesondere die Maßnahmenfläche 

im Westen des Plangebietes stellt eine Ergänzung für Flächen zum Biotopverbund der 

Waldlebensräume dar. 

Fledermäuse 

Fledermausquartiere wie Wochenstuben, andere größere Sommerquartiere oder 

Winterquartiere wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt. Möglich erscheinen 

Tagesquartiere einzelner Individuen sowie Balzquartiere der Zwergfledermaus in den 

bestehenden Bäumen mit entsprechendem Potenzial. Der mögliche Verlust von 

Balzquartieren der Zwergfledermaus kann durch die ortsnahe Anbringung von 

Fledermauskästen ausreichend kompensiert werden. Das anzunehmende Quartier des 

Braunen Langohrs befindet sich nicht im Untersuchungsgebiet und ist somit nicht betroffen. 

In Folge der Planung ist von einem Verlust des Jagdhabitats auszugehen, das für die Erhaltung 

der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten (Quartiere der Zwergfledermaus) jedoch 

keine Bedeutung besitzt, da es sich dabei nicht um einen besonders herausragenden 

Nahrungsraum handelt. Bedeutende Flugstraßen bestehen im Untersuchungsgebiet nicht, 

weshalb auch in dieser Hinsicht von keiner relevanten Beeinträchtigung auszugehen ist. Das 

beobachtete, vermehrte Auftreten der Rauhautfledermaus zur Frühjahrs- und Herbstzugzeit 

ist dem Zug entlang der Elbe zuzuordnen. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist für die 

durchziehenden Fledermausindividuen durch das Vorhaben nicht anzunehmen. Erhebliche 

Störungen durch baubedingte Wirkfaktoren sind ebenfalls nicht anzunehmen, wenn diese im 

üblichen Rahmen erfolgen. 

Unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen sind keine erheblichen 

Umweltauswirkungen zu erwarten, ein Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs.1 

BNatSchG ist nicht zu erwarten. 

Brutvögel 

Im Untersuchungsgebiet bestehen keine Gebäude. Brutplätze von Gebäudebrütern sind somit 

durch die Planung nicht betroffen. 

Durch die Fällung von Bäumen können Brutplätze von Höhlen- und Nischenbrütern verloren 

gehen. Diese Brutplatzverluste können jedoch durch die fachgerechte Anbringung von 

künstlichen Nisthilfen kompensiert werden. Die übrigen hier vorkommenden Vogelarten sind 

alle Freibrüter und erleiden einen geringen Flächenverlust an Baum- und Gehölzmasse. 

Bei den betroffenen Brutvogelarten handelt es sich bis auf die Art Singdrossel um Arten, deren 

Bestand in Hamburg derzeit anwächst oder auf hohem Niveau stabil ist, weil es in den 

vergangenen Jahrzehnten zur kontinuierlichen Gehölzzunahme gekommen ist. Kleinflächige 

Verluste wie hier werden offenbar durch die allgemeine Entwicklung der Gehölzbestände in 

Hamburg kompensiert, so dass die ökologischen Funktionen (insbesondere Funktion der 

Fortpflanzungsstätten von Freibrütern) für die Gesamtpopulationen erhalten bleiben. 

Mit Störungen ist bei diesen relativ unempfindlichen Arten nicht zu rechnen. 

Unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen sind keine erheblichen 

Umweltauswirkungen zu erwarten, ein Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs.1 

BNatSchG ist nicht zu erwarten. 
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4.2.7.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere und zum 

Baumerhalt werden im Süden und Nordwesten des Geltungsbereichs Parkanlagen 

ausgewiesen. Die Parkanlage im Nordwesten ist gleichzeitig als Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung für Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Zur 

Entwicklung des Waldrandes am Lutherpark wird sie mit standortgerechten, heimischen 

Sträuchern bepflanzt und der Eigenentwicklung überlassen. Als Betretungsschutz soll diese 

Fläche am östlichen Rand zum allgemeinen Wohngebiet mit einer Hecke möglichst mit 

Weißdorn oder Schlehdorn abgegrenzt werden. Um die Abschirmung zu gewährleisten ist je 

2 m2 ein Strauch zu pflanzen (vgl. § 2 Nummer 16 der Verordnung). Hierdurch werden 

erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut vermieden.  

Darüber hinaus werden in den Randbereichen des Holstenkamps und der Von-Hutten-Straße 

Flächen für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehen. In 

diesem Bereich ist das Ziel über den Erhalt hinaus das Schließen von Lücken in der 

Bepflanzung innerhalb der Flächen (vgl. § 2 Nr. 6 der Verordnung). Die Flächen sollen im 

Zielzustand einen dicht bepflanzten Charakter aufweisen, sodass die ökologischen Funktionen 

für die Tier- und Pflanzenwelt optimal erfüllt werden kann. Es ergeben sich für die vier Flächen 

für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträucher folgendes Anpflanzungsgebot: 

5 Bäume innerhalb der nördlichen rd. 188 m2 großen Fläche, für die entlang des Holstenkamps 

verlaufende rd. 250 m2 große Fläche ein Anpflanzgebot von 7 Bäumen, für die rd. 420 m2 

große Fläche zwischen Holstenkamp und Von-Hutten-Straße 11 Bäume und für die südlich 

entlang der Von-Hutten-Straße befindliche rd. 170 m2 große Fläche 5 Bäume sowie etwaige 

Sträucher. Im Rahmen der Anpflanzungsverpflichtung können die Bäume und Sträucher, die 

im Rahmen der Bebauung erhalten bleiben, angerechnet werden. Außerdem werden im 

allgemeinen Wohngebiet mindestens 8 kleinkronige Bäume gepflanzt (oder 4 großkronige, vgl. 

§ 2 Nr. 7 der Verordnung). Diese Maßnahmen vermeiden erhebliche Auswirkungen auf das 

Schutzgut. 

Bau- oder anlagebedingt zu fällende, nicht unter die BaumschutzVO fallende Bäume, die sich 

in Flächen befinden, die im Rahmen der Biotoptypenkartierung aufgenommen wurden, werden 

im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ausgeglichen.  

Zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen werden im allgemeinen Wohngebiet die 

Dächer von Wohngebäuden mit einem mindestens 15 cm und die Dächer von Tiefgaragen 

und anderen unterirdischen Gebäudeteilen mit einem mindestens 80 cm starken 

durchwurzelbaren Substrataufbau versehen (vgl. § 2 Nummer 10 und 11 der Verordnung). Auf 

diese Weise können sich zusätzliche Vegetationsflächen entwickeln, die den Verlust von 

Lebensraum für Pflanzen und Insekten kompensieren können. 

Zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen werden bei Baumfällungen außerhalb der 

Ausschlusszeit vom 1. März bis 30. November zur Vermeidung einer Tötung oder Verletzung 

von Vögeln und Fledermäusen eine Kontrolle der zu fällenden Bäume auf einen aktuellen 

Besatz von Vögeln und Fledermäusen unmittelbar vor der Entnahme durchgeführt. 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme werden vor der Fällung von Bäumen zum Erhalt von 

Balzquartieren der Zwergfledermaus mindestens sechs Fledermauskästen (Mix Spalten- und 

Höhlenkästen) an geeigneten Bäumen angebracht. Darüber hinaus werden als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme vor der Fällung von Bäumen zum Erhalt von Brutplätzen von 

Höhlenbrütern mindestens zehn Vogelnisthilfen (Mix unterschiedlichen Nisthöhlen) an 
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geeigneten Bäumen aufgehängt (vgl. § 2 Nummer 14 der Verordnung). Erhebliche 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere können somit ausgeglichen werden. 

Als Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut werden im Plangebiet 

Außenleuchten mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln ausgestattet. Es werden staubdichte 

und zu den äußeren Grünflächen hin abschirmende Leuchtanlagen verwendet oder so 

hergestellt, dass direkte Lichteinwirkungen auf diese Flächen vermieden werden (vgl. § 2 

Nummer 15 der Verordnung). 

Verbleibende erhebliche Auswirkungen, die durch die Planung zu Eingriffen in Natur und 

Landschaft zu erwarten sind und mittels Hamburger Staatsrätemodell in Form von 14.723 

Wertpunkten bilanziert wurden, werden auf der mit „Z“ bezeichneten Teilfläche des Flurstücks 

32 der Gemarkung Rissen außerhalb des Plangebietes zugeordnet (vgl. § 2 Nummer 17 der 

Verordnung). 

Unter Berücksichtigung der o.g. Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie der 

externen Ausgleichsmaßnahme verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. Erhebliche Umweltauswirkungen 

können vollständig ausgeglichen werden.  

4.2.8 Schutzgut Landschaft und Stadtbild 

4.2.8.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Die Gehölzbestände am Holstenkamp und an der Von-Hutten-Straße und die sich nach dem 

Brand entwickelnde Brach- bzw. Ruderalfläche mit Gehölzaufwuchs vermitteln ein naturnahes 

Landschaftsbild. Es finden sich keine kulturhistorischen Elemente im Plangebiet. Im visuellen 

Eindruck prägen Grünstrukturen das gesamte Plangebiet, hierbei dominieren die Ruderal- und 

Gehölzflächen im Zentrum, die durch einzelne Lichtungen des Aufwuchses unterbrochen 

werden. Das Plangebiet wird nordwestlich und im Westen von Gehölzen und im Süden 

teilweise von Bäumen und Baumgruppen eingerahmt, die landschaftlich als prägend zu 

beurteilen sind. Temporäre Einzäunungen, zwei abgestellte LKW sowie die ehemalige und 

eine nunmehr beschädigte Leuchtreklame der ehemaligen Gaststätte wirken sich negativ auf 

das Landschafts- bzw. Stadtbild aus. Das Plangebiet ist aufgrund der derzeitigen 

Geländetopographie und der dicht bewachsenen Ruderalflächen unattraktiv für 

Erholungssuchende. Weder kann dem Planungsgebiet eine besondere Eigenart zugeordnet 

werden, noch befinden sich kulturräumliche Besonderheiten. 

Für das Plangebiet ist durch die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der 

Gemarkung Bahrenfeld vom 13. April 1971 das Landschaftsschutzgebiet Bahrenfeld 

festgesetzt (HmbGVBl. S. 75) zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 2,50, 

255). 

4.2.8.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Das Landschafts- bzw. Stadtbild wird sich durch die Ausweisungen des Bebauungsplans 

grundlegend ändern. Das naturnah wirkende Milieu der Ruderalfläche mit seitlichen Gehölzen 

wird im nördlichen Teil des Plangebiets durch die Wohngebäude ersetzt. Der 

Geschosswohnungsbau wird die Erholungseignung einschränken und beeinflusst das 

Landschaftsbild, das aufgrund der Schutzgebietsausweisung eigentlich in seinem naturnahen 

Zustand erhalten bleiben soll, negativ.  
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Die Gebäude werden jedoch eine geringere Höhe als der vorhandene Baumbestand 

aufweisen. Um die Bebauung in das derzeit naturnah geprägte Landschaftsbild optimal 

einzubetten, werden entlang des Holstenkamps und der Von-Hutten-Straße die 

Gehölzstrukturen überwiegend erhalten und zusätzlich Anpflanzungsgebote festgesetzt. Kfz-

Stellplätze sind ausschließlich in Tiefgaragen zulässig und unbebaute Flächen oberhalb 

Tiefgaragen oder anderen unterirdischen Gebäudeteilen werden intensiv begrünt, sodass im 

Wohngebiet naturnahe Flächen nicht durch Stellplätze in Anspruch genommen werden bzw. 

neu entstehen können. Zudem werden Einfriedigungen als Hecken oder als Hecken in 

Verbindungen mit Zäunen ausgestaltet, sodass mögliche abgrenzende Wirkungen durch 

Zäune oder andere Arten der Begrenzung für Terrassen oder Freiflächen der Wohnbebauung 

zwischen der Parkanlage und der Bebauung minimiert werden. Die Entwicklung eines 

fließenden landschaftlichen Übergangs zwischen Wohnbebauung und Parkanlage wird so 

ermöglicht. 

Die Grenze des Landschaftsschutzgebiets wird parallel zum Bebauungsplanverfahren im 

Rahmen eines eigenständigen Änderungsverfahrens angepasst. Das vorgesehene Baugebiet 

wird somit aus dem Landschaftsschutz entlassen und verliert damit seinen Schutzstatus. Die 

umgebenden Flächen, insbesondere die öffentlichen Grünflächen, behalten diesen Schutz bei. 

Mit der Planung wird die Voraussetzung geschaffen, dass sich mittelfristig ein geordnetes, in 

die Landschaftsachse optisch eingebettetes städtebauliches Erscheinungsbild einstellt. 

Erheblich positiv wird sich die Ausweisung der Parkanlage als Ergänzung zum Lutherpark auf 

das Schutzgut auswirken. Die Ausweisung einer Ausgleichsfläche nordwestlich im Plangebiet 

schafft zusätzlich einen landschaftlich fließenden Übergang zwischen dem an das Plangebiet 

angrenzenden Lutherpark und der Wohnbebauung. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut können somit verringert und wirksam vermieden 

werden. 

4.2.8.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Die Ausweisung der Parkanlage im Süden und Nordwesten des Geltungsbereichs führt zum 

Erhalt und zur Entwicklung vorhandener landschaftsprägender Grünstrukturen. In den 

Randbereichen des Holstenkamps und der Von-Hutten-Straße sind außerdem Flächen für die 

Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehen, die ebenfalls für eine 

Sicherung und Weiterentwicklung vorhandener Vegetation und der landschaftlichen 

Einbettung der Bebauung in die Umgebung sorgen. Angestrebt wird hier ein Zustand, bei dem 

die Flächen zum Erhalt und zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern ihre derzeitige 

Lückenhaftigkeit verliert und in dem die Einzelflächen für sich und gemeinsam als Ganzes als 

landschaftsbildprägende Umgrenzung der zukünftigen Bebauung wirkt. Dies erfordert 

zusätzliche Baum- und Strauchpflanzungen innerhalb dieser Flächen (vgl. § 2 Nr. 6 der 

Verordnung). Zusätzlich werden unbebaute Flächen intensiv begrünt (vgl. § 2 Nummer 11 der 

Verordnung), und es werden im allgemeinen Wohngebiet außerhalb der Flächen zum Erhalt 

und zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern mindestens 4 Bäume gepflanzt, die für eine 

ausreichende Durchgrünung der Innenhofflächen und den angrenzenden Gartenflächen der 

Bebauung sorgt (vgl. § 2 Nr. 7 der Verordnung).  

Zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind Kfz-

Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig (vgl. § 2 Nr. 3 der Verordnung). Einfriedigungen sind 

nur als Hecken oder als Hecken in Verbindung mit Zäunen zulässig. Die zu den Parkanlagen 
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und zum Innenhof ausgerichteten Terrassen sollen mit Hecken oder mit durchbrochenen 

Zäunen in Verbindung mit außenseitig zugeordneten Hecken eingefriedet werden (vgl. § 2 

Nummer 9 der Verordnung). 

Zur Eingrünung der Bebauung und als weitere Schutzpflanzung der angrenzenden 

(landschaftlich geschützten) Parkflächen wird eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gepflanzt. Es sind standortgerechte 

Strauchpflanzungen heimischer Gehölzarten vorgesehen und diese zusätzlich zum Schutz vor 

Durchwegung mit einer Heckenstruktur abzugrenzen. (vgl. § 2 Nr. 16 der Verordnung) 

4.2.9 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

4.2.9.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine schützenswerten Baudenkmäler, Ensembles, 

Gartendenkmäler und Bodendenkmäler gemäß § 4 Denkmalschutzgesetz. Der südwestlich an 

das Plangebiet grenzende Friedhof Holstenkamp ist einschließlich der Kapelle, 

Nebengebäuden, Einfriedungen und Friedhofsflächen mit historischen Grabstätten als 

Ensemble denkmalrechtlich geschützt. 

4.2.9.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Die Planung führt nicht zur Beeinträchtigung des denkmalrechtlich geschützten Friedhof 

Holstenkamp, da im Plangebiet der Gehölzbestand an der Von-Hutten-Straßen weitgehend 

erhalten bleibt bzw. planrechtlich gesichert wird und damit ein gewisser Sichtschutz erreicht 

wird. Außerdem weist der Friedhof an der Von-Hutten-Straße einen Gehölzbestand auf, der 

einen Sichtschutz zum inneren Friedhofsgelände darstellt. Erhebliche Umweltauswirkungen 

können ausgeschlossen werden. 

4.2.9.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

4.3 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere  

Unfälle 

4.3.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 

Abrissarbeiten sind hinsichtlich von Garagenbauwerken erforderlich. Gleiches gilt für die 

Leuchtreklame an der Ecke Von-Hutten-Straße/Holstenkamp. Ansonsten ist das Grundstück 

von baulichen Anlagen bereits geräumt. Für die Bauphase können keine weiteren detaillierten 

Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die Regelungen der nachgelagerten 

Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswirkungen wirksam vermieden werden 

können.  Mit Bau der Gebäude kommt es zu erhöhtem Lärmpegel sowie Abgasemissionen 

und Anfallen von Abfällen. Diese sind kurzfristig zu erwarten. Da keine solche planerischen 

Voraussetzungen geschaffen werden, die außergewöhnliche Techniken bei Abriss oder Bau 

von Gebäuden erfordern oder Risiken für schwere Unfälle erhöht, kann davon ausgegangen 

werden, dass keine erheblichen Auswirkungen während der Bauarbeiten zu erwarten sind. 
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4.3.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und  

Verwertung 

Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können 

keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und 

Verwertung werden durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt. Die 

entstehenden Nutzungen unterliegen den allgemeingültigen abfallrechtlichen Vorschriften und 

den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I. 

S. 212), zuletzt geändert am 2. März 2023 (BGBl. I Nr. 56 S. 3), die einzuhalten sind. Die 

Abfälle nach Realisierung der Planung, bei denen es sich aufgrund der 

Nutzungsbeschränkung überwiegend um Haushaltsabfälle handeln wird, werden durch die 

Entsorgungsträger abgeholt und fachgerecht entsorgt. Auch die Entsorgung von Abfällen, die 

im Rahmen der Bauphase anfallen, ist durch Fachgesetze und Vorschriften abgedeckt. 

Somit wird nicht erwartet, dass solche erzeugten Abfälle anfallen oder eine solche Beseitigung 

und Verwertung geschieht, die erhebliche Auswirkungen hervorrufen können. 

4.3.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten 

Vorhaben verwendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der 

Planebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene im Rahmen 

des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. Es ist nicht zu erwarten, dass solche Techniken 

oder Stoffe eingesetzt werden, die zu erheblichen Umweltauswirkungen führen würden. 

4.3.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 

Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder 

Katastrophen ausgeht. 

Im östlichen Teil des Plangebiets (rund 1.160 m²) wird der „angemessene Sicherheitsabstand“ 

von 600 Metern von der Grundstücksgrenze eines Störfallbetriebs nordöstlich des Plangebiets 

unterschritten. Neben Erschließungsflächen liegt ein Gebäudeteil innerhalb dieses 

Sicherheitsabstands. Es handelt sich dabei um rd. 210 m² Grundfläche eines 4-geschossigen 

Wohngebäudes, entsprechend rd. 1.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) Wohnnutzung (rund 6 

Wohneinheiten). Mit der obersten Bauaufsicht wurde geklärt, dass die geplante 

Wohnbebauung keine schutzwürdige Nutzung darstellt, da sie unterhalb von 5.000 m² BGF 

rangiert. 

Es ist darüber hinaus nicht zu erwarten, dass mit Realisierung des Bebauungsplans mit dem 

Nutzungszweck allgemeines Wohnen ein erhebliches Risiko für schwere Unfälle und 

Katastrophen für das Umfeld entsteht. 

4.4 Planungsalternativen und Nullvariante 

4.4.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Durch Entfernung der ehemaligen Gaststätte haben sich neue Entwicklungsmöglichkeiten für 

das Gebiet am Holstenkamp ergeben. In Betracht kommende anderweitige Planmöglichkeiten 

sind vor dem Hintergrund der konkret verfolgten planerischen Zielsetzung zu betrachten. Der 
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Bebauungsplan verfolgt das Ziel, aufgrund der zentralen Lage im Stadtteil Hamburg-

Bahrenfeld, der guten Anbindung an den ÖPNV und der Nähe zu Frei- und Parkanlagen eine 

Wohnnutzung zu entwickeln. Zudem soll das im Plangebiet geschaffene Wohnraumangebot 

dazu beitragen, das Ziel des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg zu erreichen, jährlich 

mindestens 10.000 neue Wohnungen bereitzustellen, um dem hohen Wohnungsdruck 

entgegenzuwirken und verstärkt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.  

Vor dem Hintergrund der verfolgten Zielsetzung sind im Rahmen eines städtebaulich-

freiraumplanerischen Wettbewerbs fünf Planvarianten erarbeitet worden. Der von einer Jury 

ausgewählte Beitrag zeichnet sich im Vergleich zu den anderen Planungsvarianten dadurch 

aus, dass er sich vergleichsweise harmonisch in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. Aber 

auch der Siegerentwurf wurde in zwei Planungsvarianten betrachtet. Gegenüber der im 

Wettbewerbsverfahren prämierten Planungsvariante sind die drei Baukörper etwas 

zusammengerückt worden, um Fläche für die Aufweitung der Parkanlage im Südosten des 

Plangebiets zu gewinnen. Durch das Zusammenrücken der Baukörper konnten die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild minimiert werden. 

Planungsmöglichkeiten mit einer im Vergleich zum vorliegenden Bebauungskonzept 

verringerten Baumasse hätte insbesondere geringere Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

und das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie eine geringere Bodenversiegelung zur Folge. Bei 

einer intensiveren baulichen Nutzung müsste mit entsprechend größeren Eingriffen gerechnet 

werden. 

Die in einem Wettbewerbsbeitrag verfolgte Planungsidee, die Bodenversiegelung und den 

Flächenverbrauch durch eine flächensparsamere, dafür jedoch höhere Bebauung zu 

minimieren hätte im Gegenzug größere Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und 

Stadtbild mit sich gebracht. 

4.4.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Das Plangebiet war früher mit einer Gaststätte bebaut. Im Bebauungsplan Bahrenfeld 10 sind 

„Baugrundstücke für besondere bauliche Anlagen die privatwirtschaftlichen Zwecken dienen – 

Ausfluglokal“ festgesetzt. Vor diesem rechtlichen Hintergrund wäre die voraussichtliche 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) als 

Brachfläche nicht dauerhaft sichergestellt und damit unwahrscheinlich. Auch nach geltendem 

Recht wäre eine gewisse Bebauung und damit Versiegelung möglich. 

Die vorliegende Planung ermöglicht eine maximale Versiegelung (ober- und unterirdisch) von 

ca. 51 % des Plangebiets. Nach altem Planrecht wären ca. 29 % möglich. Das bedeutet, dass 

bei Nichtdurchführung der Planung eine größere Fläche als Vegetationsfläche bestehen 

bleiben würde. Außerdem wäre auf Grundlage des bestehenden Planrechts lediglich eine 

eingeschossige Bebauung zulässig gewesen. Obwohl eine Begrenzung der Gebäudehöhe 

bzw. Höhe baulicher Anlagen fehlt, kann aufgrund der einzig zulässigen Nutzung eines 

Ausflugslokals dennoch davon ausgegangen werden, dass der zulässige Hauptbaukörper 

deutlich niedriger wäre, als die in Folge dieses Bebauungsplans zulässigen Wohngebäude. 

Somit kann bei Nichtdurchführung der Planung davon ausgegangen werden, dass die 

Auswirkungen auf in die Schutzgüter geringer ausfallen würden als in den vorangegangenen 

Kapiteln beschrieben. Einerseits wären bei der weniger intensiven Bebauung der Nullvariante 
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die Auswirkungen auf das Mikroklima geringer, andererseits kann mit einer höheren 

Verkehrsbelastung und damit einhergehend mit einem größeren Ausstoß klimaschädlicher 

Gase gerechnet werden. Darüber hinaus würde die Versiegelungswirkung auf den Boden 

wesentlich geringer ausfallen und damit z.B. die Grundwasserneubildungsrate bestehen 

bleiben. Hingegen kann ebenso erwartet werden, dass die durch ein zulässiges Ausflugslokal 

zu erwartenden Verkehrslärmemissionen, der durch diese Anlage erzeugte Gewerbelärm 

sowie die mit den zu erwartenden Fahrzeugbewegungen verbundenen Schadstoffemissionen 

größer wären, als sie für das geplante Wohnbauvorhaben zu erwarten sind. Die planrechtliche 

Sicherung der Gehölzbestände würden nicht vollzogen werden. Bei Aufrechterhaltung der 

privatwirtschaftlichen Nutzung würde die Entwicklung des Grünen Netzes weiter Aufschub 

geboten. 

4.5 Zusätzliche Angaben 

4.5.1 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der 

Zusammenstellung 

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen 

Verfahren werden in den jeweiligen Fachgutachten bzw. bei den einzelnen Schutzgütern 

beschrieben. Sie entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten 

Prüfmethoden. Die für die Umweltprüfung auf der Ebene des Bebauungsplans erforderlichen 

Erkenntnisse liegen vor, soweit sie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bebauungsplans 

angemessener Weise verlangt werden können. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 

der Angaben sind nicht aufgetreten, insbesondere liegen keine Kenntnislücken vor. 

4.5.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Die Überwachung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur 

Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), 

Bundesbodenschutz- (Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung). Damit 

sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der 

Planrealisierung auftreten, erkannt werden. Die Überwachung von Minderungsmaßnahmen 

innerhalb des Plangebiets erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren. 

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets werden durch die zuständigen Fachämter 

der Freien und Hansestadt Hamburg durchgeführt und überwacht. Ein besonderer 

Überwachungsbedarf für erhebliche, möglicherweise von der Prognose abweichende oder 

nicht sicher vorhersehbare, umweltrelevante Auswirkungen besteht nach derzeitigem 

Erkenntnisstand nicht. 

4.6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mit der Planung der neuen Bebauung zu Wohnungszwecken werden Eingriffe in Natur und 

Landschaft vorbereitet, die auf die Schutzgüter Mensch, Luft, Klima, Wasser sowie Boden 

geringere negative Auswirkungen durch die Bebauung und den damit einhergehenden 

Wirkungen wie Flächeninanspruchnahme, Versiegelung, bau- und betriebsbedingten erhöhten 

Kfz-Verkehr haben können, jedoch durch geeignete Festsetzungen bzw. Maßnahmen 

weitgehend vermieden oder soweit vermindert werden, dass erheblich negative 

Umweltauswirkungen nicht mehr zu erwarten sind. Beim Schutzgut Mensch unter dem Aspekt 
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der Erholung und beim Schutzgut Landschafts- und Stadtbild werden sogar teilweise positive 

Entwicklungen mit Umsetzung der Planung festgestellt. So wird mittels Ausweisung einer 

öffentlichen Parkanlage das Potenzial zur Entwicklung der Landschaftsachse Volkspark als 

öffentlicher Erholungsraum entsprechend der übergeordneten Landschaftsplanung 

ausgeschöpft und gleichzeitig dem Freiraumbedarf der zukünftigen Bewohnenden 

entsprochen. 

Beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt verbleiben auch unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung erhebliche 

Umweltauswirkungen. Mit der Bebauung gehen halbruderale Gras- und Staudenflur sowie 

Ruderalflur trockener Standorte und kleinteilige Gehölzflächen verloren. Diese übernehmen 

die Funktionen von natürlichem Lebensraum für Tiere, insbesondere für Brutvögel. Es liegt ein 

Eingriffstatbestand gemäß § 14 BNatSchG vor. Dieser wurde mit Hilfe des Hamburger 

Staaträtemodells auf rd. 14.700 Wertpunkte bilanziert. 

Für den Verlust von potenziellen Balzquartieren der Zwergfledermaus und 

Brutvogelnistplätzen, die mit Fällung von Gehölzen einhergehen, wird als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme Ersatz im angrenzenden Lutherpark durch Fledermauskästen und 

Nisthilfen geschaffen.  

Als Ausgleich für die erheblichen Umweltauswirkungen beim Schutzgut Tiere und Pflanzen 

wird eine Teilfläche im Bebauungsplangebiet als Fläche innerhalb des Plangebietes zum 

Ausgleich der in Folge der Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen festgesetzt und eine 

Fläche außerhalb des Plangebietes in der Gemarkung Rissen extensiviert. Unter der 

Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie der 

Ausgleichsmaßnahmen wird von keinem Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 

BNatSchG ausgegangen. 
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5 Planinhalt und Abwägung 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, das Plangebiet vor dem Hintergrund des großen 

Wohnraumbedarfs in Hamburg, der hohen Lagegunst zentral im Bezirk Altona sowie aktueller 

und zukünftiger städtebaulicher Entwicklungen im Zusammenhang mit der Überdeckelung der 

BAB A 7 und der Science City Hamburg-Bahrenfeld, einer Wohnnutzung zuzuführen. Es wird 

die Realisierung von circa 60 Wohneinheiten ermöglicht.  

Darüber hinaus soll, mit dem Ziel der Erweiterung des westlich angrenzenden Lutherparks und 

der damit einhergehenden weiteren Ausgestaltung und Aufwertung der Volkspark-

Landschaftsachse, der südliche Teilbereich des Flurstücks 2815 sowie ein Streifen am 

westlichen Plangebietsrand als öffentliche Parkanlage hergestellt werden.  

Im Rahmen des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs für das Plangebiet wurde 

ein Entwurf für die Wohnbebauung mit Freianlagen prämiert, der im Anschluss entsprechend 

den Empfehlungen des Preisgerichts weiterentwickelt und präzisiert wurde. Das 

Bebauungskonzept, das mit dem Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden soll, 

sieht die Errichtung dreier Gebäuderiegel vor, die sich um einen Innenhof als 

Nachbarschaftstreffpunkt gruppieren. Während der längste Baukörper am Holstenkamp unter 

anderem aus Gründen des Schallschutzes straßenparallel ausgerichtet werden soll, ist der 

westliche Baukörper rechtwinklig hierzu angeordnet und durch eine giebelständige Bauweise 

gekennzeichnet. Der dritte Baukörper komplettiert das Gebäudeensemble, in dem dieser unter 

Berücksichtigung der Landschaftsachse südlich der beiden Gebäuderiegel als verbindendes 

Element angeordnet werden soll.  

Um ein Einfügen und die visuelle Einbindung der Bebauung in die Landschaftsachse 

sicherzustellen sowie zur grünplanerischen und ökologischen Aufwertung des Plangebietes, 

werden die Bestandsbäume weitestgehend erhalten und Begrünungsmaßnahmen festgesetzt.  

Zur Sicherung dieser Planungsziele werden daher im Plangebiet im nördlichen Teilbereich ein 

allgemeines Wohngebiet (siehe Ziffer 0) und im südlichen Teilbereich sowie am 

nordwestlichen Plangebietsrand öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung 

„Parkanlage (FHH)“ (siehe Ziffer 5.7) festgesetzt. Die öffentliche Straßenverkehrsfläche Von-

Hutten-Straße, die bis zur Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Bahrenfeld 14 in das Plangebiet einbezogen wurde, wird bestandskonform festgesetzt (siehe 

Ziffer 5.2). Das hochbauliche Konzept wird über die Festsetzung der überbaubaren Flächen 

als Baukörperfestsetzungen, einer maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) in 

Verbindung mit der jeweils für die Baukörper als Höchstmaß zulässigen Zahl der 

Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen gesichert. 

Nachfolgend werden die für die Teilbereiche geltenden Festsetzungen des Bebauungsplans 

detailliert erläutert und begründet. 
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5.1 Allgemeines Wohngebiet 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Im nördlichen Teilbereich des Plangebietes sind drei Wohngebäude geplant. Um die 

vorgesehene und städtebaulich gewünschte Nutzung „Wohnen“ zu ermöglichen, setzt der 

Bebauungsplan für diesen Teil des Plangebietes ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 

4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 

3787), zuletzt geändert am 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176 S. 1, 6) fest. 

Durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes trägt die Planung zur Schaffung 

zusätzlichen innerstädtischen Wohnraums bei und bedient damit die steigende Nachfrage 

nach Wohnraum in zentraler Lage. Damit reagiert der Bebauungsplan auf den wachsenden 

Wohnraumbedarf in Hamburg und entspricht den Zielen des 2021 fortgeschriebenen „Vertrag 

für Hamburg – Wohnungsneubau“ sowie des Bezirklichen Wohnungsbauprogramms, den 

Wohnungsbau zu aktivieren und zu stärken, um für den prognostizierten Zuwachs an 

Haushalten ein adäquates Wohnungsangebot bereitzustellen. Ziel ist insbesondere die 

Realisierung von Wohnungen in nachgefragten, bereits erschlossenen Lagen. 

Die Bereitstellung von Wohnraum auf baulich vorgeprägten, aber untergenutzten zentralen 

Flächen ist zudem ein wichtiger Beitrag zur boden- und flächenschonenden Stadtentwicklung 

und Förderung der Innentwicklung. Damit kann der Inanspruchnahme von bislang unbebauten 

Freiflächen in peripheren Lagen oder im Außenbereich entgegengewirkt werden. 

Die Entwicklung einer Wohnnutzung ist aufgrund der verkehrlich gut erschlossenen Lage 

sowie der Nähe zu bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen sinnvoll. Der direkte 

Anschluss an öffentliche Parkanlagen und Freiräume beschreibt ein attraktives Wohnumfeld.  

Der durch den Bebauungsplan ermöglichte Wohnungsbau fügt sich zudem ein in  die geplante 

Entwicklung von Wohnquartieren nördlich des Holstenkamps (Science City Hamburg-

Bahrenfeld, Quartiere am Volkspark) in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet. 

Durch die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet wird sichergestellt, dass Wohnen die 

Hauptnutzung des Plangebiets bildet, zugleich aber auch Spielräume für eine 

wohngebietsverträgliche Form der Funktionsmischung verbleiben. Sofern langfristig der 

Bedarf bzw. eine entsprechende Nachfrage dafür besteht kann die Wohnnutzung z.B. durch 

kulturelle und soziale Einrichtungen ergänzt werden. Die Festsetzung eines allgemeinen 

Wohngebietes schließt zudem nicht aus, dass einzelne Räume in Wohnungen gewerblich bzw. 

freiberuflich genutzt werden. Grundsätzlich sind freie Berufe, die im häuslichen Arbeitszimmer 

ausgeübt werden, denkbar. Somit kann der wachsenden Bedeutung von Dienstleistungen, die 

im Zusammenhang mit der Wohnnutzung ausgeübt werden können (z.B. Grafikdesign, 

Mediation, Coaching etc.) sowie von Telearbeitsplätzen, mit denen Unternehmen es ihren 

Mitarbeitern ermöglichen, ihre Arbeit vollständig oder zeitweise von zu Hause zu erledigen, 

Rechnung getragen werden. 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan orientieren sich an dem bei langfristiger Betrachtung 

städtebaulich sinnvollen und verträglichen Nutzungsspektrum. Um Fehlentwicklungen auch 

langfristig zu verhindern, werden aus dem in allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungsspektrum die folgenden Nutzungen ausgeschlossen: 

Im allgemeinen Wohngebiet werden Ausnahmen nach § 4 Absatz 3 Nummern 4 und 5 

(Gartenbaubetriebe und Tankstellen) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 



52 

 

Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787), zuletzt geändert am 3. Juli 2023 

(BGBl. I Nr. 176, S. 1, 6) ausgeschlossen. (vgl. § 2 Nummer 1 der Verordnung) 

Diese Festsetzung beruht auf § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Absatz 6 BauNVO. 

Demnach kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass alle oder einzelne Ausnahmen, 

die in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 (hier § 4 Absatz 2 und 3 BauNVO) vorgesehen 

sind, nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden.  

Anlagen für Gartenbaubetriebe und Tankstellen sollen nicht zulässig sein, da sie aufgrund 

ihrer baulichen Typik bei gleichzeitig hohen Flächenbedarfen nicht in das angestrebte 

städtebauliche Konzept, sowohl in Bezug auf die Nutzung als auch auf die beabsichtigte 

Bebauung, integrieren lassen. Die Ansiedlung von Anlagen für Gartenbaubetrieben und 

Tankstellen ist aufgrund der Strukturierung des Plangebiets und der geringen Größe der zur 

Verfügung stehenden Flächen ohnehin wenig wahrscheinlich. Sie könnten wegen dem in der 

Regel erforderlichen Flächenbedarf nicht an dem geplanten Wohnstandort angesiedelt 

werden. Das Plangebiet ist straßenseitig dicht mit zum Erhalt festgesetzten Bäumen und 

Sträuchern bewachsen, lediglich an der Von-Hutten-Straße besteht eine schmale 

Zufahrtsmöglichkeit, so dass die Sicherung der verkehrlichen Erschließung der 

ausgeschlossenen Nutzungen (Tankstelle, Gartenbaubetrieb) nicht sicher gewährleistet 

werden kann. Zudem werden mit dem Bebauungsplan oberirdische Stellplätze 

ausgeschlossen, um eine hochwertige freiraumplanerische Gestaltung für die Wohnnutzung 

im Anschluss an die öffentliche Grünfläche am Landschaftsschutzgebiet zu gewährleisten. Der 

Ausschluss von Stellplätzen steht in der Regel gegen die Ausübung der hier 

ausgeschlossenen Nutzungen. Ferner fügen sich insbesondere Tankstellen aufgrund ihres 

regelhaften Erscheinungsbilds (großflächige Werbung, Preistafeln etc.) nicht in die 

angestrebte gestalterische Struktur ein. 

Mit der Ansiedlung der hier ausgeschlossenen Nutzungen können zudem erhebliche 

Störungen verbunden sein, die tendenziell mit der Größe der Nutzung zunehmen. So ist von 

den ausgeschlossenen Nutzungen insgesamt eine nicht unerhebliche Zunahme des Verkehrs 

durch An- und Abfahrten von Kunden, Gästen und Mitarbeitern oder auch Lieferverkehren zu 

erwarten, mit der auch erhöhte Verkehrslärmimmissionen in den umgebenden Wohnstraßen 

und entsprechende negative Effekte auf die Wohnruhe einhergingen. Im Falle von Tankstellen 

ist sogar in den Abendstunden und im Nachtzeitraum mit Kunden- und Lieferverkehren, z.B. 

durch den 24-stündigen Betrieb der Tankstelle, zu rechnen. Durch den Ausschluss dieser 

Nutzungen wird dem Schutz der in der Nachbarschaft vorhandenen Wohnnutzungen und 

Grünanlagen sowie des Friedhofes vor zunehmenden Störungen und Beeinträchtigungen 

durch Lärm- und Luftschadstoffimmissionen Rechnung getragen. Um eine hohe Wohnqualität 

zu gewährleisten, werden diese Nutzungen daher ausgeschlossen.  

Kinderspielflächen 

Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche Konzept ermöglicht die 

Realisierung von circa 60 Wohneinheiten innerhalb des Plangebiets. Gemäß § 10 

Hamburgische Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), 

zuletzt geändert am  

19. August 2025 (HmbGVBl. S. 506, 508) sind pro Wohneinheit 10 m2 Kinderspielfläche 

bereitzuhalten, somit rechnerisch 600 m2. Die erforderlichen Kinderspielflächen können im 

Innenhof sowie auf den die Baukörper umgebenden Freiflächen im allgemeinen Wohngebiet 

nachgewiesen werden. Darüber hinaus ist das Plangebiet im Umfeld insbesondere durch den 
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angrenzenden Lutherpark mit weiteren für Spiel, Bewegung und Aufenthalt geeigneten und 

öffentlich zugänglichen Freiräumen ausgestattet. 

5.1.2 Überbaubare Flächen und Maß der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet soll das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende städtebauliche Konzept, das 

aus dem Wettbewerbsverfahren hervorgegangen ist, durch Baukörperfestsetzungen, die 

Festsetzung der als Höchstmaß zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie der Höhe baulicher 

Anlagen und die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß genau fixiert 

werden.  

Konkret wird die Errichtung dreier Gebäuderiegel ermöglicht, die sich um einen Innenhof 

gruppieren. Der längste Baukörper am Holstenkamp ist unter anderem aus Gründen des 

Schallschutzes straßenparallel ausgerichtet, der westliche Baukörper rechtwinklig hierzu 

angeordnet und durch eine giebelständige Bauweise gekennzeichnet. Der dritte Baukörper 

komplettiert das Gebäudeensemble, in dem dieser unter Berücksichtigung der 

Landschaftsachse südlich der beiden Gebäuderiegel als verbindendes Element angeordnet 

wird. 

5.1.2.1 Überbaubare Grundstücksfläche 

Im Plangebiet wird durch die baukörperbezogene Festsetzung der überbaubaren Fläche die 

geplante städtebauliche Grundkonzeption des Wettbewerbsergebnisses gesichert. Die Lage 

und Abmessung der Gebäude wird durch Baugrenzen bestimmt, die als strenge 

Baukörperfestsetzungen ohne planerische Spielräume festgesetzt sind. Durch die 

festgesetzten Baugrenzen wird die Anordnung der Baukörper auf dem Grundstück genau 

definiert.  

Aus den überbaubaren Flächen ergeben sich Gebäudetiefen von maximal 14,50 m. Die 

Gebäudetiefe verringert sich jeweils zu einer Gebäudeseite auf ca. 11 m bei dem nördlichen 

und westlichen Baukörper bzw. auf 10 m bei dem südlichen Baukörper. Diese „Anschrägung“ 

erfolgt, um einen ausreichenden Abstand der Baukörper untereinander zu gewährleisten und 

die beabsichtigte Wegeführung auf den Privatflächen mit der Gebäudeform aufzugreifen. Die 

Bautiefen ermöglichen die Realisierung der geplanten und bedarfsgerechten 

Wohnungsgrundrisse. 

Zusätzlich zu den drei oberirdischen Baukörpern wird durch die Ausweisung der überbaubaren 

Flächen auch die Errichtung eines großflächigen unterirdischen Geschosses ermöglicht, dass 

unter anderem auch die privaten Kfz- und Fahrradstellplätze aufnehmen kann (siehe Ziffer 

5.3). Dieses Untergeschoss erstreckt sich sowohl unter den aufgehenden Hochbauten als 

auch dem durch diese gebildeten Innenhofbereich. Die Ausweisung der überbaubaren Fläche 

für das Untergeschoss ist erforderlich, da die Baukörperfestsetzungen für die geplanten 

Wohngebäude nur geringe Spielräume für eine ökonomische Dimensionierung der Tiefgarage 

ermöglichen. Denn wirtschaftliche Tiefgaragengrundrisse erfordern eine mittige Fahrgasse 

und beidseitigen Einstellmöglichkeiten und weisen somit im Vergleich zu den Wohngebäuden 

größere Gebäudetiefen auf. Mit Blick auf die Sicherung auch unversiegelter 

Grundstücksflächen soll dies jedoch nur innerhalb der festgesetzten Flächen für das 

vorgesehene Untergeschoss zulässig sein. Die über die Gebäudegrundflächen 

hinausragenden Tiefgaragenflächen umfassen zusammen etwa 860 m2. Im Untergeschoss 

können nicht nur Kfz- und Fahrradstellplätze, sondern auch zu den Wohnungen gehörende 
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Abstellflächen, Fahrradabstellräume sowie Technik- und Versorgungsräume untergebracht 

werden.  

Terrassen und Loggien 

Die Wohnqualität wird maßgeblich durch die Möglichkeit zur Schaffung von 

wohnungsbezogenen Freiflächen mitbestimmt. Daher sieht das Bebauungskonzept für 

Erdgeschosswohnungen Terrassenanlagen und für Wohnungen in den Obergeschossen nach 

Innen gerichtete Loggien vor. Grundsätzlich müssen die Wohngebäude innerhalb der 

festgesetzten Baugrenzen liegen. Zu den Wohngebäuden gehören auch deren Terrassen. Um 

im Plangebiet angesichts der engen Baukörperfestsetzung die Schaffung von Terrassen in 

angemessener Größe zu ermöglichen, wird auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB 

i.V.m. § 23 Absatz 3 Satz 3 i.V.m. Absatz 2 Satz 3 BauNVO durch die textliche Festsetzung 

im Bebauungsplan ein Spielraum im Bereich der Terrassen zugelassen und folgende 

Festsetzung getroffen: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind ausnahmsweise Überschreitungen der Baugrenzen durch 

Vorbauten zur Anlage von erhöhten und ebenerdigen Terrassenbereichen und ebenerdige 

Terrassen bis zur Höhe der Oberkante des Fußbodens des Erdgeschosses und bis zu einer 

Tiefe von 3,0 m zulässig. (vgl. § 2 Nummer 2 der Verordnung). 

Um die Erhaltung eines angemessenen Grünanteils auf den privaten Wohngrundstücken 

sicherzustellen, wird durch die textliche Festsetzung sichergestellt, dass die Terrassen nur 

eine Tiefe von maximal 3 m aufweisen dürfen. Diese Einschränkung wird als erforderlich 

erachtet, damit die privaten Freiflächen der Wohngebäude nicht von Terrassenanlagen 

dominiert werden und um einen Übergang zu der westlich angrenzenden Parkanlage und der 

südlich benachbarten Grünanlage des Friedhof Holstenkamp herzustellen. Die zulässige Tiefe 

von 3 m für Terrassen lässt ausreichend großzügige Nutzungsmöglichkeiten zu. Die 

Festsetzung schließt nicht aus, dass Terrassen loggiaartig und damit teilweise vor Regen 

geschützt in das Gebäude hinein erweitert werden. 

5.1.2.2 Grundflächenzahl (GRZ) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im allgemeinen Wohngebiet unter anderem durch eine 

als Höchstmaß festgesetzte GRZ von 0,4 definiert. Die gemäß § 17 BauNVO in allgemeinen 

Wohngebieten zulässige Obergrenze für das Maß der baulichen Nutzung wird ausgeschöpft, 

jedoch nicht überschritten.  

Nach § 19 Absatz 4 Satz 2 BauNVO darf die GRZ durch die in § 19 Absatz 4 Satz 1 BauNVO 

bezeichneten Anlagen um bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, demnach bei der 

festgesetzten GRZ vom 0,4 bis zu einer GRZ vom 0,6. Zu den bezeichneten Anlagen zählen 

Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 

bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird. Die Versiegelung durch die vorgesehene Tiefgarage und Nebenanlagen wie 

Zuwegungen, die Platzfläche im Innenhof, Fahrradstellplätze oder Kinderspielflächen 

überschreitet die für diese Nebenanlage zulässige GRZ von 0,6 nicht. 

Die festgesetzte GRZ ermöglicht somit zum einen die Umsetzung der Wohngebäude im 

Rahmen des abgestimmten Bebauungskonzepts. Zum anderen wird gewährleistet, dass die 

Versiegelung auf das dafür erforderliche Maß beschränkt wird, sodass der Charakter des 

Plangebietes als durchgrünter Standort innerhalb der Landschaftsachse gewahrt bleibt. Denn 
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durch die Festsetzung wird sichergestellt, dass innerhalb des allgemeinen Wohngebietes ein 

Grundstücksanteil von 40 % weder unter- noch oberirdisch versiegelt und somit ein 

angemessener Übergang zu den im Süden und Westen des Plangebietes angrenzenden 

Flächen der Parkanlage hergestellt wird.  

Die Einschränkung der Bodenversiegelung gewährleistet zudem einen schonenden Umgang 

mit Grund und Boden und den Erhalt natürlicher Bodenfunktionen, wie der Versickerung von 

Regenwasser, der Filterfunktion, seiner ausgleichende Wirkung für das Mikroklima oder als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen (siehe Ziffer 4.2.5). 

5.1.2.3 Geschossigkeiten als Höchstmaß und Höhe baulicher Anlagen als  

Höchstmaß 

Entsprechend des beabsichtigten Bebauungskonzeptes wird für die drei Baukörper im 

allgemeinen Wohngebiet die Zahl der Vollgeschosse mit vier Vollgeschossen sowie die Höhe 

baulicher Anlagen über Normalhöhennull (üNHN) mit 56,80 m als Höchstmaß festgesetzt. Für 

das geplante, die drei aufgehenden Gebäude verbindende Untergeschoss ist die Festsetzung 

einer Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß nicht erforderlich. Die Festlegung, dass hier 

lediglich ein Untergeschoss realisiert werden kann, impliziert bereits eine Höhenbeschränkung 

des Hauptbaukörpers. Dieser kann nach den Regelungen der HBauO im Durchschnitt maximal 

1,4 m über die Erdgleiche hinausragen. Konkret wird eine Deckenhöhe von 29,50 m üNHN 

erwartet.  

Durch die Kombination von Baukörperfestsetzungen und der jeweils als Höchstmaß 

zulässigen Höhe baulicher Anlagen sowie Zahl der Vollgeschosse wird der zulässige 

dreidimensionale Baukörper im allgemeinen Wohngebiet klar definiert. Die Festsetzung der 

Höhe baulicher Anlagen ergänzend zu der Zahl der Vollgeschosse ist erforderlich, um eine 

bauordnungsrechtlich zulässige Überschreitung des Höchstmaßes der Vollgeschosse durch 

Nichtvollgeschosse (z.B. Staffel- oder Dachgeschosse) zu verhindern.  

Durch die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen wird gleichzeitig die Höhe möglicher 

funktionaler oder technischer Dachaufbauten eingegrenzt, da diese nur innerhalb der 

festgesetzten Höhe baulicher Anlagen zulässig sind. So wird sichergestellt, dass das auf die 

städtebauliche Umgebung sowie Landschaft und hier insbesondere den Baumbestand 

abgestimmte Höhenkonzept nicht geschwächt wird und Beeinträchtigung des Orts- bzw. 

Landschaftsbildes vermieden wird.  

Es ist die Realisierung von drei viergeschossigen Gebäuden mit einer maximalen Höhe von 

56,80 üNHN zulässig, was ca. 17,30 m über Gelände im Innenhof (Untergeschoss mit 39,50 m 

üNHN) entspricht.  

Das städtebauliche Umfeld ist im Wesentlichen durch die Grünstrukturen der Parkflächen des 

Lutherparks im Westen, der Kleingartenanlagen im Norden und der Grünflächen des Friedhofs 

Holstenkamp im Osten geprägt, weniger durch Bebauungsstrukturen.  Es ist demnach auch 

keine dominierende Bebauungsstruktur vorhanden, in die sich das Vorhaben einfügen könnte. 

Die Höhe baulicher Anlagen orientiert sich daher am vorhandenen Baumbestand und überragt 

diesen nicht, um ein Einfügen und die visuelle Einbindung in die Landschaft sicherzustellen. 

Die beabsichtigte Höhe der baulichen Anlagen ist zudem aus folgenden Gründen 

städtebaulich erforderlich und gerechtfertigt: 
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▪ Aufgrund der zentralen Lage des Plangebietes wird im Plangebiet über die Höhe der 

baulichen Anlagen eine höhere, jedoch dem zentralen, innerstädtischen und gut 

erschlossenen Standort angemessene und gebietsverträgliche bauliche Dichte 

angestrebt. Dies entspricht dem Ziel des Senats sowie des Bezirklichen 

Wohnungsbauprogramms dringend benötigten innerstädtischen Wohnraum zu 

schaffen. Es ist ausdrückliches Ziel des Bebauungsplans, die Fläche im Sinne des 

bezirklichen Wohnungsbauprogramms und des gesamtstädtischen Leitbilds „Leitlinien 

zur lebenswerten kompakten Stadt – Hamburger Maß“ weiterzuentwickeln und ihre 

hohe Lagegunst dem dringenden Wohnraumbedarf entsprechend auszunutzen. Die 

auch durch die Höhe der baulichen Anlagen ermöglichte bauliche Dichte ermöglicht 

eine intensive bauliche Nutzung in einem bereits gut erschlossenen und gut mit 

Infrastruktur versorgten Bereich.   

▪ Gleichzeitig entspricht dies der Abwägungsdirektive des § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB, 

die einen schonenden Umgang mit Grund und Boden gebietet, in dem durch 

Konzentration von baulichen Nutzungen innerhalb geschlossener Siedlungsbereiche 

die bauliche Nutzung baulich bisher nicht genutzter Außenbereiche verhindert werden 

kann. 

▪ Erst durch die Höhe der baulichen Anlagen und Geschossigkeiten können die 

gewünschte städtebauliche Dichte erzielt und trotzdem große Teilbereiche des 

Plangebietes von einer Bebauung freigehalten werden, sodass im südlichen 

Teilbereich eine öffentliche Parkanlage entstehen kann. Diese steht nicht nur den 

Bewohnern des Quartiers für die Erholung und Freizeitgestaltung zur Verfügung, 

sondern ist öffentlich zugänglich. Sie ist somit von besonderer Bedeutung sowohl für 

wohnungsnahe Spiel- und Erholungsfunktionen als auch für den Freiraumverbund. Mit 

Durchführung der Planung sind somit sowohl im Quartier als auch im Umfeld deutlich 

positive Auswirkungen auf die Freiraumverbundfunktionen zu erwarten. 

▪ Die Höhe der baulichen Anlagen ist zudem erforderlich, um einen wirksamen 

Schallschutz der geplanten Wohnbebauung vor dem Verkehrslärm des Holstenkamps 

generieren zu können. Insbesondere der nördliche parallel zum Holstenkamp 

ausgerichtete Baukörper fungiert aufgrund seiner schallabschirmenden Wirkung, die 

durch die zulässige Höhe der baulichen Anlagen und Zahl der Vollgeschosse in 

Verbindung mit der überbaubaren Fläche, die die Ausbildung eines Riegels auf knapp 

50 m Länge zulässt, ermöglicht wird, auch als Schallschutzelement.  

▪ Das Entwicklungsgebiet der Science City Hamburg Bahrenfeld grenzt unmittelbar 

nördlich an das Plangebiet des Bebauungsplanes Bahrenfeld 73. Für die Abwägung 

einer angemessenen Bebauungsdichte von besonderer Bedeutung ist, dass am 

Holstenkamp ein urbanes Wohnquartier mit sozialen Einrichtungen und innovativen 

Mobilitätsangeboten (u.a. Mobility-Hubs) in einer vier- bis fünfgeschossigen Bauweise 

entstehen soll. Die avisierte Bebauungsdichte im Plangebiet entspricht der 

vorgesehenen städtebaulichen Dichte des Umfeldes (Science City Hamburg 

Bahrenfeld). 

Die Bebauungsdichte wurde unter städtebaulichen Gesichtspunkten überprüft und für 

verträglich erachtet. Es wird ein kompaktes städtebauliches Konzept planungsrechtlich 

gesichert, dass im Sinne eines flächensparenden und nachhaltigen Städtebaus dichte urbane 

Strukturen mit einer hohen Freiraumqualität in zentraler Lage entwickelt. 
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Das Plangebiet befindet sich im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Hamburg sowie 

des beschränkten Bauschutzbereiches des Sonderlandeplatzes Finkenwerder. Die 

festgesetzte Höhe baulicher Anlagen berücksichtigen die hieraus resultierenden Vorgaben 

(siehe Ziffer 3.2.10). 

5.1.2.4 Abstandsflächen 

Die Dimensionen der im Plangebiet beabsichtigten Gebäudekörper sind zum einen durch 

Baukörperfestsetzungen mit eng gefassten Baugrenzen und mit Festsetzungen zur maximalen 

Höhe der baulichen Anlagen und Geschossigkeiten planungsrechtlich gesichert. Bei 

Baukörperfestsetzungen nach § 16 Absatz 4 BauNVO in Verbindung mit § 23 BauNVO 

handelt es sich um zwingende Festsetzungen im Sinne des § 6 Absatz 8 HBauO, die die in 

§ 6 Absatz 5 HBauO festgelegten Abstandsflächen außer Kraft setzen.  

Im Plangebiet werden die Baukörper dennoch so positioniert, dass die Abstandsflächen mit 

dem sonst üblichen Maß und die Anforderungen des § 6 Absatz 2 HBauO überwiegend 

eingehalten werden können. Lediglich im Innenhof kommt es durch die nordöstliche Ecke des 

südlichen Gebäudes zu einer Überschneidung der Abstandsflächen mit dem nördlichen 

Baukörper parallel zum Holstenkamp von maximal ca. 1,70 m Tiefe und ca. 5,40 m Breite. Die 

Überschneidung der Abstandsflächen in diesem Bereich betrifft nur einen kurzen 

Fassadenabschnitt und ist hinsichtlich der Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse und 

eines ausreichenden Sozialabstandes hinnehmbar. Die sich potenziell ergebenden 

Einschränkungen in den Besonnungs- und Belichtungsverhältnissen sowie des 

Sozialabstandes können als zumutbar gewertet werden. Auch wenn aufgrund des dichten 

Baumbestandes eine Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr nicht möglich sein sollte, wurde im 

Rahmen der Planung nachgewiesen, dass bei Herrichtung von Sicherheitstreppenhäusern 

sichergestellt werden kann, dass Belangen der Gefahrenabwehr Rechnung getragen wird. So 

ist zum Beispiel eine potenzielle Einschränkung der Anfahrbarkeit der Gebäude durch die 

Feuerwehr im Brandfall durch die Abstandsflächenunterschreitung nicht relevant. Die Gefahr 

eines Brandüberschlags wird durch die Unterschreitungen und Überdeckungen nicht 

verschärft. Die Anforderungen an Belichtung, Durchlüftung, Sozialabstand und 

Gefahrenabwehr wurden zudem bei der Gebäude- und Grundrissplanung berücksichtigt. 

5.2 Straßenverkehrsflächen 

Das Plangebiet ist von zwei Seiten durch Straßenverkehrsflächen umschlossen: im Nordosten 

grenzt der Holstenkamp an, im Südwesten die Von-Hutten-Straße. Die Erschließung des 

Plangebiets soll über eine Tiefgaragen-Zufahrt über die Von-Hutten-Straße erfolgen.  

Zur Beurteilung der verkehrlichen Erschließung wurde im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens unter anderem die Leistungsfähigkeit der Einmündung 

Holstenkamp / Von-Hutten-Straße und weiterer signalisierter Knotenpunkte im Umfeld 

gutachterlich geprüft. Hierfür wurde das Verkehrsaufkommen durch die geplante 

Neubebauung ermittelt. Dieses beträgt gemäß der gutachterlichen Berechnungen, bei 

angenommenen 62 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 35 Stellplätzen, 170 Fahrten/Tag. 

In der morgendlichen Spitzenstunde (7:00 bis 8:00 Uhr) wurden insgesamt 13 Fahrten und in 

der Nachmittagsspitze (17:00 bis 18:00) 17 Fahrten ermittelt. 

Aufgrund der Geringfügigkeit der Neuverkehre des Plangebiets mit 170 Fahrten/Tag ist davon 

auszugehen, dass diese die Verkehrssituation nicht spürbar beeinflussen werden. Es ist 
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dementsprechend nicht mit einer erheblichen Zunahme im öffentlichen Straßenverkehr zu 

rechnen. Der in Folge der Neubebauung zu erwartende Mehrverkehr kann über die 

vorhandene Straßenverkehrsfläche Von-Hutten-Straße abgewickelt werden. Die Von-Hutten-

Straße ist ausreichend dimensioniert und wird bis zur Grenze des räumlichen 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans Bahrenfeld 14 bestandskonform als öffentliche 

Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  

Erforderliche Flächen für eine Straßenerweiterung und den Ausbau des Holstenkamps 

befinden sich ausschließlich auf städtischen Flächen nördlich der vorhandenen Straße und 

somit außerhalb des Plangebiets.  

5.3 Ruhender Verkehr 

Private Stellplätze 

Mit Inkrafttreten der Änderung der HBauO ist bereits ab 1. Januar 2014 die 

Stellplatzverpflichtung bei der Errichtung von Wohngebäuden aufgehoben worden. Um 

Parksuchverkehre zu verhindern und den Bewohnern einen eigenen Stellplatz zu ermöglichen, 

sieht der Bebauungsplan die Möglichkeit der Errichtung einer Tiefgarage vor.  

Im allgemeinen Wohngebiet wird durch die Ausweisung von Flächen für ein Untergeschoss die 

Möglichkeit eröffnet für private Kfz- und Fahrradstellplatzanlagen eine Tiefgarage zu errichten 

die für circa 35 Kfz-Stellplätze dimensioniert werden kann.  

Da die Unterbringung des ruhenden Verkehrs maßgeblich für die Qualität des öffentlichen 

Raums ist und offene, oberirdische Stellplätze zu gestalterischen Beeinträchtigungen führen 

können, ist bei Errichtung von Kfz-Stellplätzen die vollständige Verlagerung der Stellplätze in 

eine Tiefgarage geplant. Bei einer oberirdischen Unterbringung der erforderlichen Stellplätze 

wäre eine deutliche Verringerung der für eine hochwertige freiraumplanerische Gestaltung zur 

Verfügung stehenden Flächen erforderlich sowie damit einhergehend die Minderung der 

Aufenthaltsqualität im wohnbezogenen Freiraum. In dem Quartier sollen die vorhandenen 

Freiräume jedoch ihrer Spiel-, Erholungs- und Freizeitfunktionen nicht durch Stellplatznutzung 

entzogen werden. 

Um das Konzept zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs sowie attraktiver Grün- und 

Freiräume im Wohnumfeld planungsrechtlich zu sichern, trifft der Bebauungsplan aus 

städtebaulichen Gründen gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 Absatz 4 BauNVO, die 

folgende Festsetzung: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind Kfz-Stellplätze ausschließlich in Tiefgaragen zulässig. 

(vgl. § 2 Nummer 3 der Verordnung). 

Mit der Möglichkeit zur Errichtung einer Tiefgarage, die voraussichtlich insgesamt 35 Stellplätze 

aufnehmen kann und deren Ein- und Ausfahrt an der Von-Hutten-Straße liegen soll, wird eine 

von oberirdisch angeordneten Stellplätzen gänzlich freie Wohnbebauung gesichert. Es wird 

darauf hingewiesen, dass durch den Wortlaut der o.g. Festsetzung oberirdische Stellplätze 

unzulässig sind. 

Öffentliche Besucherparkstände 

Für die im Plangebiet vorgesehene Wohnnutzung sollte aus verkehrsplanerischer Sicht ein 

angemessener Umfang an öffentlich zugänglichen Besucherparkstände bereitgestellt werden. 

In Hamburg wird gemäß ReStra (Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von 
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Stadtstraßen) eine Quote von 20 Besucherparkstände je 100 Wohneinheiten, davon 3 % 

barrierefrei angestrebt. Für das Plangebiet wird es aus verkehrsplanerischer Sicht als 

ausreichend angesehen, 10 Besucherparkstände je 100 Wohneinheiten, davon 3 % barrierefrei 

herzustellen. Somit müssten im Plangebiet sechs Besucherparkstände, davon ein Parkstand 

barrierefrei, vorgehalten werden, da etwa 60 Wohnungen geplant sind. Derzeit besteht ein 

gutes ÖPNV-Angebot (Bushaltestelle) in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet, welche eine 

Busanbindung zum Bahnhof Altona und somit die Anbindung an den Schienengebundenen 

ÖPNV ermöglicht. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr begründet die Reduktion 

der Anzahl der Besucherparkstände. 

Die Ausbauplanungen für den Holstenkamp sowie für öffentlich zugängliche Parkstände in den 

geplanten Mobility Hubs der Science City Hamburg Bahrenfeld liegen noch nicht konkretisiert 

vor und sind entsprechend für einen Nachweis der Besucherparkstände nicht belastbar 

heranzuziehen. Dennoch werden die direkt nördlich an das Plangebiet angrenzenden 

Planungen zur Errichtung eines urbanes Wohnquartiers mit sozialen Einrichtungen, neuen 

grünen Wegeverbindungen, Mobilitätsangeboten (inklusive Ausbau des ÖPNV-Angebots) die 

integrierte Lage des Plangebietes und die infrastrukturelle Ausstattung des Umfeldes deutlich 

stärken. 

Die Hamburgische Verkehrspolitik beabsichtigt eine Reduktion des motorisierten 

Individualverkehrs und fördert den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr oder auf alternative 

Mobilitätsformen wie Carsharing, Fahrräder oder E-Scooter. Laut diesen Plänen wird in vielen 

städtischen Gebieten von Hamburg die Anzahl der notwendigen Parkplätze in den kommenden 

Jahren sinken, da der Stadtverkehr zunehmend auf den öffentlichen Verkehr und alternative 

Mobilitätsformen umgestellt werden soll. Der absehbare Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und 

die Förderung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln begründen zudem die Reduktion der 

gemäß ReStra avisierten Anzahl an Besucherparkständen. Nicht zuletzt wird eine Reduktion 

der Forderung von Parkplätzen getroffen, da im Plangebiet, nicht ausreichend Platz zur 

Verfügung steht, um zusätzliche Parkstände für Besucher zu schaffen, ohne dass dadurch die 

Nutzbarkeit der Fläche für den Wohnungsbau oder andere wichtige Infrastruktur (z. B. 

Grünflächen oder Spielplätze) beeinträchtigt wird, wenn keine Tiefgarage gebaut wird. 

Da die Realisierungsplanung für das Wohnungsbauvorhaben noch nicht feststeht (mit oder 

ohne Tiefgarage), sind drei Möglichkeiten zum Nachweis der aus verkehrsplanerischer Sicht 

erforderlichen Besucherparkständen erörtert worden. 

Eine Möglichkeit besteht darin, den Nachweis der Besucherparkstände in einer Tiefgarage zu 

erbringen. Der Bebauungsplan ermöglicht die Herstellung eines Untergeschosses in dem bis 

zu 35 Pkw-Stellplätze realisiert werden könnten. Die erforderlichen sechs Besucherparkstände 

könnten innerhalb der Tiefgarage angeboten werden. Hierfür müsste durch entsprechende 

technische Lösungen die Zufahrtsmöglichkeit gesichert werden (z.B. über eine App mit 

Reservierungsfunktion für die Bewohner:innen und Freigabe des Tors). 

Durch die ehemalige Nutzung im Plangebiet (Gaststätte) war ein deutlich höherer 

Parkplatzbedarf erforderlich, der seiner Zeit nicht ausschließlich auf dem Grundstück 

nachgewiesen werden konnte. Aus diesem Grund wurden 12 Parkplätze auf dem benachbarten 

Besucherparkplatz des Friedhofs Holstenkamp per Baulast gesichert. Diese Baulast hat 

mittlerweile ihre Gültigkeit verloren. Es gäbe jedoch ggf. die Möglichkeit eine neue Vereinbarung 

mit dem Eigner des Friedhofes zu treffen, um die Besucherparkstände in räumlicher Nähe zum 

Plangebiet nachzuweisen. Im Hinblick auf den barrierefreien Parkstand für Besucher ist 
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sicherzustellen, dass die Erreichbarkeit der Wohneinheiten ebenfalls barrierefrei möglich ist. Ob 

vor diesem Hintergrund eine barrierefreie Querungsstelle im Bereich der Einmündung Von-

Hutten-Straße/ Holstenkamp notwendig ist, ist mit den zuständigen Behörden abzustimmen. 

Aus gutachterlicher Sicht erscheint der bestehende abgesenkte Bord für eine barrierefreie 

Querung ausreichend, da die Nutzung barrierefreier Parkplätze schwerpunktmäßig für 

Gehbehinderte vorgesehen ist. 

Eine weitere Möglichkeit zum Nachweis der Besucherparkständen wäre die Herstellung von 

Längsparkständen entlang der Von-Hutten-Straße. Hierfür müsste der Gehweg auf der 

Nordseite der Von-Hutten-Straße zugunsten der Parkstände aufgehoben und geeignete 

Querungsstellen für den Fußverkehr vor und hinter den Parkständen (vorgezogener 

Seitenraum) in der Von-Hutten-Straße hergerichtet werden. Eine dezidierte Überprüfung der 

Machbarkeit muss im Rahmen einer Realisierungsplanung auch in Abstimmung mit dem 

zuständigen Polizeikommissariat erfolgen. 

Die drei Möglichkeiten zur Herrichtung von Besucherparkständen zeigen Optionen auf und sind 

im Rahmen des Planvollzugs zu konkretisieren und weiter mit den betroffenen Dienststellen der 

Stadt Hamburg abzustimmen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein 

entsprechender Nachweis für Besucherparkstände zu führen.  

5.4 Lärmschutz 

5.4.1 Gewerbelärm 

Im weiteren Umfeld nördlich des Plangebietes befindet sich das Industriegebiet Winsbergring. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden daher untersucht, inwiefern die von 

dem Industriegebiet ausgehenden Lärmemissionen auf die im Plangebiet vorgesehene 

Wohnnutzung einwirken.  

Geräuscheinwirkungen aus gewerblichen bzw. industriellen Nutzungen werden anhand der 

Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. 

August 1998 (Gemeinsames Ministerialblatt S. 503), geändert am 1. Juni 2017 (BAnz. AT 

08.06.17 B5) beurteilt. Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ist 

sichergestellt, wenn die Schallbelastung durch Gewerbeanlagen am maßgeblichen 

Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm nicht überschreitet. Die 

Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete liegen bei 55 dB(A) tags und 40 dB(A) 

nachts. Der Gewerbelärm wurde auf Basis flächenbezogener Schallleistungspegel aus der 

Lärmtechnischen Untersuchung Holstenkamp von April 2018 ermittelt. Im Jahr 2024 wurde 

anhand der im Bezirksamt Altona eingegangenen Bauantragsunterlagen überprüft, ob sich an 

den Nutzungen der Gewerbebetriebe im Umfeld Änderungen ergeben haben. Da keine 

relevanten Nutzungsänderungen bekannt sind wird davon ausgegangen, dass sich an den in 

2018 ermittelten Lärmemissionen keine Änderungen ergeben haben, die zu einer Erhöhung 

der Lärmemissionen führen würden. Auf Basis dieser kann sicher ausgegangen werden, dass 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete im Plangebiet sowohl im 

Tag- als auch im Nachtzeitraum eingehalten werden und sind keine schalltechnischen 

Konflikte an der geplanten Wohnbebauung innerhalb des Plangebietes durch Gewerbelärm zu 

erwarten sind. 
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5.4.2 Verkehrslärm 

Auf das Plangebiet wirken Lärmbelastungen ausgehend von den umliegenden Straßen ein. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurde die Entwicklung des 

Straßenverkehrslärms auf das Plangebiet und die Auswirkungen des durch die Planung 

induzierten Zusatzverkehrs untersucht. Als maßgebende Quellen wurden neben den direkt an 

das geplante Baugebiet angrenzenden Straßen Von-Hutten-Straße und Holstenkamp auch die 

Straßen Bornkampsweg, Schnackenburgallee, Bahrenfelder Chaussee sowie die BAB A7 im 

weiteren Umfeld des Plangebietes berücksichtigt. Ferner wurde bei der Beurteilung der 

Lärmbelastung aus dem Straßenverkehr auch der geplante Ausbau des Holstenkamp und die 

Zunahme der Verkehrsstärken auf dem Holstenkamp durch die Entwicklung der umliegenden 

Flächen (Science City Hamburg-Bahrenfeld, Quartiere am Volkspark) berücksichtigt. 

Verbindliche Grenzwerte für die Beurteilung von Verkehrslärm in der Bauleitplanung liegen 

nicht vor. Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen durch den Verkehrslärm erfolgt daher 

anhand der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 

1036), zuletzt geändert am 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334). Demnach gilt in allgemeinen 

Wohngebieten ein Grenzwert von 59 dB(A) tagsüber und 49 dB(A) zur Nachtzeit. In Hamburg 

ist darüber hinaus der „Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 2010“, 

herausgegeben von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Landesplanung, 

heranzuziehen. 

Straßenverkehrslärmbelastung im Umfeld des Plangebietes 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden zum einen die Auswirkungen im 

Umfeld des Plangebietes aufgrund des durch den Bebauungsplan induzierten Zusatzverkehrs 

untersucht. Demnach beträgt die Zunahme an Verkehrslärm durch den Zusatzverkehr an den 

maßgebenden Immissionsorten im Umfeld weniger als 1 dB(A). Die Erheblichkeitsschwelle 

von 3 dB(A) wird unterschritten. Ferner werden die Immissionsgrenzwerte für allgemeine 

Wohngebiete an den Immissionsorten im Umfeld eingehalten. Der Zusatzverkehr ist daher als 

nicht beurteilungsrelevant einzustufen. 

Bezogen auf das Plangebiet selbst kann für die Verkehrsbelastung des Holstenkamps unter 

Berücksichtigung der maximal erwarteten Verkehrssteigerungen durch die 

Flächenentwicklungen im Umfeld (Science City Hamburg-Bahrenfeld, Quartiere am 

Volkspark) und den geplanten Ausbau der Straße eine durchschnittliche tägliche 

Verkehrsstärke (DTV) von 9.000 Kfz/24h angesetzt werden. Durch die Berücksichtigung 

zukünftiger Mehrverkehre auf dem Holstenkamp ergeben sich für die Neubebauung unter 

Berücksichtigung des Prognoseplanfalls Verkehrslärmbelastungen von 48 bis 60 dB(A) tags 

und 40 dB(A) bis 53 dB(A) nachts. Die höchsten Beurteilungspegel werden an den dem 

Holstenkamp zugewandten Fassaden erreicht. An den nördlichen Fassaden der beiden 

nördlichen Gebäude wurden Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags und 53 dB(A) nachts 

ermittelt. Auf der West- und Ostseite der beiden Gebäude beträgt die Lärmbelastung noch bis 

zu 57 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts. Am weiter vom Holstenkamp entfernten südlichen 

Baukörper wurden in der nordwestlichen Gebäudeecke Beurteilungspegel von bis zu 58 dB(A) 

tags und 51 dB(A) nachts ermittelt. Dementsprechend werden die Immissionsgrenzwerte von 

59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts für allgemeine Wohngebiete an diesen Fassaden 

überwiegend überschritten. Die Anhaltswerte für Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags 

und 60 dB(A) nachts werden an der geplanten Bebauung jedoch nicht erreicht. Alle Baukörper 

weisen zudem zum Innenhof und zur öffentlichen Grünfläche ausgerichtet auch 
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lärmabgewandte Fassaden auf, an denen die Immissionsgrenzwerte sowohl im Tag- als auch 

im Nachtzeitraum eingehalten werden.  

Hinsichtlich der Verkehrslärmbelastungen, die auf die dem Holstenkamp zugewandten 

Fassaden einwirken, sind Maßnahmen des Immissionsschutzes erforderlich, um gesunde 

Wohnverhältnisse sicherzustellen. Aktive Lärmschutzmaßnahmen, wie Lärmschutzwände, 

scheiden hierbei zur Reduzierung des Verkehrslärms aus Platzmangel, aber insbesondere 

auch aus städtebaulichen Gründen aus.  

Durch die Optimierung der Wohnungsgrundrisse kann jedoch mit geringem Aufwand ein 

großer Beitrag zur Minderung der Lärmbelastung erzielt werden. Da im allgemeinen 

Wohngebiet alle Baukörper eine qualifizierte lärmabgewandte Seite aufweisen, an der die 

Immissionsgrenzwerte sowohl tags als auch nachts nach 16. BImSchV eingehalten und die 

Gesundheitsschwellenwerte nicht überschritten werden, wird gemäß „Hamburger Leitfaden 

Lärm in der Bauleitplanung 2010“ die sogenannte „Grundrissklausel“ bzw. „allgemeine 

Lärmschutzklausel“ festgesetzt. Es sind daher die Aufenthaltsräume (Wohn- und Schlafräume) 

zu den lärmabgewandten Seiten zuzuordnen. Falls nicht alle Wohn- und Schlafräume an die 

lärmabgewandte Seite zugeordnet werden können, sind vorrangig die Schlafräume der 

lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen. Für die Aufenthaltsräume, deren Anordnung an 

die lärmabgewandte Seite nicht möglich ist, ist ein ausreichender baulicher Schallschutz zum 

Schutz vor Außenlärm zu schaffen. Ein ausreichender baulicher Schallschutz ist gegeben, 

wenn die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) in ihrer zum 

Antragszeitpunkt geltenden Fassung zum Schutz vor Außenlärm eingehalten werden. 

Entsprechend der Erläuterung trifft der Bebauungsplan auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 24 

BauGB folgende Festsetzung für die beiden nördlichen Baukörper: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind an den mit „(A)“ bezeichneten Fassadenabschnitten 

die Wohn- und Schlafräume durch geeignete Grundrissgestaltung den 

lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und 

Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, 

sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Für 

die Räume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten muss ein ausreichender 

Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und 

Dächern der Gebäude geschaffen werden. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-

Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. (vgl. § 2 Nummer 4 

der Verordnung). 

5.5 Klimaschutz 

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Neuordnung und Optimierung der 

Funktionsmischung einer innerörtlichen, bereits erschlossenen Fläche ermöglicht und somit 

den Erfordernissen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nach § 1 Absatz 5 und § 1a 

Absatz 5 BauGB und gemäß dem Hamburgischen Klimaschutzgesetz (HmbKliSchG) in der 

Fassung vom 20. Februar 2020 (HmbGVBl. S. 148), zuletzt geändert am 4. November 2025 

(HmbGVBl. S. 597) im Grundsatz Rechnung getragen.  

Zu den Erfordernissen des Klimaschutzes und zum Entgegenwirken gegen negative Folgen 

des Klimawandels tragen bei: 
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– Die Nachverdichtung vorhandener Siedlungsflächen und das Flächenrecycling tragen 

zur Begrenzung des Flächenverbrauchs und zum Schutz klimawirksamer Freiräume 

bei. 

– Mittels der vorgesehenen bzw. zu erhaltenen Begrünung und Baumanpflanzung der 

nicht überbauten Grundstücksflächen (vgl. § 2 Nummern 5 bis 9) kann die Anpassung 

sowohl an wasser- als auch hitzebezogener klimatischer Veränderungen unterstützt 

und ein Beitrag zur Verbesserung des Lokalklimas und zur Filterung von 

Luftschadstoffen geleistet werden. Flächenbegrünung im Innenhof, auf den Dächern 

und den Tiefgaragen (vgl. § 2 Nummern 10 und 11) können ebenfalls kleinräumig einen 

Beitrag zur Beschattung, zur Wasserverdunstung und damit verminderten Aufheizung 

und Luftanfeuchtung, zur Staubminderung und Regenrückhaltung leisten. Die 

Durchgrünung beeinflusst außerdem die lokalen klimatischen Verhältnisse. So können 

die neuen öffentlichen Grünflächen bei sommerlichen Hitzewellen als Rückzugsorte 

dienen. Die weitmögliche Erhaltung von wertgebenden Baum- und Gehölzbeständen 

und der teilweise Ersatz des Anteils kohlenstoffdioxidbindender Biomasse in Form von 

Gehölzanpflanzungen, Dach- und Tiefgaragenbegrünung tragen zum Klimaschutz bei.  

– Um die Auswirkungen von vermehrt auftreten Starkregenereignissen zu minimieren 

sowie den örtlichen Wasserkreislauf und die Funktion des Bodens zu verbessern, 

werden Festsetzungen zur Oberflächenentwässerung (vgl. § 2 Nummern 12 und 13) 

getroffen und das Regenwasser von befestigten Freianlagen und unbefestigte, nicht 

unterbaute Grünflächen werden vor Ort versickert. 

Die Planung sowie Entwicklung des Vorhabens erfolgt unter Berücksichtigung der 

Zielsetzungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) und des Hamburgischen 

Klimaschutzgesetzes. Die Berücksichtigung etwaiger Treibhausgasemissionen (THG) erfolgt 

mittelbar durch die Berichterstattung der Bundesregierung gemäß § 10 KSG. Dabei tragen 

klimarelevante Auswirkungen der in der Bauphase beschriebenen Prozesse zu den 

Emissionen des Sektors „2. Industrie“ nach Anlage 1 zu den §§ 4 und 5 KSG bei. Der Prozess 

der Verbrennung von Brennstoffen in Handel und Behörden, sowie Haushalten trägt dabei zu 

den Emissionen des Sektors „3. Gebäude“ nach Anlage 1 zu den §§ 4 und 5 KSG bei. Die 

Emissionen durch die Nutzung elektrischer Energie fallen in den Sektor "1. Energiewirtschaft" 

nach Anlage 1 zu den §§ 4 und 5 KSG. Die durch das Vorhaben anfallenden Emissionen im 

Straßen- bzw. Schienenverkehr fallen in den Sektor "4. Verkehr" nach Anlage 1 zu den §§ 4 

und 5 KSG. Emissionen durch Landnutzung bzw. Landnutzungsänderungen fallen in den 

Sektor "7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft" nach Anlage 1 zu den 

§§ 4 und 5 KSG. Emissionen durch die Deponierung und Behandlung oder Verbrennung von 

Abfällen in Folge von Abrissarbeiten tragen zu den Emissionen im Sektor „6. Abfall und 

Sonstiges“ nach Anlage 1 zu den §§ 4 und 5 KSG bei. 

Entsprechend der bundesweiten Ausbauziele für Erneuerbare Energien gemäß Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) sowie der Ziele zur Gebäudeeffizienz gemäß Gebäudeenergiegesetz 

(GEG) kann von einer schrittweisen Dekarbonisierung der für die Betriebsphase benötigten 

Energie- bzw. Wärmeversorgung ausgegangen werden. Zudem trägt sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans die gesellschaftliche und 

technische Entwicklung auch durch den Ausbau des ÖPNV und der Elektromobilität dazu bei, 

die durch den Verkehr bedingten THG-Emissionen weiter zu reduzieren und entsprechend der 
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bundesweiten Sektorenziele bis 2045 klimaneutral zu gestalten. Dementsprechend liegen 

keine Hinweise vor, dass das durch die Planung ermöglichte Vorhaben den Zielsetzungen des 

KSG zu widerläuft oder eine Zielerreichung nachhaltig gefährdet wäre. 

5.6 Entwässerung 

Die fortschreitende Nachverdichtung in der Stadt macht ein Umdenken im Umgang mit der 

Abwasserableitung und eine daran angepasste Planung notwendig, um für die Schmutz- und 

Regenentwässerung des Plangebietes die Anforderungen und Zielsetzungen der 

Hamburgischen Bauordnung (HBauO), des Hamburgischen Abwassergesetzes (HmbAbwG), 

des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) und nicht 

zuletzt des Baugesetzbuchs (BauGB) dauerhaft sicher zu stellen und den Folgen des 

Klimawandels entgegenzuwirken. Daher wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein 

Entwässerungsgutachten erstellt, welches die Zielsetzungen der Regen-Infrastruktur-

Anpassung (RISA), die im Hamburgischen Klimaschutzgesetz, i.V. m. dem Hamburgischen 

Klimaplan, verankert sind, und die Sicherstellung der abwasserrechtlichen Erschließung 

berücksichtigt.  

Schmutzwasser 

Das im allgemeinen Wohngebiet anfallende Schmutzwasser kann schadlos und sicher über 

vorhandene Mischwassersiele im Holstenkamp abgeführt werden. Einleitbegrenzungen liegen 

nicht vor. 

Niederschlagswasser 

Das Plangebiet wird im Bestand über ein Mischwassersiel im Holstenkamp und im südlichen 

Bereich über ein Mischwassersiel in der Von-Hutten-Straße entwässert. Die Entwässerung 

des anfallenden Niederschlagswassers der geplanten Wohnbebauung im allgemeinen 

Wohngebiet kann auch weiterhin zum Mischwassersiel im Holstenkamp erfolgen. Das 

anfallende Niederschlagswasser muss jedoch zurückgehalten und darf nur gedrosselt sowie 

zeitverzögert in das öffentliche Sielnetz eingeleitet werden. Die maximale 

Regenwassereinleitmenge beträgt 24 l/s (Liter pro Sekunde). Daher ist das anfallende 

Regenwasser entsprechend den Handlungszielen des Projekts RISA zu bewirtschaften. Das 

Entwässerungskonzept zeigt in Varianten, wie das anfallende Regenwasser durch eine 

wassersensible Stadtentwicklung dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt und gleichzeitig 

die Siele entlastet werden können. 

Aufgrund des großflächigen Baumbestandes, der überwiegend zu erhalten ist, und der daraus 

resultierenden eingeschränkten Platzverhältnisse, wurde im Entwässerungskonzept in 

Varianten geprüft, wie eine Entwässerung mit und ohne Unterbauung der Innenhoffläche im 

allgemeinen Wohngebiet erfolgen kann.  

Die Innenhoffläche im allgemeinen Wohngebiet dient entweder durch die Anlage von Mulden- 

und/oder Rigolen dazu, das Niederschlagswasser vollständig auf dem Grundstück zu 

versickern oder (bei Herstellung eines Untergeschosses) durch die Anlage von 

Wasserspeichern zur Niederschlagswasserretention und einer verzögerten Ableitung. 

Zusätzlich wird das anfallende Oberflächenwasser über Versickerungsmulden in den 

Randbereichen der Wohnbebauung gesammelt werden, von wo es langsam im Boden 

versickern kann. Die Randbereiche der befestigten Freianlagen und unbefestigte, nicht 
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unterbaute Grünflächen werden so ausgestaltet, dass eine Regenwasserversickerung 

erfolgen kann. Gemäß der Versickerungspotenzialkarte der Stadt Hamburg sind im Plangebiet 

gute bis sehr gute Versickerungsverhältnisse gegeben. 

Die maximal mögliche Einleitmenge wird mit den im Entwässerungskonzept vorgesehenen 

Maßnahmen eingehalten. Eine entsprechende Regelung auf Ebene des Bebauungsplans ist 

nicht erforderlich. 

5.7 Öffentliche Grünflächen 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Volkspark-Landschaftsachse und ist Bestandteil des 2. 

Grünen Rings gemäß der Karte "Grünes Netz Hamburg / Freiraumverbund", die Teile des 

Landschaftsprogramms ist. Nordwestlich grenzt der Lutherpark und südöstlich der Friedhof 

Holstenkamp an das Plangebiet. Dementsprechend stellt das Plangebiet ein wichtiges 

Bindeglied zur Verknüpfung der umliegenden Grünflächen respektive zur Stärkung des 

Freiraumverbundsystems dar. Diese Funktion wurde bereits im Rahmen des 

Entwicklungskonzeptes zur Volksparkachse erkannt, welches im südlichen Teilbereich des 

Plangebietes die Entwicklung einer Parkanlage mit Wegeverbindung vorsieht. 

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens der Lutherpark bis an 

die Von-Hutten-Straße erweitert. Im südlichen Teilbereich des Plangebietes wird daher eine 

ca. 1.230 m2 große öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage (FHH)“ 

festgesetzt.  

Darüber hinaus wird auch am nordwestlichen Rand des Plangebiets ein ca. 275 m2 großer 

Streifen als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage (FHH)“ festgesetzt, 

sodass in diesem Bereich ein Übergangsbereich zwischen der öffentlichen Durchwegung, die 

westlich des Plangebietes im Lutherpark verläuft, und den Privatgärten ausgebildet und mit 

standortgerechten Sträuchern heimischer Gehölzarten bepflanzt werden soll (siehe auch Ziffer 

5.8).  

Entsprechend den Bestimmungen des „Vertrags für Hamburgs Stadtgrün“ ist bei einer 

baulichen Inanspruchnahme von Flächen des Grünen Netzes innerhalb des 2. Grünen Rings 

eine gleich große Fläche möglichst in räumlicher Nähe zu kompensieren (siehe Ziffer 3.3.3). 

Das beabsichtige Wohnungsbauvorhaben ist als eine solche Flächeninanspruchnahme zu 

bewerten und kompensationspflichtig. Durch die Festsetzung der öffentlichen Grünflächen 

kann die Kompensationspflicht im Plangebiet selbst erfüllt werden. 

Die öffentlichen Grünflächen umfassen mit insgesamt ca. 1.500 m2 etwa 25 % des Flurstücks 

2815 und verbleiben im Landschaftsschutzgebiet Bahrenfeld (siehe Ziffer 3.2.6). 

5.8 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Um die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege angemessen zu berücksichtigen, trifft 

der Bebauungsplan Erhaltungsgebote für Bäume und Sträucher sowie Festsetzungen zu 

Begrünungsmaßnahmen im Freiraum und auf den Gebäudedach- und Tiefgaragenflächen. 

Gleichzeitig werden damit Kompensationsmaßnahmen für Beeinträchtigungen durch 

Versiegelung bereitgestellt und es wird für die Durchgrünung des Baugebietes gesorgt. Mit 

Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche, die zukünftig über eine Wegeverbindung öffentlich 

zugänglich sein wird, wird außerdem das Freiraumverbundsystem und die Wegevernetzung 

im Kontext mit den angrenzenden Parkflächen des Lutherparks und den Grünflächen des 
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Friedhof Holstenkamps als Bestandteile der Volkspark-Landschaftsachse und des 2. Grünen 

Rings ergänzt und gestärkt. Den Darstellungen des Landschaftsprogramms wird somit 

entsprochen. 

5.8.1 Baumschutz, Erhaltungsgebote 

Es wurden die im Geltungsbereich liegenden Bäume und Baumgruppen sowie die mit ihrer 

Baumkrone in das Plangebiet hineinragende Nachbarbäume aufgenommen und gutachterlich 

bewertet. Die Bäume sind in einer Baumerfassung und -bewertung dokumentiert. Zum Schutz 

der im Plangebiet zu erhaltenden Bäume und Sträucher wird auf Grundlage von § 9 Absatz 1 

Nr. 25 Buchstabe b) BauGB festgesetzt: 

Auf den für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern festgesetzten 

Flächen sind Geländeaufhöhungen und Abgrabungen im Wurzelbereich unzulässig. 

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn die langfristige Erhaltung des betroffenen 

Baumes dadurch nicht gefährdet wird. (§ 2 Nummer 5 der Verordnung) 

Im Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume und Sträucher dürfen keine Abgrabungen, 

Aufschüttungen, Bodenbefestigungen sowie auch keine Materialablagerungen vorgenommen 

werden. Abgrabungen oder Aufhöhungen können jedoch z.B. für Geländeanpassungen oder 

Wegeflächen in Anbetracht des verbleibenden Baumbestandes entlang der Straßen nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden. Die Festsetzung eröffnet daher die Möglichkeit, dass im 

Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden können, wenn durch die konkrete Maßnahme der 

Erhalt des betroffenen Baumes nicht gefährdet ist. Unvermeidbare Maßnahmen im 

Wurzelbereich müssen von der zuständigen Fachbehörde genehmigt, baumverträglich 

durchgeführt und dementsprechend von einem Baumsachverständigen festgelegt und 

begleitet werden. 

Für den überwiegenden Teil der Bäume im Plangebiet gilt die Baumschutzverordnung 

(BaumschutzVO). Die Bäume dürfen nicht ohne Genehmigung entfernt werden. Diese ist 

jeweils bei der zuständigen Dienststelle zu beantragen und ihre Erteilung wird an ver-

pflichtende Ersatzpflanzungen gekoppelt. 

Entlang der nordöstlichen und südöstlichen Grenze des allgemeinen Wohngebietes besteht 

erheblicher Baumbestand, der das Landschafts- und Ortsbild in besonderem Maße prägt. Der 

Baumbestand wird daher über die BaumschutzVO hinaus mit einem flächenhaften 

Erhaltungsgebot für Bäume und Sträucher festgesetzt und mittels Anpflanzungsgebot 

weiterentwickelt (siehe Planzeichnung). Durch den weitestgehenden Erhalt des vorhandenen 

Baumbestandes kann eine wahrnehmbare Eingrünung der Wohnbebauung sichergestellt 

werden sowie durch das Anpflanzungsgebot die aktuell bestehende Lückenhaftigkeit der 

festgesetzten Flächen durch ergänzende Anpflanzungen verringert werden, sodass eine 

landschaftsgerechte Einbindung der Neubebauung und die Aufwertung der Grünkulisse 

gesichert sowie die ökologischen Funktionen der Tier- und Pflanzenwelt erhalten und gestärkt 

werden. Bestehende Bäume und Sträucher innerhalb der festgesetzten Flächen können auf 

die nach der Festsetzung geforderten anzupflanzenden Bäume und Sträucher angerechnet 

werden. Der Erhalt und die Anpflanzungen sind insbesondere deshalb von Bedeutung, da das 

Plangebiet zum einen innerhalb der Volkspark-Landschaftsachse gelegen ist, zum anderen 

die direkt benachbarten Grün- und Parkanlagen dem Landschaftsschutz unterliegen. Um die 

vielfältigen ökologischen, lokalklimatischen und gestalterischen (Sichtschutz-) Funktionen der 

Gehölzstreifen entlang von Holstenkamp und Von-Hutten-Straße zu erhalten und zu stärken 
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sowie um zu verhindern, dass bei Abgang von Bäumen und Sträuchern die jeweiligen 

Gehölzbestände ausdünnen, wird auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 25 Buchstaben a) und 

b) BauGB festgesetzt: 

Die für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern festgesetzten 

Flächen sind dauerhaft zu erhalten und durch Anpflanzungen zu ergänzen. Je 

angefangener 40 m2 Fläche sind mindestens ein großkroniger Baum und je 

angefangener 4 m2 Fläche mindestens ein Strauch oder kleinkroniger Baum 

anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen so 

vorzunehmen, dass der Charakter und Umfang der jeweiligen Pflanzung erhalten bleibt. 

(§ 2 Nummer 6 der Verordnung) 

Entlang der Von-Hutten-Straße wird unterirdisch eine Hochspannungsleitung verlegt. Zur 

Vermeidung von Versorgungsausfällen durch Wurzelwuchs sind Bepflanzungen mit Bäumen 

und Sträuchern entlang der Von-Hutten-Straße mit der Hamburger Energienetze GmbH 

abzustimmen. 

Im Rahmen der Baumbestandserfassung zum Bebauungsplan wurde der Baumbestand auf 

dem Flurstück 2815 erfasst und hinsichtlich seiner Vitalität und Erhaltungswürdigkeit beurteilt. 

Straßenbäume am Holstenkamp und an der Von-Hutten-Straße wurden dabei nicht 

berücksichtigt, da hier vorerst keine Veränderungen geplant sind und der Baumbestand 

erhalten bleibt.  

5.8.2 Naturschutzrelevante Begrünungsmaßnahmen 

Vorgaben für Gehölzanpflanzungen und für die Grundstücksbegrünung 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Volkspark-Landschaftsachse und grenzt an waldartige 

Flächen des Lutherparks sowie an Flächen, die dem Landschaftsschutz unterliegen. Vor 

diesem Hintergrund sind die Einfügung der Bebauung in die umgebende Landschaft und die 

Durchgrünung des Baugebietes von besonderer Bedeutung. Mit der Festsetzung von Flächen 

für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern wird dem Ziel einer 

Eingrünung und eines Sichtschutzes Rechnung getragen.  

Von insgesamt 82 Bäumen des Plangebiets müssen aufgrund der Ausweisungen des 

Bebauungsplans voraussichtlich ca. 17 Bäume gefällt werden, von denen rund die Hälfte als 

mindestens erhaltenswürdig bis sehr erhaltenswürdig und nur 2 Bäume als nicht 

erhaltenswürdig eingestuft wurden.  

Zu fällende jüngere Bäume, die sich in Gehölzbiotoptypen befinden, werden im Rahmen der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ausgeglichen. Für sie sind keine separaten 

Ersatzpflanzungen festzusetzen.  

Im allgemeinen Wohngebiet wird die Neupflanzung von mindestens 4 großkronigen oder 8 

kleinkronigen Bäumen sichergestellt, was beim Ersatz nach der BaumschutzVO berücksichtigt 

werden kann. Die Anpflanzgebote sind auch kleinklimatisch wirksam und bieten Lebens- und 

Nahrungsräume insbesondere für Insekten und Vögel. Die genauen Standorte müssen jedoch 

nicht durch konkrete punktgenaue Anpflanzgebote verortet werden, da hierfür kein 

städtebauliches Erfordernis besteht. Es kommt vielmehr darauf an, dass durch die 

Anpflanzung von mindestens 4 großkronigen oder 8 kleinkronigen Bäumen eine gewisse 

Mindestdurchgrünung erreicht wird. Durch einen freiraumplanerischen Testentwurf ist 

nachgewiesen worden, dass die geforderte Baumanzahl problemlos unterzubringen ist. Im 
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Bebauungsplan wird daher folgende Festsetzung auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 25 

Buchstabe a) BauGB getroffen:  

Auf Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet ist außerhalb der Flächen für die  

Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern je angefangener 600 m² Fläche 

mindestens ein kleinkroniger Baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

Anstelle von zwei kleinkronigen Bäumen kann ein großkroniger Baum gepflanzt werden.   

 (§ 2 Nummer 7 der Verordnung) 

 

 

 

Der Bebauungsplan trifft auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB zudem 

folgende konkretisierende Festsetzungen zu den Baum- und Strauchanpflanzungen: 

Für festgesetzte Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken sowie für 

Ersatzpflanzungen sind einheimische Laubgehölze zu verwenden. Es sind Bäume mit 

einem Stammumfang von mindestens 18 cm, jeweils in 1 m Höhe über dem Erdboden 

gemessen, zu verwenden. Im Wurzelbereich jedes anzupflanzenden Baumes außerhalb 

der Flächen für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern ist eine 

offene Vegetationsfläche von mindestens 18 m² anzulegen und zu begrünen. Für 

Baumpflanzungen im Bereich unterbauter Flächen muss die durchwurzelbare 

Substratschicht auf einer Fläche von mindestens 18 m² je Baum mindestens 120 cm 

betragen. Für Hecken sind mindestens dreimal verpflanzte Heckenpflanzen mit Ballen 

in einer Pflanzgröße von mindestens 100 cm mit vier Pflanzen je Meter Hecke zu 

verwenden. Für Sträucher sind mindestens dreimal verpflanzte Solitärsträucher mit 

Ballen in einer Pflanzgröße von mindestens 150 cm zu verwenden. (vgl. § 2 Nummer 8 

der Verordnung) 

Die Verwendung von einheimischen Gehölzarten wird vorgeschrieben, damit sich die 

Anpflanzungen optimal entwickeln können. Sie sind an die Standortbedingungen (Bodenart, 

Wasserverhältnisse, Klima) angepasst und bieten eine Nahrungsgrundlage sowie 

Lebensräume für die heimische Tierwelt.  

Die Festsetzung § 2 Nummer 8 der Verordnung schreibt ferner eine Mindestgröße der zu 

pflanzenden Bäume und Sträucher vor, um sowohl die gestalterische Wirkung als auch die 

Lebensraumfunktion für Tierarten und kleinklimatische Wirkungen möglichst schnell zu 

erreichen.  

Die Bemessung der zu begrünenden Fläche im Wurzelbereich anzupflanzender Bäume dient 

der Sicherung guter Wuchsbedingungen. Bei Anpflanzungen innerhalb der ausgewiesenen 

Flächen für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern ist zum Schutz der 

Wurzelbereiche der Bestandsgehölze keine Vorgabe für eine Mindestgröße der 

Vegetationsfläche im Umfeld der Neuanpflanzungen festgesetzt. 

Entlang der Von-Hutten-Straße wird unterirdisch eine Hochspannungsleitung verlegt. Zur 

Vermeidung von Versorgungsausfällen durch Wurzelwuchs sind Bepflanzungen mit Bäumen 

und Sträuchern entlang der Von-Hutten-Straße mit der Hamburger Energienetze GmbH 

abzustimmen. 
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Die Eingrünung der Wohnbebauung soll neben Baum- und Strauchpflanzungen auch durch 

Heckenanpflanzungen erfolgen. Diesbezüglich trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzung 

auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind Einfriedigungen nur als Hecken oder als Hecken in 

Verbindung mit Zäunen zulässig. Terrassen sind mit Hecken oder mit durchbrochenen 

Zäunen in Verbindung mit außenseitig angeordneten Hecken einzufrieden. (vgl. § 2 

Nummer 9 der Verordnung) 

Die Regelungen bedeuten kein unzumutbares Erschwernis für die Grundstücksnutzung, da 

Grundstücke nach HBauO ohnehin zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten sind. Vielmehr 

bedeuten die Regelungen, dass die Begrünungsqualität im Sinne eines harmonischen Orts- 

und Landschaftsbildes gesichert wird. Durch die Eingrünung privater Außenwohnbereiche 

durch Hecken und der vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen sowie dem Erhalt von 

prägenden Gehölzstrukturen wird auch der Lage des Plangebiets innerhalb der Volkspark-

Landschaftsachse und der direkten Nachbarschaft zu Flächen, die dem Landschaftsschutz 

unterliegen, Rechnung getragen.  

Dachbegrünung 

Ein wichtiger Baustein für die Durchgrünung des Plangebiets, die Kompensation der 

Versiegelung, Überbauung und des Verlustes von Grünvolumen sowie die Verbesserung der 

lokalklimatischen Situation ist die Dachbegrünung der Neubauten. Diese Maßnahme 

entspricht den Zielsetzungen der Gründachstrategie Hamburgs. Der Bebauungsplan setzt 

daher auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 16, Nr. 20 und Nr. 25 BauGB fest: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 70 v. H. der Dachflächen mit einem 

mindestens 15 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und 

flächendeckend und dauerhaft mit standortgerechten Stauden und Gräsern zu 

begrünen. Ausgenommen hiervon sind funktionale Flächen für Dachausstiege sowie 

Flächen, die dem Brandschutz, der Belichtung, der Be- und Entlüftung oder als 

Dachterrassen dienen. (vgl. § 2 Nummer 10 der Verordnung). 

Dachbegrünungen wirken stabilisierend auf das Kleinklima, da sich begrünte Dachflächen 

weniger stark aufheizen und gleichzeitig Kühlungseffekte durch Wasserverdunstung erzielen. 

Außerdem binden Dachbegrünungen Staub. Der reduzierte und verzögerte 

Regenwasserabfluss entlastet die Oberflächenentwässerung und damit das Sielnetz. 

Dachbegrünungen bilden außerdem einen vom Menschen wenig gestörten Sekundär-

Lebensraum für Pflanzen, Insekten und Vögel. Zur nachhaltigen Sicherung der ökologischen 

und visuellen Wirkung der Dachbegrünung sind Substratstärken von mindestens 15 cm 

vorgeschrieben, um eine dauerhafte Begrünung mit Gräsern oder Stauden zu gewährleisten. 

Dachbegrünungen sind eine wichtige Maßnahme zur Minderung der durch die Bebauung 

verursachten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. 

Begrünung des Untergeschosses 

Auf Grund der planerischen Zielsetzung, die Freiflächen im Plangebiet vollständig von 

ruhendem Verkehr freizuhalten, ist die Herstellung eins zusammenhängenden 

Untergeschosses sowohl für die Unterbringung von Kfz- und Fahrrad-Stellplätzen als auch für 

Technik- und sonstige Funktionsräume planerisch ermöglicht. Bei Herstellung eines 

Untergeschosses werden nicht unerhebliche Freiflächen des allgemeinen Wohngebiets 
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unterbaut. Um den Eingriff in Natur und Landschaft durch diese Versiegelung zu mindern und 

den künftigen Bewohnern ein nutzbares begrüntes Wohnumfeld bereitzustellen, sind alle nicht 

zweckgebunden befestigten Flächen, die unterbaut sind, zu begrünen. Für eine dauerhafte 

Entwicklung von Gräsern, Kräutern, Bäumen, Sträuchern und Hecken sind ausreichende 

Substratstärken auf dem Dach des Untergeschosses bereit zu stellen. Hierzu wird auf 

Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB festgesetzt: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind unterbaute Flächen (Tiefgaragen und andere 

unterirdische Gebäudeteile) mit einem mindestens 80 cm starken durchwurzelbaren 

Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu 

erhalten. Ausnahmen können zugelassen werden. (vgl. § 2 Nummer 11 der Verordnung) 

Die Erdüberdeckungen und Begrünungen der nicht überbauten Flächen auf unterirdischen 

Gebäudeteilen sind geeignet, Funktionen des Bodens, der Tier- und Pflanzenwelt und des 

Wasserhaushalts zu erhalten. Zudem leisten diese Flächen einen Beitrag , den angestrebten 

grünen Quartierscharakter zu entwickeln und langfristig zu erhalten. 

Um eine unverhältnismäßige Einschränkung der Grundstücksnutzung zu vermeiden, setzt der 

Bebauungsplan fest, dass Ausnahmen vorgesehen werden können. Ausnahmen können 

insbesondere für erforderliche Flächen für Lüftungsanlagen der Untergeschosse, Anlagen für 

die Stromversorgung, Terrassen, Wege, Freitreppen, Fahrradstellplätze und 

Kinderspielflächen sowie an Gebäude unmittelbar anschließende Flächen begründet werden.  

Die Begrünungen des Dachs des Untergeschosses ist auch eine wesentliche Maßnahme zur 

Minderung der durch die Bebauung verursachten Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft.  

Gemäß Entwässerungskonzept (siehe Ziffer 5.6) soll die Decke der Untergeschossfläche im 

allgemeinen Wohngebiet entweder durch die Anlage von Mulden- und oder Rigolen dazu 

beitragen, das Niederschlagswasser vollständig auf dem Grundstück zu versickern oder durch 

die Einrichtung von Wasserspeichern zur Niederschlagswasserretention genutzt werden. Der 

Aufbau der begrünten Decke der Untergeschossflächen kann so ausgebildet werden, dass 

diese als Versickerungsmulden genutzt oder anfallendes Niederschlagswasser in unter der 

Substratschicht liegende Retentionsanlagen (z.B. Kiesrigolen) versickern kann.  

5.8.3 Gewässer- und Bodenschutz  

Die Rückhaltung von Niederschlagswasser über dafür geeignete Flächen, Maßnahmen und 

Dächer ist ein wichtiger Bestandteil der Starkregenvorsorge und dient, neben der 

Versickerung, der Annäherung an den natürlichen Wasserhaushalt. Im Rahmen einer 

effektiven Klimafolgenanpassung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB und § 8 des Bundes-

Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) erhält die Rückhaltung von Regenwasser besondere 

Bedeutung. 

Die folgende Festsetzung dient der Minderung des Niederschlagswasserabflusses und dem 

teilweisen Erhalt von Wasserhaushalts -und Bodenfunktionen: 

Im allgemeinen Wohngebiet sind Terrassen sowie Geh- und Fahrwege mit Ausnahme 

der Tiefgaragenzufahrt in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. 

Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen auf zu begrünenden Flächen sind in 

vegetationsfähigem Aufbau herzustellen. (vgl. § 2 Nummer 12 der Verordnung) 
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Rechtsgrundlage für die Festsetzung ist § 4 Absatz 3 des Hamburgisches Gesetz zur 

Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) in Verbindung mit § 9 Absatz 

3 Satz 1 Nr. 4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 2 Absatz 1 

Verordnung zur Weiterübertragung von Verordnungsermächtigungen im Bereich der 

Bauleitplanung und der Landschaftsplanung (Weiterübertragungsverordnung-Bau). 

Mit dieser Festsetzung soll eine Minderung der Bodenversiegelung erreicht werden. Diese 

Maßnahme trägt zur teilweisen Versickerung der Niederschläge und damit zur 

Grundwasseranreicherung bzw. zur Aufrechterhaltung des Bodenwasserhaushalts bei. Die 

Inanspruchnahme von Freiflächen für befestigte Erschließungseinrichtungen soll auf das 

notwendige Maß beschränkt und die bauliche Herrichtung so gestaltet werden, dass die 

Versickerungsfähigkeit für Regenwasser gewahrt bleibt. Als durchlässige Belagsarten eignen 

sich je nach Nutzung und Belastung: Grandflächen in ein- oder zweischichtiger Bauweise, 

Rasenfugenpflaster, Pflaster- und Plattenbeläge auf durchlässiger Tragschicht, sogenannte 

Ökopflaster mit Abstandshaltern oder Sickerporen, Schotterrasen, Rasengittersteine und 

Kiesbeläge. 

Das Leitprinzip des Entwässerungskonzepts (siehe Ziffer 5.6) ist eine möglichst weitgehende 

offene Oberflächenentwässerung. Um diese soweit wie möglich abzusichern und den 

natürlichen Wasserhaushalt zu stärken, trifft der Bebauungsplan die folgende Festsetzung: 

„Sofern das Niederschlagswasser nicht genutzt wird, ist es im allgemeinen Wohngebiet 

zu versickern und zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs oberflächig über 

naturnah zu gestaltende Rinnen, Mulden, Gräben, Regenrückhaltebecken oder 

Retentionsgründächern auf den Tiefgaragendecken zurückzuhalten. Ein Notüberlauf der 

Versickerungsanlagen an das öffentliche Sielsystem ist möglich. Die genannten Anlagen 

zur Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser sind, solange keine 

technischen Gründe entgegenstehen, standortgerecht zu bepflanzen, die Bepflanzung 

ist zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Sollte im Einzelfall eine Versickerung nicht 

möglich sein, kann ausnahmsweise eine direkte Einleitung des nicht versickerbaren 

Niederschlagswassers ins Siel zugelassen werden“ (vgl. § 2 Nummer 13 der 

Verordnung) 

Durch die Festsetzungen wird sichergestellt, dass Niederschlagswasser weitgehend im 

natürlichen Wasserhaushalt verbleibt. Die offene Retention führt zu einer wirksamen 

Speicherung und Verdunstung von Niederschlagswasser und trägt damit zur Minderung der 

Auswirkungen der Bodenversiegelung und zur Reduzierung des Oberflächenabflusses bei. Mit 

der Rückhaltung von pflanzenverfügbarem Wasser wird das Risiko von Vegetationsschäden 

bei ausbleibenden Niederschlägen reduziert. Offene Retentionsflächen wirken sich ferner über 

Verdunstungseffekte ausgleichend auf die Temperaturverhältnisse aus und führen so zu einer 

Verbesserung des Lokalklimas.  

Die Anlage von Vegetationsflächen ist auch sinnvoll, um die gestalterische Integration dieser 

technischen Anlage in den Freiraum zu gewährleisten. Durch die Anpflanzung von 

standortgerechten Pflanzen wird dafür Sorge getragen, dass die Bepflanzungen trotz des eher 

städtisch geprägten Umfelds anwachsen und langfristig erhalten bleiben. Der Pflegeaufwand 

der potenziellen Auswahl von Anpflanzungen wird minimiert, weil aus den in Frage 
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kommenden Arten so ausgewählt werden kann, dass die Pflanzen weniger schnell unter 

Trockenstress leiden und somit auch mit dem besonderen Standort in den Retentionsflächen 

verträglich sein werden. Durch die Nachpflanzverpflichtung ist sichergestellt, dass die 

erwünschte Wirkung langfristig erhalten bleibt. Diese Maßnahmen bergen das Potenzial durch 

eine gezielte Regenwasserspeicherung zur Bewässerung der Pflanzen ergänzt zu werden, um 

auch in langanhaltende Trockenphasen eine Bewässerung sicherzustellen. 

Das dem Bebauungsplan zugrundeliegende Entwässerungskonzept zeigt auf, wie eine den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechende, möglichst weitgehende Versickerung 

bzw. oberflächennahe Verdunstung des Niederschlagswassers im Plangebiet erfolgen kann. 

Im Entwässerungskonzept wurde in Varianten geprüft, wie eine Entwässerung mit und ohne 

Unterbauung der Innenhoffläche im allgemeinen Wohngebiet erfolgen kann.  

Unter der Voraussetzung, dass keine Unterbauung der Innenhoffläche erfolgt, kann das 

Niederschlagswasser vollständig oberflächig bzw. oberflächennah auf dem Grundstück 

versickert werden und eine Entkoppelung der Oberflächenentwässerung vom öffentlichen Siel 

erfolgen. Sollte eine Unterbauung des Innenhofes realisiert werden und damit weniger Flächen 

zur oberflächennahen Verdunstung und Versickerung zur Verfügung stehen, kann gemäß 

Festsetzung nach § 2 Nummer 13 ein Ablauf von nicht versickerbaren Niederschlagswassers 

in das Sielsystem zugelassen werden. 

Das vorgesehene Oberflächenentwässerungssystem wurde bereits in Kapitel 5.6 erläutert.  

5.8.4 Artenschutz 

Der besondere Artenschutz unterliegt nicht der planerischen Abwägung. Die Vorschriften für 

besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten nach § 44 BNatSchG und der 

Biotopschutz nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 14 HmbBNatSchAG sind zu 

berücksichtigen. Es besteht jedoch die Verpflichtung, die Belange des Naturschutzes in der 

Abwägung zu beachten (§ 1 Absatz 6 Nummer 7a BauGB).  

Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange wurden Kartierungen von Fledermäusen, 

Gehölzbrütern und dem Nachtkerzenschwärmer im Zeitraum Oktober 2018 (Fledermäuse) 

sowie April bis August 2019 durchgeführt. Außerdem wurde das Potenzial für weitere 

artenschutzrechtlich relevante Arten (hier Amphibien, Reptilien, Haselmaus und 

baumbewohnende Käferarten) abgeschätzt. Im Rahmen einer Plausibilitätsüberprüfung in 

2025 konnte gutachterlich festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Kartierungen und 

Beurteilungen nach wie vor als belastbar aufgefasst werden können. Diese sind in Kap. 4.2.7.1 

zusammengefasst. Als Fazit ist festzuhalten, dass im Plangebiet die Artengruppen 

Fledermäuse und Brutvögel von faunistischer Bedeutung und im Hinblick auf 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu untersuchen sind.  

Die Planung bedingt die Aufgabe der Brachfläche und den Verlust von Bäumen. In den 

Bäumen können Tages- und Balzquartiere von Fledermäusen bestehen, die durch das Fällen 
der Bäume betroffen wären. Das bestehende Jagdhabitat kann durch die Planung seine 

Funktion verlieren. Vom den Baumfällungen betroffen können zudem Vogelarten aus der 

Gruppe der Gehölzbrüter sein, wenn durch diese Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren 

gehen. Außerdem kann es bei Besatz der Bäume durch Fällungen zu Tötungen oder 

Verletzungen von Individuen dieser Arten kommen. Sowohl Fledermäuse als auch 
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Gehölzbrüter sind nach § 7 Absatz 2 Nummern 13 und 14 BNatSchG besonders oder streng 

geschützt.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände während der Bauphase wird im 

Rahmen der Baugenehmigung sichergestellt, dass alle zu entfernenden Bäume außerhalb der 

Vegetationszeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar gefällt werden. Bei 

unumgänglichen Baumfällungen außerhalb dieser Ausschlusszeit muss eine Kontrolle auf 

einen aktuellen Besatz mit Vögeln und Fledermäusen unmittelbar (max. 2 Tage) vor der 

Entnahme von einer Fachperson durchgeführt werden. Bei besiedelten Tages- oder 

Balzquartieren von Fledermäusen ist vor Fällung gutachterlich auszuschließen, dass sich 

Tiere im Quartier aufhalten. Es sind ggf. entsprechend fachgutachterlich begleitete 

Maßnahmen zu ergreifen. Sollte ein Besatz mit Vögeln festgestellt werden, ist das weitere 

Vorgehen mit der BUKEA abzustimmen.  

 

 

 

Zum Schutz von Insekten trifft der Bebauungsplan auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 20 

BauGB die folgende Festsetzung: 

Außenleuchten sind zum Schutz von wildlebenden Tierarten ausschließlich mit 

Leuchtmitteln mit warmweißer Farbtemperatur kleiner 3000 Kelvin zulässig. Die 

Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen 

auszuführen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60°C nicht überschreiten. Eine 

Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Gehölze oder 

Grünflächen ist unzulässig. (vgl. § 2 Nummer 15 der Verordnung). 

Die Festsetzung zum Licht entspricht dem heutigen Stand der Technik und führt zu deutlich 

geringeren Verlusten von durch Licht angezogenen Insekten, die als Grundlage der 

Nahrungskette somit für Vögel und Fledermäuse (Nahrung) und mit ihrer Funktion im 

Ökosystem erhalten werden. 

Vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Zur Minderung von Eingriffen sollen im Plangebiet Vogelnisthilfen und Fledermauskästen 

angebracht werden, die im Hinblick auf den Artenschutz zugleich als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 BNatSchG dienen:  

Im allgemeinen Wohngebiet sind vor Baubeginn zehn Vogelnisthilfen für Höhlen- und 

Nischenbrüter in einer Höhe von zwei bis vier Metern und sechs Fledermauskästen in 

einer Höhe von drei bis sechs Metern im Baumbestand auf dem Grundstück fachgerecht 

anzubringen und dauerhaft zu erhalten. (vgl. § 2 Nummer 14 der Verordnung) 

Der mögliche Verlust von Balzquartieren der Zwergfledermaus wird durch das Aufhängen von 

sechs Fledermauskästen (Mix aus Spalten- und Höhlenkästen) an geeigneten Bäumen oder 

ggf. im Lutherpark kompensiert. Das Aufhängen der Fledermauskästen sollte vor dem Fällen 

der potenziellen Quartierbäume durchgeführt werden, um zugleich als CEF-Maßnahme 

(„continued ecological functionality“; Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion) 

dienen zu können. Die günstigste Himmelsrichtung ist Südost, Süd bis Südwest, wobei jedoch 
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darauf zu achten ist, dass die Quartiere dabei nicht schutzlos der prallen Sonne ausgesetzt 

sind und auch nicht in künstlich beleuchteten Bereichen liegen. Die ideale Hanghöhe liegt 

zwischen 3 und 5 Metern. Wichtig ist, dass die Fledermäuse frei anfliegen können, d.h. der 

Einflug nicht durch Büsche o.ä. versperrt wird.  

Der mögliche Verlust von Brutrevieren von höhlenbrütenden Vogelarten wird durch das 

Aufhängen von zehn Vogelnisthilfen (Mix aus unterschiedlichen Nisthöhlen) an geeigneten 

Bäumen oder ggf. im Lutherpark kompensiert. Das Aufhängen der Vogelnisthilfen ist auch hier 

vor dem Fällen der potenziellen Quartierbäume durchgeführt werden. 

Unter Berücksichtigung bzw. Einhaltung der oben genannten artenschutzrechtlichen 

Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogenen artenschutzrechtlichen 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) werden die Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG nicht berührt. 

Der mögliche Verlust von Balzquartieren der Zwergfledermaus und von Brutrevieren 

höhlenbrütender Vogelarten kann durch die ortsnahe Anbringung von mindestens sechs 

Fledermauskästen und zehn Vogelnisthilfen an umgebenden Bäumen ausreichend 

kompensiert werden. Sollten nicht genügend geeignete Bäume im Plangebiet vorhanden sein, 

könnten zusätzlich Kästen an den geplanten Gebäuden angebracht werden. Die ökologischen 

Funktionen im Sinne des § 44 Absatz 5 Satz 2 BNatSchG bleiben erhalten. 

Die Verwirklichung der Inhalte des Bebauungsplans trifft nicht auf unüberwindliche 

artenschutzrechtliche Hindernisse. 

5.8.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft innerhalb und außerhalb des Plangebiets 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans führen im Vergleich zum geltenden Planrecht des 

Bebauungsplans Bahrenfeld 10 zu erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft. Die 

Realisierung der Planung verursacht einen Verlust wertvoller Biotopstrukturen. Insgesamt 

gehen Gehölzflächen, voraussichtlich 17 Bäume, rd. 2.900 m² halbruderale Gras- und 

Staudenflur trockener Standorte sowie rd. 160 m² Ruderalflur trockener Standorte verloren 

(siehe Ziffer 4.2.7.2). 

Daraus resultierende Funktionsverluste für das Schutzgut Tiere und Pflanzen und das 

Schutzgut Boden wurden quantitativ in einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ermittelt. Es 

wurde insgesamt ein Defizit von rd. 14.734 Punktwerten für das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

festgestellt. Die auf Wohngebäuden und dem Untergeschoss vorgesehenen 

Dachbegrünungen mit einem 15 cm hohen Substrataufbau führen rechnerisch zu einer 

ausreichenden Kompensation für das Schutzgut Boden. 

Um die nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

auszugleichen, sind Maßnahmen vorgesehen, die aufgrund von Flächenknappheit jedoch nur 

anteilig innerhalb des Plangebietes erfolgen können. 

Am nordwestlichen Rand des Plangebietes wird für die öffentliche Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Parkanlage (FHH)“ eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt, um in diesem Bereich 

Sträucher mit einer dichteren, feldheckenartigen Struktur zur Bebauung hin anzupflanzen. 

Eine heckenartige Anpflanzung nach Osten zur geplanten Bebauung ist deshalb vorgesehen, 
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damit der Wald-Parkbereich als naturnaher Waldrand entwickelt und gegen eine private 

Nutzung und unzulässige weitere Durchwegung geschützt wird. Bevorzugt sollte hierzu eine 

heckenartige Pflanzung mit Weißdorn und Schlehdorn durchgeführt werden. Im Einzelnen ist 

auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 20 und Nr. 25 Buchstabe a) BauGB geregelt: 

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft ist mit standortgerechten Sträuchern heimischer Gehölzarten zu 

bepflanzen und am östlichen Rand zum allgemeinen Wohngebiet mit einer linearen 

Heckenstruktur abzugrenzen. Je 2 m2 Fläche ist ein Strauch zu pflanzen. (vgl. § 2 

Nummer 16 der Verordnung) 

Trotz dieser Ausgleichsfläche im Plangebiet verbleibt ein Defizit, das nicht innerhalb des 

Plangebietes ausgeglichen werden kann. Ein Teil des notwendigen naturschutzrechtlichen 

Ausgleichs für die bauliche Inanspruchnahme ist daher außerhalb des Plangebiets festgelegt 

(Siehe Anlage: Zugeordnete Ausgleichsfläche).  

Die Fläche für die erforderliche Ausgleichsmaßnahmen mit einer Größe von 7.370 m2 befindet 

sich in der Rissener Feldmark im Niederungsbereich des Laufgrabens in ca. 10,9 km Luftlinie 

vom Eingriffsort. Die Fläche ist bereits im Bebauungsplan Rissen 44 / Sülldorf 17 / Iserbrook 

26 als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

festgesetzt worden (Flächenpool für Ausgleichsmaßnahmen).  

Das städtische Flurstück 32 in der Gemarkung Rissen mit einer Gesamtfläche von ca. 9,6 ha 

Grünlandfläche ist derzeit in vier Nutzungs-Teilflächen unterteilt und von vier unterschiedlichen 

landwirtschaftlichen Betrieben als Pächter bewirtschaftet. Eine größere, westliche Teilfläche 

des Flurstücks 32 mit einem Flächenanteil von ca. 5 ha ist bereits über den Bebauungsplan 

Lurup 62 / Bahrenfeld 67 (Technologie- und Sportpark Lurup) als Ausgleichsfläche zugeordnet 

worden und wird auch bereits anteilig extensiv bewirtschaftet.  

Für das im Bestand artenarme gemähte Grünland mittlerer Standorte (GIM), das sich auf 

bereits feuchtem Standort entwickelt hat, und stellenweise in seggen-, binsen- und/oder 

hochstauden reiche Nasswiese nährstoffreicher Standorte (GNR) übergeht, ist die Sicherung 

und weitere Entwicklung zu einem extensiven, artenreicheren Grünland vorgesehen. Damit 

soll die Sicherung und Wiederherstellung größerer artenreicher Feuchtgrünlandkomplexe zur 

Stabilisierung und Förderung des Bestands an Wiesenvögeln in der Rissener-Sülldorfer 

Feldmark erreicht werden. Darüber hinaus sollen diese Maßnahmen auch dem Moorschutz 

und damit dem Klimaschutz dienen. 

In Anlehnung an die Verordnung zur Ausgestaltung von zugeordneten und 

erstattungspflichtigen Ausgleichsmaßnahmen vom 15. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 377) soll die 

extensive Grünlandbewirtschaftung unter folgenden, naturschutzfachlichen 

Mindestbedingungen erfolgen: mindestens einmal jährlich im Herbst mähen und Abtransport 

des Mahdguts, kein Flächenumbruch, keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, Düngung 

der Flächen nur mit Pferde- oder Kuhmist in geringer Gabe, kein Walzen, Schleppen, Mähen 

oder andere maschinelle Bearbeitung in der Zeit zwischen 15. März und 15. Juni eines Jahres, 

keine Beweidung in der Zeit vom 1. November bis zum 15. Juni des Folgejahres, keine 

gewerbliche Nutzung, keine Errichtung von baulichen Anlagen.  

Die Bewirtschaftungsvorgaben dienen im besonderen Maße der Förderung kurzrasiger und 

lückiger Vegetation im Frühjahr und damit dem Wiesenbrüterschutz. Im Vergleich zu einer 

intensiven Grünlandbewirtschaftung wächst die Grasvegetation bei entsprechenden 
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Pflegeauflagen nicht zu dicht und schnell auf und sichert somit potenziell einen höheren 

Bruterfolg der Wiesenvögel. Mit der Einschränkung des Einsatzes von Düngemitteln und des 

Pflanzenschutzmittel-Einsatzverbots sowie der späten Mahd werden gleichzeitig blütenreiche 

Vegetationsbestände gefördert, die zur floristischen Artenvielfalt und dem Schutz von 

Säugetieren und Insekten beitragen. Zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme soll mit dem 

Pächter ein entsprechender Bewirtschaftungsvertrag geschlossen werden, welcher die 

genaueren Auflagen und Maßnahmen flächenscharf genauer bestimmen kann, über die 

vorgenannten Mindestbedingungen hinausgehen kann und für die Ertragseinbußen eine 

finanzielle Kompensation festlegt. Die Ausgleichsfläche verbleibt in der landwirtschaftlichen 

Nutzung und wird als extensives Grünland genutzt. Die Aufwertung für Natur und Landschaft 

erfolgt durch gezielte Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen. Damit soll auch vermieden 

werden, dass die Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen und den 

landwirtschaftlichen Betrieben im Gebiet entzogen wird.  

Durch diese geplante Ausgleichsmaßnahme kann von einer Aufwertung der Fläche um 

durchschnittlich 2 Wertpunkte pro Quadratmeter nach dem anzuwendenden Hamburger 

Staatsrätemodell ausgegangen werden. Die zugeordnete externen Ausgleichsfläche mit 7.370 

m2 umfasst den erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsumfang und führt zu einer 

vollständigen Kompensation des durch die Planung vorbereiteten Eingriffs nach der Eingriffs- 

und Ausgleichsbilanzierung. Bei der angeführten Ausgleichsmaßnahme handelt es sich im 

Sinne von § 200a BauGB um Ersatzmaßnahmen, die nicht im unmittelbaren räumlichen 

Zusammenhang mit dem Eingriffsstandort, jedoch im gleichen Landschaftsraum der 

Feldmarken im Hamburger Westen liegen. 

Mit der folgenden Festsetzung wird auf Grundlage von § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB die 

entsprechende Fläche dem allgemeinen Wohngebiet als naturschutzrechtliche 

Ausgleichsfläche zugeordnet:  

Zum Ausgleich des zu erwartenden Eingriffs in Natur und Landschaft wird außerhalb des 

Plangebiets eine 7.370 m2 große mit „Z“ bezeichnete Teilfläche des Flurstücks 32 in der 

Gemarkung Rissen zugeordnet. (vgl. § 2 Nummer 17 der Verordnung) 

Unter Berücksichtigung der geplanten Ausgleichsmaßnahme verbleiben somit keine 

erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 

5.9 Naturschutz- und artenschutzfachliche Gesamtbetrachtung  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans führen im Vergleich zum geltenden Planrecht des 

Bebauungsplans Bahrenfeld 10 zu erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und 

Pflanzen. Um die nachteiligen Umweltauswirkungen zu kompensieren, sind 

Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie außerhalb in der 

Gemarkung Rissen vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen werden erhebliche 

Umweltauswirkungen vollständig ausgeglichen. 

Unter Berücksichtigung bzw. Einhaltung artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaßnahmen 

sowie vorgezogener artenschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht berührt. 

Der mögliche Verlust von Balzquartieren der Zwergfledermaus und von Brutrevieren 

höhlenbrütender Vogelarten kann durch die ortsnahe Anbringung von mindestens sechs 

Fledermauskästen und 10 Vogelnisthilfen an umgebenden Bäumen und geplanten Gebäuden 
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ausreichend kompensiert werden. Die ökologischen Funktionen im Sinne des § 44 Absatz 5 

Satz 2 BNatSchG bleiben erhalten. 

Die Verwirklichung der Inhalte des Bebauungsplans trifft nicht auf unüberwindliche 

artenschutzrechtliche Hindernisse. 

5.10 Abwägungsergebnis 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Bahrenfeld 73 sind die in § 1 Absatz 5 und 6 BauGB 

aufgeführten und für das Plangebiet zutreffenden Belange und Anforderungen berücksichtigt 

worden. Durch die Planung wird insbesondere dem Planungsziel in § 1 Absatz 5 BauGB 

entsprochen, nämlich eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung nach den Aspekten des 

Klimaschutzes durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu gewährleisten.  

In der Abwägung gemäß § 1 Absatz 7 BauGB sind öffentliche und private Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind als das Ergebnis der Abwägung der einzelnen 

Belange anzusehen. 

Der Bebauungsplan ermöglicht die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers im nördlichen 

Teilbereich des Plangebietes sowie der Herstellung einer öffentlichen Parkanlage im südlichen 

Teilbereich zur Erweiterung des angrenzenden Lutherparks und damit gleichermaßen der 

funktionalen und gestalterischen Aufwertung des seit 2016 brach liegenden Grundstücks. 

Das Plangebiet ist durch seine innerstädtische, zentrale und attraktive Lage umgeben von 

Parkflächen im Stadtteil Bahrenfeld gekennzeichnet. Der Stadtteil Bahrenfeld stellt sich für 

eine breite Bevölkerungsschicht als attraktiver Wohnstandort dar. Dabei übersteigt die 

Nachfrage nach Wohnraum das aktuelle Angebot deutlich. Mit dem Bebauungsplan soll das 

Angebot der im Stadtteil bestehenden Wohnnutzung in gut erschlossener Lage erweitert 

werden. Durch die Schaffung von bedarfsgerechten Wohnungen im nördlichen Teilbereich des 

Plangebiets kann auf den dringenden Wohnraumbedarf und die Wohnbedürfnisse der 

Bevölkerung reagiert werden.  

Die Festlegung der GRZ entspricht dem Orientierungswert des § 17 BauNVO. Die 

städtebauliche Dichte berücksichtigt die zentrale Lage des Plangebiets im Stadtteil Bahrenfeld, 

entspricht den städtebaulichen Zielen für die Entwicklung des Umfeldes und orientiert sich an 

den Merkmalen der umgebenden Landschaft. So wird durch die festgesetzte Höhe baulicher 

Anlagen sichergestellt, dass das Höhenkonzept der Bebauung auf den Baumbestand 

abgestimmt ist und eine Beeinträchtigung des Orts- bzw. Landschaftsbildes vermieden wird.  

Die geplanten Gebäudekörper haben für die benachbarten baulichen Nutzungen keine 

wesentlichen nachteiligen Planungsfolgen. Durch das festgesetzte Maß der baulichen 

Nutzung und der überbaubaren Flächen in Form von Baukörperfestsetzungen wird 

sichergestellt, dass keine Ausweitung der Nutzung erfolgen kann, die für das Umfeld 

unverträglich wäre, und die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 

gewährleistet werden können.  

Den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege wird Rechnung getragen. Die 

Erholungseignung des Plangebiets wird sich durch die Festsetzung einer Parkanlage im 

Süden des Plangebiets mit öffentlich zugänglicher Wegeverbindung deutlich verbessern. Die 

Minderung von Bodenfunktionen durch Versiegelung wird mit Festsetzung einer Dach- und 

Tiefgaragenbegrünung verringert. Der Verlust von Einzelbäumen und wertvollen 
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Biotopstrukturen kann teilweise durch Anpflanzungen im Plangebiet sowie durch externe 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. Durch flächenhafte Baumerhaltungs- und 

Anpflanzungsgebote können die Eingrünung der Wohnbebauung und ein Einfügen in das Orts- 

und Landschaftsbild gesichert werden. Mit Einhaltung der allgemeingültigen 

Bauzeitenregelung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sowie mit 

Umsetzung von artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen für Fledermaus- und Brutvogelarten stehen artenschutzrechtliche 

Belange der Verwirklichung des Bebauungsplanes nicht entgegen. Um die Eingriffe in Natur 

und Landschaft zu kompensieren, sind Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans sowie außerhalb in der Gemarkung Rissen vorgesehen. Mit diesen 

Maßnahmen wird der Eingriff vollständig kompensiert. 

Mit den Inhalten und Festsetzungen des Bebauungsplanes wird den Erfordernissen des 

Klimaschutzes und der Klimaanpassung nach § 1 Absatz 5 und § 1a Absatz 5 BauGB 

entsprochen, da diese zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. 

 

 

 

5.11 Nachrichtliche Übernahme 

Hinweis zum Entwurf des Bebauungsplanes Bahrenfeld 73 im Verfahren vor Feststellung: 

Das Plangebiet ist im Bestand vollumfänglich im Landschaftsschutzgebiet Bahrenfeld gelegen. 

Es ist eine Aufhebung des Landschaftsschutzes im Bereich der geplanten Baukörper bzw. die 

Anpassung der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes erforderlich. Beabsichtigt ist, den 

Landschaftsschutz für das allgemeine Wohngebiet und den im Plan dargestellten Teil der Von-

Hutten-Straße aufzuheben. Die Parkanlage soll im Landschaftsschutzgebiet verbleiben. Die 

Grenze des Landschaftsschutzgebiets wird parallel zum Bebauungsplanverfahren im Rahmen 

eines eigenständigen Änderungsverfahrens angepasst. Die Grenze des 

Landschaftsschutzgebiets kann erst nach dem Beschluss der Änderung durch den Senat in 

den Bebauungsplan übernommen werden. In der Planzeichnung zum hier vorliegenden 

Bebauungsplan ist das Landschaftsschutzgebiet vorab korrigiert dargestellt.  

Für das Plangebiet ist durch die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der 

Gemarkung Bahrenfeld vom 13. April 1971 das Landschaftsschutzgebiet Bahrenfeld 

festgesetzt (siehe Ziffer 3.2.6). Die Grenze des Landschaftsschutzgebiets wird im 

Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. 

5.12 Kennzeichnungen 

Die vorhandenen Gebäude werden gemäß Darstellung der ALKIS mit Stand vom Dezember 

2024 als Kennzeichnungen in den Bebauungsplan übernommen. 

6 Maßnahmen zur Verwirklichung, Bodenordnung 

Zur Realisierung des Vorhabens wurde auf der Grundlage von § 11 BauGB zwischen der 

Vorhabenträgerin und der Freien und Hansestadt Hamburg ein städtebaulicher Vertrag 

geschlossen (siehe 3.2.11 Städtebaulicher Vertrag). Im städtebaulichen Vertrag werden 
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Vereinbarungen insbesondere zu Maßnahmen der Freiflächen- und Fassadengestaltung, 

Bepflanzung und Grundstückserschließung und zur Umsetzung der naturschutz- und 

artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Der städtebauliche Vertrag 

unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) und wird nach Maßgabe der 

Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht. 

Im Rahmen des Planverfahrens sind bodenordnerische Maßnahmen in Form von neuen 

Zuschnitten der Flurstücke (Trennung öffentliche Parkanlage und allgemeines Wohngebiet)  

erforderlich. 

7 Aufhebung bestehender Pläne, Hinweise auf Fachplanungen 

Für das Plangebiet wird der bestehende Bebauungsplan Bahrenfeld 10, festgestellt am 01. 

Juli 1968 aufgehoben. 

8 Flächen- und Kostenangaben 

8.1 Flächenangaben 

Das Plangebiet ist etwa 6.800 m² groß. Hiervon entfallen auf das allgemeine Wohngebiet etwa 

4.630 m², auf die Parkanlagen etwa 1.500 m² und auf die Straßenverkehrsfläche etwa 670 m². 

8.2 Kostenangaben 

Der Freien und Hansestadt Hamburg entstehen durch den Bebauungsplan keine Kosten, die 

über die Verwaltungskosten der Planerstellung hinausgehen.  
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